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Ausgegeben zu Erfurt, den 22. Dezember 2016

Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Geodateninfrastrukturgesetzes
Vom 14. Dezember 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Geodateninfrastrukturgesetz vom 8. Juli 
2009 (GVBl. S. 574) wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 2 Nr. 1 wird die Verweisung "§ 1 Abs. 1 des 
Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes in der Fas-
sung vom 15. Februar 2005 (GVBl. S. 32)" durch die 
Verweisung "§ 1 Abs. 1 des Thüringer Verwaltungs-
verfahrensgesetzes in der Fassung vom 1. Dezember 
2014 (GVBl. S. 685)" ersetzt.

2. In § 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:

"(5) Die bei den Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaf-
ten, Zweckverbänden sowie bei den natürlichen oder 
juristischen Personen des Privatrechts, die öffentliche 
Aufgaben wahrnehmen oder öffentliche Dienstleistun-
gen für die vorgenannten Körperschaften erbringen 
und dabei der Kontrolle des Landes oder einer unter 
seiner Aufsicht stehenden juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts unterstehen, vorhandenen Geodaten 
und Geodatendienste im Sinne von Absatz 1 unterlie-
gen diesem Gesetz nur, wenn ihre Erfassung oder Ver-
breitung rechtlich vorgeschrieben ist."

3. In § 11 Abs. 2 werden nach dem Wort "bestimmen" 
die Worte "und Regelungen zur Erstattung von Mehr-

aufwendungen bei der Wahrnehmung von Aufgaben 
nach diesem Gesetz im übertragenen Wirkungskreis 
zu treffen" eingefügt.

4. Folgender neuer § 12 wird eingefügt:

"§ 12
Geltungsdauer/Evaluierung

Die Landesregierung legt zum Zwecke der Evaluierung 
zum Ende des Jahres 2018 dem Landtag einen Bericht 
zu den Erfahrungen mit der Anwendung des Gesetzes 
vor. Dabei berichtet sie insbesondere über die organi-
satorischen und fi nanziellen Auswirkungen für Bürger 
und Verwaltung, über die mit dem Gesetz erzielten Ver-
besserungen hinsichtlich der kostengünstigen Bereit-
stellung der verschiedenen Geodaten sowie über die 
Inanspruchnahme dieses Angebots. Sie nimmt dabei 
auch zur Notwendigkeit einer erneuten Gesetzesän-
derung Stellung."

5. Der bisherige § 12 wird § 13.

6. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 14. Dezember 2016
Der Präsident des Landtags

Carius



526 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

Thüringer Gesetz über die Grundsätze von Funktional- und Verwaltungsreformen (ThürGFVG)
Vom 14. Dezember 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Anwendungsbereich

Die nachfolgenden Reformziele und -grundsätze sind bei 
allen künftigen verwaltungs-, funktional- und gebietsrefor-
merischen Maßnahmen sowohl vom Gesetzgeber als auch 
von den Trägern der mittelbaren und unmittelbaren öffent-
lichen Verwaltung zu beachten. 

§ 2
Kommunalisierungsziel

Die Kommunalisierung von staatlichen Aufgaben verfolgt 
das Ziel, die Gemeinden und Landkreise sowie deren kom-
munale Selbstverwaltung nachhaltig zu stärken. 

§ 3
Kommunalisierungsgebot, Subsidiaritätsprinzip

(1) Staatliche Aufgaben sollen unter Beachtung ihrer ört-
lichen und überörtlichen Bezüge sowie einer zweckmäßi-
gen Aufgabenwahrnehmung im Interesse einer möglichst 
orts- und adressatennahen öffentlichen Daseinsvorsorge 
auf die Gemeinden und Landkreise unter Berücksichtigung 
ihrer Leistungsfähigkeit und der wirtschaftlichen Aufgaben-

wahrnehmung übertragen werden. Grundsätzlich ist eine 
Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeinden zu prüfen. 

(2) Bei entsprechender Eignung sind bisher von den Land-
kreisen wahrgenommene Aufgaben grundsätzlich auf die 
kreisangehörigen Gemeinden zu übertragen (interkommu-
nale Funktionalreform).

(3) Aufgabenübertragungen von den Gemeinden und Land-
kreisen auf das Land (Hochzonung) sind in begründeten 
Ausnahmefällen zulässig.

§ 4
Ungeteilte Aufgabenwahrnehmung

Eine Aufgabe der öffentlichen Verwaltung soll sachlich un-
geteilt entweder von einem Aufgabenträger in der Landes-
verwaltung oder von einem Aufgabenträger in der Kommu-
nalverwaltung wahrgenommen werden.

§ 5
Folgen eines Aufgabenträgerwechsels

(1) Im Fall eines Wechsels der Zuständigkeit für die Wahr-
nehmung einer Aufgabe von einer Gebietskörperschaft auf 
eine andere Gebietskörperschaft soll das mit der Wahrneh-
mung der Aufgabe betraute Personal der Aufgabe folgen, 

Viertes Gesetz zur Änderung des Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsgesetzes
Vom 14. Dezember 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Nach § 23 des Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-Ausfüh-
rungsgesetzes in der Fassung vom 5. Februar 2009 (GVBl. 
S. 1), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. Sep-
tember 2010 (GVBl. S. 291) geändert worden ist, wird fol-
gender § 23 a eingefügt:

"§ 23 a 
Verteilung, Aufnahme und Unterbringung

unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher

(1) Die landesweite Verteilung unbegleiteter ausländi-
scher Kinder und Jugendlicher auf die örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe erfolgt durch das Landesju-
gendamt. Die Zuweisungsentscheidung soll unter Beach-
tung des Kindeswohls nach der Verteilungsquote des § 2 
Abs. 1 und 2 der Thüringer Flüchtlingsverteilungsverord-
nung vom 24. Juli 1998 (GVBl. S. 267) in der jeweils gel-
tenden Fassung erfolgen. Gegen die Zuweisungsentschei-

dungen des Landesjugendamtes fi ndet kein Widerspruch 
statt. Klagen gegen Entscheidungen nach Satz 1 haben 
keine aufschiebende Wirkung.

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung
1. Näheres zum Verteilungsverfahren, 
2. die Durchführung der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII 

durch die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe,
3. die mögliche Errichtung zentraler Clearingstellen,
4. die örtlichen Zuständigkeiten für Leistungen an unbe-

gleitete ausländische Kinder und Jugendliche,
5. Art und Umfang der Beteiligung des Landes beim Ab-

schluss von Vereinbarungen nach § 77 Satz 1 oder 
§ 78b Abs. 1 SGB VIII und 

6. die Kostenerstattung und das Kostenerstattungsver-
fahren nach § 89d SGB VIII

zu regeln."

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 14. Dezember 2016
Der Präsident des Landtags

Carius
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um den erforderlichen Wissens- und Erfahrungstransfer 
auf den neuen Aufgabenträger sicherzustellen. Im Falle 
eines Personalwechsels infolge eines Aufgabenwechsels 
im Sinne des Satzes 1 wird das Nähere, soweit erforder-
lich, in einem Funktionalreformgesetz geregelt.

(2) Sachvermögen ist nach Maßgabe der §§ 63 und 64 der 
Thüringer Landeshaushaltsordnung in der Fassung vom 
19. September 2000 (GVBl. S. 282) sowie nach § 23 des 
Thüringer Finanzausgleichsgesetzes vom 31. Januar 2013 
(GVBl. S. 10) jeweils in der jeweils geltenden Fassung  un-
ter Anrechnung auf den Mehrbelastungsausgleich auf den 
neuen kommunalen Aufgabenträger zu übertragen, soweit 
dieser darauf nicht unwiderrufl ich verzichtet.

§ 6
Pfl icht zur Minimierung des Verwaltungsaufwands bei 

Kommunalisierungen

Bei Aufgabenübertragungen auf kommunale Gebietskör-
perschaften sollen Anordnungen, die die Aufsicht, die Or-
ganisation, den Verwaltungs- und den Haushaltsvollzug 
betreffen, Genehmigungsvorbehalte, Einvernehmens- 
und Benehmensregelungen sowie Mitzeichnungs- und 
Berichtspfl ichten auf das unverzichtbare Mindestmaß re-
duziert werden.

§ 7
Bürgerservicebüros und zentrale Anlaufstellen

Die kommunalen Gebietskörperschaften können ein Netz 
von kommunalen Bürgerservicebüros errichten, in denen 
Bürger und juristische Personen möglichst ortsnah Anlie-
gen vortragen sowie Fragen und Anträge stellen können, 
die in der Zuständigkeit von kommunalen Gebietskörper-
schaften bearbeitet werden, jedoch keine juristische Bera-
tung darstellen. Ziel ist es, in jedem zentralen Ort ein kom-
munales Bürgerservicebüro vorzuhalten. Das Land soll für 
die in seinem Zuständigkeitsbereich liegenden Aufgaben 
zentrale Anlaufstellen schaffen, in denen Bürger und juristi-
sche Personen Anliegen vortragen sowie Fragen und Anträ-
ge stellen können. Diese zentralen Anlaufstellen können mit 
den kommunalen Bürgerservicebüros verbunden werden. 

§ 8
Ziele von Reformen der Landes- und 

Kommunalverwaltung

Ziel von Reformen ist es, eine moderne, bürgernahe und 
effi ziente Landes- und Kommunalverwaltung zu schaffen, 
die den Bedürfnissen der Adressaten angepasst und in der 
Lage ist, den Daseinsvorsorgeauftrag umfassend zu erfül-
len. Verwaltungsabläufe sind zu entbürokratisieren, zu ver-
einfachen und zu beschleunigen.

§ 9
Verwaltungsmodernisierung

Die Landes- und Kommunalverwaltung ist den Verände-
rungen der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen sowie dem informationstechnischen 
Fortschritt entsprechend fortwährend weiterzuentwickeln. 

Entscheidende Ziele sind dabei die Dienstleistungsorien-
tierung, die Bürgernähe der Verwaltung, die Sicherung ei-
ner zukunftsfähigen, nachhaltigen Entwicklung des Landes 
und der kommunalen Gebietskörperschaften, insbesonde-
re hinsichtlich der besonderen Belange der Wirtschaft, ei-
ner sozialen Ausgewogenheit und des Schutzes der natür-
lichen Lebensgrundlagen, sowie die Wirksamkeit, Qualität 
und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

§ 10
E-Government

(1) Die Leistungsfähigkeit der Landesverwaltung ist durch 
den Einsatz moderner Informations- und Kommunikations-
technologien zu optimieren. Zu diesem Zweck sind die 
Verwaltungsprozesse zu standardisieren und einheitlich 
elektronisch abzubilden. Das Nähere regelt die Verwal-
tungsvorschrift über die Strategie für E-Government und 
IT des Freistaats Thüringen vom 18. August 2014 (StAnz 
Nr. 33 S. 993) in der jeweils geltenden Fassung. Diese 
berücksichtigt die Erfordernisse durch die Verwaltungs-, 
Funktional- und Gebietsreformprozesse.

(2) Die Zusammenarbeit zwischen dem Land und den 
kommunalen Gebietskörperschaften auf dem Gebiet der 
Informations- und Kommunikationstechnik soll ausgebaut 
werden. Ziel ist die Nutzung einheitlicher Dienste und ge-
meinsamer Infrastrukturen. Das Nähere regelt eine Ver-
waltungsvorschrift über die Kommunale Strategie für E-
Government und IT, die im Einvernehmen mit dem Beirat 
Kommunales E-Government durch das für E-Government 
und IT zuständige Ministerium erlassen wird. 

(3) Das für E-Government und IT zuständige Ministerium 
soll Bürgern und juristischen Personen Servicekonten an-
bieten, die eine Identifi zierung durch elektronischen Identi-
tätsnachweis nach § 18 des Personalausweisgesetzes vom 
18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1346) oder § 78 Abs. 5 des Auf-
enthaltsgesetzes vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162) 
jeweils in der jeweils geltenden Fassung ermöglichen. Der 
Identifi zierungsdienst ist durch die Behörden des Landes 
zu nutzen und soll den Behörden der kommunalen Ge-
bietskörperschaften zur Verfügung stehen.

(4) Die Sicherheit der informationstechnischen Systeme 
der Behörden des Landes und der kommunalen Gebiets-
körperschaften ist entsprechend dem Maßstab der in ei-
gener Verantwortung festgestellten Schutzwürdigkeit der 
Informationen im Rahmen der Verhältnismäßigkeit zu ge-
währleisten. Die Behörden treffen zu diesem Zweck bereits 
bei der Planung von E-Government- und IT-Vorhaben an-
gemessene technische und organisatorische Maßnahmen 
und dokumentieren diese in den hierzu erforderlichen In-
formationssicherheitskonzepten.

§ 11
Aufbau der Landesverwaltung

(1) Der Aufbau der Landesverwaltung, in Bezug auf die 
Aufgaben, die ausschließlich die unmittelbare Landesver-
waltung wahrnimmt, ist spätestens mit Ablauf des 31. De-
zember 2019 zweistufi g zu gestalten. In Bezug auf die 
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staatlichen Aufgaben, die den Gemeinden und Landkreisen 
zur Erfüllung im übertragenen Wirkungskreis übertragen 
werden oder bereits von diesen wahrgenommen werden, 
ist in geeigneten Fällen eine Zweistufi gkeit anzustreben.

(2) Bei Aufgaben zur Erfüllung im übertragenen Wirkungs-
kreis, die von Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne 
Gebietshoheit, von Anstalten des öffentlichen Rechts mit 
eigener Rechtspersönlichkeit, die der Aufsicht des Landes 
unterstehen, oder von staatlichen Stiftungen des öffentli-
chen Rechts wahrgenommen werden, sowie bei Aufgaben-
wahrnehmungen in privatrechtlicher Form soll der Aufbau 
ebenfalls zweistufi g geregelt werden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für die Gerichte und 
Staatsanwaltschaften des Landes einschließlich deren Ver-
waltungen und die Thüringer Polizei. 

(4) Das Nähere zum Verwaltungsaufbau soll in einem Lan-
desorganisationsgesetz geregelt werden.

§ 12
Einräumigkeit der Verwaltung

(1) Der Grundsatz der Einräumigkeit der Verwaltung ist in 
allen Bereichen der Landesverwaltung zu beachten. Lan-
desbehörden, Gerichte und Staatsanwaltschaften können 
Zweigstellen errichten, wenn bedeutende fachliche oder 
wirtschaftliche Gründe vorliegen. Die Grenzen der örtli-
chen Zuständigkeit von Landesbehörden, Gerichten und 
Staatsanwaltschaften und deren Zweigstellen sollen die 
Grenzen von kommunalen Gebietskörperschaften nicht 
schneiden. Auch für die Träger der mittelbaren Landes-
verwaltung gilt, dass deren örtliche Zuständigkeitsbezirke 
oder die örtlichen Zuständigkeitsbezirke ihrer organisatori-
schen Untergliederungen keine Grenzen kommunaler Ge-
bietskörperschaften schneiden sollen. 

(2) Erforderliche Anpassungen zur Herstellung der Ein-
räumigkeit der Verwaltung sind im Bereich der Landesver-
waltung erstmals spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 
2019 und danach jeweils spätestens ein Jahr nach Inkraft-
treten der jeweiligen Vorschriften, die das Gebiet kommu-
naler Gebietskörperschaften ändern, vorzunehmen.

§ 13
Prozessmanagement, Aufgabenkritik

(1) Die Landesverwaltung soll die durch sie wahrzuneh-
menden Aufgaben, auch in Anbetracht der notwendigen 
Personal- und Stellenreduzierungen, effi zient und wirt-
schaftlich erfüllen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind in der 
Landesverwaltung Elemente des Prozessmanagements 
nutzbar zu machen.

(2) Über die Anwendung der Regelungen des Absatzes 1 
entscheiden die Landkreise und Gemeinden im Rahmen 
ihres Rechts auf kommunale Selbstverwaltung.

(3) Die Behörden und Einrichtungen des Landes haben 
ihren Aufgabenbestand zur Erreichung des in Absatz 1 

Satz 1 erklärten Ziels eigenverantwortlich fortlaufend zu 
erfassen und fortzuschreiben. Alle Aufgaben der unmittel-
baren und mittelbaren Landesverwaltung sollen kritisch da-
raufhin überprüft werden (Aufgabenkritik), ob deren Wahr-
nehmung erforderlich ist (Zweckkritik) oder ihre Erledigung 
zweckmäßiger oder wirtschaftlicher ausgestaltet werden 
kann (Vollzugskritik). Die Durchführung der Aufgabenkri-
tik soll in enger Abstimmung mit den jeweils zuständigen 
Personalvertretungen erfolgen. 

§ 14
Personalentwicklungskonzept

Die Umsetzung der Funktional- und Verwaltungsreform er-
fordert eine intensive Auseinandersetzung mit der Perso-
nalentwicklung in der Landesverwaltung. Ein umfassen-
des Personalentwicklungskonzept soll erarbeitet werden. 

§ 15
Personal- und Stellenabbau

Unabhängig vom Übergang des Personals von der Lan-
desverwaltung zu den  kommunalen Gebietskörperschaf-
ten im Fall des § 5 Abs. 1 soll angesichts der haushalte-
rischen Entwicklung und im Hinblick auf die Vereinbarkeit 
mit Aufgabenwahrnehmung und öffentlicher Daseinsvor-
sorge der Personal- und Stellenabbau konsequent weiter 
verfolgt werden.

§ 16
Grundsatz der frühzeitigen und

umfassenden Beteiligung

Die Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und Berufs-
verbände werden frühzeitig und umfassend an Entschei-
dungen im Rahmen von Funktional- und Verwaltungsrefor-
men beteiligt. Ihre Rechte nach anderen Rechtsvorschriften 
bleiben unberührt.

§ 17
Deregulierung, Entbürokratisierung, 
Standardabbau und -überprüfung

(1) Die Stellen der Landesverwaltung, die Rechtsvor-
schriften (Gesetze und Verordnungen) bzw. innerorgani-
satorische Regelungen (Verwaltungsvorschriften, Erlas-
se und Richtlinien)  erlassen, sollen im Rahmen eigener 
Verantwortung auf einen Abbau von Normen und Stan-
dards hinwirken (Deregulierung). Über die Anwendung 
der Regelungen des Satzes 1 entscheiden die Landkrei-
se und Gemeinden im Rahmen ihres Rechts auf kommu-
nale Selbstverwaltung.

(2) Bei dem Erlass neuer Vorschriften im Sinne des Ab-
satzes 1 sollen Verfahrensregelungen auf das unbedingt 
erforderliche Mindestmaß beschränkt werden. § 6 ist zu 
beachten. 

(3) Die Landesbehörden haben ihre Rechtsvorschriften 
und innerorganisatorische Regelungen auf ihre Notwen-



 Nr. 11 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 22. Dezember 2016     529

Erfurt, den 14. Dezember 2016
Der Präsident des Landtags

Carius

Thüringer Gesetz über die Architektenkammer, die Ingenieurkammer und den Schutz von
Berufsbezeichnungen (Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetz - ThürAIKG -)*

Vom 14. Dezember 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht

Erster Teil
Berufsaufgaben und Schutz von

Berufsbezeichnungen

Erster Abschnitt
Berufsaufgaben, Begriffsbestimmungen,

Berufsbezeichnungen

§ 1 Berufsaufgaben
§ 2 Begriffsbestimmungen, Anwendung des Thürin-

ger Berufsqualifi kationsfeststellungsgesetzes
§ 3 Berufsbezeichnungen

Zweiter Abschnitt
Schutz der Berufsbezeichnung "Ingenieur",

Ausgleichsmaßnahmen

§ 4 Berufsbezeichnung "Ingenieur"
§ 5 Ausgleichsmaßnahmen

Dritter Abschnitt
Schutz der Berufsbezeichnung "Architekt",

"Stadtplaner", "Beratender Ingenieur",
Ausgleichsmaßnahmen, Verfahrensvorschriften

§ 6 Architektenlisten, Stadtplanerliste, Eintragung
§ 7 Ausgleichsmaßnahmen

§ 8 Liste Beratender Ingenieure, Eintragung
§ 9 Gesellschaftsverzeichnis, Kapitalgesellschaft, 

Eintragung
§ 10 Gesellschaftsverzeichnis, Partnerschaftsgesell-

schaft, Eintragung, Löschung
§ 11 Verfahrensvorschriften

Vierter Abschnitt
Listen und Verzeichnisse, Versagung und Löschung 

der Eintragung

§ 12 Versagung der Eintragung
§ 13 Löschung der Eintragung

Fünfter Abschnitt
Auswärtige

§ 14 Führen von geschützten Berufsbezeichnungen 
durch auswärtige Dienstleister

§ 15 Führen von geschützten Berufsbezeichnungen 
ohne Eintragung in das Gesellschaftsverzeich-
nis durch auswärtige Gesellschaften

Sechster Abschnitt
Europäischer Berufsausweis, Gemeinsamer

Ausbildungsrahmen, Gemeinsame
Ausbildungsprüfungen, Vorwarnmechanismus,

Einheitlicher Ansprechpartner

§ 16 Europäischer Berufsausweis, Begriffsbestim-
mung, Zuständigkeit, Verfahren, Rechtswirkungen

 * Dieses Gesetz dient unter anderem der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifi kationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22; L 271 vom 16.10.2007, S. 18; 
L 93 vom 4.4.2008, S. 28; L 33 vom 3.2.2009, S. 49; L 305 vom 24.10.2014, S. 115; L 177 vom 8.7.2015, S. 60; L 268 vom 15.10.2015, 
S. 35), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 (ABl. 
L 354 vom 28.12.2013, S. 132).

digkeit und auf ihren jeweiligen bürokratischen Aufwand 
zu überprüfen.

§ 18
Transparenz des Verwaltungshandelns

Transparentes Verwaltungshandeln ist eine notwendige Vo-
raussetzung für eine moderne und lebendige Demokratie. 
Die Rechtslage soll entsprechend fortentwickelt werden.

§ 19
Länderübergreifende Zusammenarbeit

Eine länderübergreifende Zusammenarbeit der Träger 
der Landesverwaltung, auch in Mehrländerbehörden, ist 

zu präferieren, wenn dadurch Verwaltungsleistungen ef-
fi zienter und kostengünstiger erbracht werden können.

§ 20
Umsetzungsbericht

Die Landesregierung legt dem Landtag im Jahr 2019 ei-
nen einmaligen Bericht zum Stand der Umsetzung und zu 
den Erfahrungen mit der Anwendung dieses Gesetzes vor.

§ 21
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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§ 17 Gemeinsamer Ausbildungsrahmen, Gemeinsa-
me Ausbildungsprüfungen

§ 18 Vorwarnmechanismus
§ 19 Einheitlicher Ansprechpartner

Zweiter Teil
Architektenkammer Thüringen und

Ingenieurkammer Thüringen

Erster Abschnitt
Rechtsstellung, Mitgliedschaft, Aufgaben

§ 20 Rechtsstellung und Kammeraufsicht
§ 21 Kammermitgliedschaft
§ 22 Aufgaben der Kammern

Zweiter Abschnitt
Kammerorgane, Ausschüsse

§ 23 Organe und Ausschüsse
§ 24 Vertreterversammlung
§ 25 Vorstand
§ 26 Eintragungsausschuss
§ 27 Schlichtungsausschuss
§ 28 Ehrenausschuss

Dritter Abschnitt
Auskunftspfl icht, Pfl icht zur Verschwiegenheit,

Datenschutz

§ 29 Auskunftspfl icht
§ 30 Verschwiegenheitspfl icht
§ 31 Datenschutz, Listenführung, Auskunftsrecht

Vierter Abschnitt
Berufspfl ichten, Rügerecht und Ehrenverfahren

§ 32 Berufspfl ichten
§ 33 Berufshaftpfl ichtversicherung
§ 34 Rügerecht des Vorstandes, Ahndung einer 

Pfl ichtverletzung
§ 35  Ehrenverfahren, Ahndung einer Pfl ichtverlet-

zung

Fünfter Abschnitt
Rechtsetzung, Finanzwesen

§ 36 Satzungen
§ 37 Finanzwesen

Dritter Teil
Ordnungswidrigkeiten, Verordnungsermächtigung, 

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 38 Ordnungswidrigkeiten
§ 39 Verordnungsermächtigung
§ 40 Statistik
§ 41 Übergangsbestimmungen
§ 42 Gleichstellungsbestimmung
§ 43 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Erster Teil
Berufsaufgaben und Schutz von 

Berufsbezeichnungen

Erster Abschnitt
Berufsaufgaben, Begriffsbestimmungen,

Berufsbezeichnungen

§ 1
Berufsaufgaben

(1) Berufsaufgabe der Architekten ist insbesondere die 
gestaltende, technische, wirtschaftliche, umweltgerechte 
und soziale Planung von baulichen Anlagen sowie deren 
Einbindung in die Orts- und Stadtplanung unter besonde-
rer Beachtung der die Sicherheit der Nutzer und der Öf-
fentlichkeit betreffenden Gesichtspunkte (Fachrichtung 
Architektur).

(2) Berufsaufgabe der Innenarchitekten ist insbesondere 
die gestaltende, technische, wirtschaftliche, umweltgerech-
te und soziale Planung von Innenräumen und den damit 
verbundenen baulichen Änderungen an Gebäuden und der 
Ausstattung (Fachrichtung Innenarchitektur).

(3) Berufsaufgabe der Landschaftsarchitekten ist insbeson-
dere die gestaltende, technische, wirtschaftliche, umwelt-
gerechte und soziale Planung von Landschaften, Gärten 
und Freianlagen sowie deren Einbindung in die Orts- und 
Stadtplanung (Fachrichtung Landschaftsarchitektur).

(4) Berufsaufgabe der Stadtplaner ist insbesondere die 
gestaltende, technische, wirtschaftliche, umweltgerechte 
und soziale Orts-, Stadt-, Regional- und Landesplanung, 
vor allem die Ausarbeitung von Bauleitplänen und sonsti-
gen städtebaulichen Plänen (Fachrichtung Stadtplanung).

(5) Berufsaufgabe der Ingenieure ist die Erbringung von 
Leistungen auf allen Gebieten der Technik und der Natur-
wissenschaften. Zu den typischen Tätigkeiten gehören ins-
besondere die technische, wissenschaftliche, wirtschaftli-
che und umweltgerechte Planung sowie die Berechnung, 
Konstruktion und Prüfung technischer Vorhaben (Fach-
richtung Ingenieurwesen).

(6) Berufsaufgabe der Beratenden Ingenieure ist die eigen-
verantwortliche und unabhängige Erbringung insbesonde-
re der in Absatz 5 genannten Ingenieurleistungen (Fach-
richtung Ingenieurwesen).

(7) Kennzeichen der berufl ichen Tätigkeit aller Fachrich-
tungen ist die geistig-schöpferische Bewältigung der Be-
rufsaufgaben unter Berücksichtigung ihrer Komplexität, 
insbesondere auch im Hinblick auf technisch-funktionale, 
soziale, sozioökonomische, baukulturelle, rechtliche und 
ökologische Belange. Die Tätigkeit berücksichtigt die Be-
dürfnisse der Auftraggeber und des Gemeinwesens und 
achtet dabei das architektonische Erbe sowie die natürli-
chen Lebensgrundlagen. Für die Wahrnehmung der Be-
rufsaufgaben ist ein akademisches Niveau erforderlich. Zu 
den Berufsaufgaben der in den Absätzen 1 bis 6 genann-
ten Personen gehören auch die Beratung, Betreuung und 
Vertretung des Auftraggebers, Arbeitgebers oder Dienst-
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herrn in allen die Planung, Ausführung und Überwachung 
eines Vorhabens betreffenden fachlichen Angelegenhei-
ten. Zu den Berufsaufgaben gehören auch Sachverstän-
digen-, Lehr-, Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten, 
Logistik- und Prozessmanagementleistungen, baubezoge-
ne Verwaltungs-, Überwachungs- und Prüftätigkeiten, Be-
ratungsleistungen zur wirtschaftlichen, energieeffi zienten, 
nachhaltigen und digitalen Planungs-, Betriebs- und Bau-
weise sowie sonstige Dienstleistungen bei der Vorberei-
tung und Steuerung von Planungs- und Baumaßnahmen, 
bei der Nutzung von baulichen Anlagen sowie die Wahr-
nehmung der damit verbundenen sicherheits- und gesund-
heitstechnischen Belange.

§ 2
Begriffsbestimmungen, Anwendung des Thüringer

Berufsqualifi kationsfeststellungsgesetzes

(1) Soweit in diesem Gesetz die Berufsbezeichnung "Ar-
chitekt" verwendet wird, gelten diese Bestimmungen vor-
behaltlich einer anderweitigen Regelung in diesem Gesetz 
auch für Innenarchitekten und Landschaftsarchitekten.

(2) Soweit in diesem Gesetz der Begriff "Kammer" verwen-
det wird, gelten diese Bestimmungen vorbehaltlich einer 
anderweitigen Regelung in diesem Gesetz sowohl für die 
Architektenkammer Thüringen als auch für die Ingenieur-
kammer Thüringen jeweils für ihren fachlichen Bereich.

(3) "Berufsangehörige" sind alle natürlichen Personen, die 
Berufsaufgaben nach § 1 unter einer nach § 3 geschütz-
ten Berufsbezeichnung ausüben.

(4) "Berufsgesellschaften" sind alle Gesellschaften, die Be-
rufsaufgaben nach § 1 unter einer nach § 3 geschützten 
Berufsbezeichnung ausüben.

(5) Für eine Person mit einer ausländischen Berufsquali-
fi kation, die eine nach § 3 Abs. 1, 4 oder 5 geschützte Be-
rufsbezeichnung führen will, fi nden die Regelungen des 
Thüringer Berufsqualifi kationsfeststellungsgesetzes (Thür-
BQFG) vom 16. April 2014 (GVBl. S. 139) in der jeweils 
geltenden Fassung keine Anwendung, es sei denn, dieses 
Gesetz nimmt ausdrücklich auf die Regelungen des Thü-
ringer Berufsqualifi kationsfeststellungsgesetzes Bezug.

§ 3
Berufsbezeichnungen

(1) Die Berufsbezeichnung "Architekt", "Innenarchitekt", 
"Landschaftsarchitekt" oder "Stadtplaner" darf nur führen, 
wer unter dieser Bezeichnung in die Architektenliste der 
jeweiligen Fachrichtung oder in die Stadtplanerliste (§ 6) 
eingetragen oder wer nach § 14 dazu berechtigt ist. In den 
Fällen des § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 kann die Architekten-
kammer Personen, deren Verzichtserklärung wegen ho-
hen Alters oder wegen körperlicher Leiden erfolgte und 
die keine berufl iche Tätigkeit mehr ausüben, auf Antrag 
die Erlaubnis erteilen, die in Satz 1 genannten Berufsbe-
zeichnungen jeweils mit dem Zusatz "im Ruhestand" oder 
"i. R." zu führen.

(2) Eine Berufsbezeichnung nach Absatz 1 darf mit dem 
Zusatz "frei" oder "freischaffend" oder einem ähnlichen 
Zusatz nur führen, wer mit diesem Zusatz in die entspre-
chende Liste eingetragen oder wer nach § 14 dazu be-
rechtigt ist. Mit dem Zusatz nach Satz 1 eingetragen wird 
nur, wer sich den Berufsaufgaben nach § 1 eigenverant-
wortlich und unabhängig widmet, insbesondere nicht bau-
gewerblich oder auf dem Gebiet der Baufi nanzierung tätig 
ist. Eigenverantwortlich tätig ist, wer
1. seine berufl iche Tätigkeit als alleiniger Inhaber eines 

Büros unmittelbar selbständig auf eigene Rechnung 
und Verantwortung ausübt oder

2. sich mit anderen Angehörigen Freier Berufe zusam-
mengeschlossen hat und innerhalb dieses Zusam-
menschlusses eine Rechtsstellung besitzt, kraft derer 
er die Berufsaufgaben unbeeinfl usst durch Rechte be-
rufsfremder Dritter innerhalb oder durch Rechte Dritter 
außerhalb des Zusammenschlusses ausüben kann.

Unabhängig tätig ist, wer bei Ausübung der berufl ichen Tä-
tigkeit weder eigene Produktions-, Handels-, Liefer- oder 
vergleichbare wirtschaftliche Interessen hat noch fremde 
Interessen dieser Art vertritt, die unmittelbar oder mittelbar 
im Zusammenhang mit der berufl ichen Tätigkeit stehen. 

(3) Mit der Beschäftigungsart "baugewerblich" wird in die 
entsprechenden Listen eingetragen, wer zwar eigenver-
antwortlich tätig ist, aber unter Verfolgung eigener oder 
fremder Produktions-, Handels-, Liefer- oder vergleichba-
rer wirtschaftlicher Interessen einen Baubetrieb oder ein 
ähnliches Unternehmen der Bauwirtschaft führt, leitet oder 
daran beteiligt ist. Wer als baugewerblicher Architekt oder 
Stadtplaner eingetragen wird, hat im Zusammenhang mit 
der Führung der Berufsbezeichnung, insbesondere beim 
Handeln im geschäftlichen Verkehr, die Baugewerblichkeit 
zweifelsfrei kenntlich zu machen.

(4) Die Berufsbezeichnung "Ingenieur" darf nur führen, wer 
nach § 4 Abs. 1 bis 5 oder nach § 14 dazu berechtigt ist.

(5) Die Berufsbezeichnung "Beratender Ingenieur" darf 
nur führen, wer unter dieser Bezeichnung in die Liste Be-
ratender Ingenieure nach § 8 eingetragen oder wer nach 
§ 14 dazu berechtigt ist.

(6) Eine Bezeichnung, die einer Berufsbezeichnung nach 
den Absätzen 1, 4 oder 5 ähnlich ist, oder eine Wortver-
bindung mit einer Berufsbezeichnung nach den Absätzen 
1, 4 oder 5 oder einer ähnlichen Bezeichnung darf nur ver-
wenden, wer berechtigt ist, die jeweilige Berufsbezeich-
nung zu führen.

(7) Die Berufsbezeichnung nach Absatz 4, auch in den 
Formen nach Absatz 6, darf in der Firma einer Kapital-
gesellschaft oder im Namen einer Partnerschaftsgesell-
schaft nur geführt werden, wenn die Gesellschaft nach 
§ 4 Abs. 6 oder 7 oder als auswärtige Gesellschaft nach 
§ 15 dazu berechtigt ist.

(8) Berufsbezeichnungen nach den Absätzen 1 und 5, auch 
in den Formen nach Absatz 6, und der Zusatz nach Ab-
satz 2 dürfen in der Firma einer Kapitalgesellschaft oder 
im Namen einer Partnerschaftsgesellschaft nur geführt 
werden, wenn die Gesellschaft unter dieser Bezeichnung 
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in ein besonderes Verzeichnis (Gesellschaftsverzeichnis) 
nach den §§ 9 oder 10 eingetragen oder als auswärtige 
Gesellschaft nach § 15 dazu berechtigt ist. Das Recht zur 
Führung der Berufsbezeichnung in einer Gesellschaft nach 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch (Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts) bleibt unberührt.

(9) Das Recht zur Führung akademischer Grade und die 
nach dem Recht der Europäischen Union gewährte Befug-
nis, eine in den Absätzen 1, 4 und 5 genannte vergleichba-
re Berufsbezeichnung nach dem Recht des Heimat- oder 
Herkunftsstaates in einer dessen Amtssprachen zu füh-
ren, bleiben unberührt.

Zweiter Abschnitt
Schutz der Berufsbezeichnung "Ingenieur",

Ausgleichsmaßnahmen

§ 4
Berufsbezeichnung "Ingenieur"

(1) Die Berufsbezeichnung "Ingenieur" darf nur führen, wer
1. ein Studium in einer technischen oder naturwissen-

schaftlichen Fachrichtung von mindestens sechs Se-
mestern, was mindestens 180 Leistungspunkten im 
Sinne des Europäischen Systems zur Übertragung und 
Akkumulierung von Studienleistungen (European Cre-
dit Transfer System - ECTS) entspricht, an einer deut-
schen staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule oder Berufsakademie mit Erfolg abgeschlossen 
hat, wobei dieses Studium überwiegend ingenieurspe-
zifi sche Fächer aus den Bereichen Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und Technik umfasst; für 
die Berufsbezeichnung "Wirtschaftsingenieur" muss 
der Studiengang von diesen Fächern zumindest ge-
prägt sein,

2. einen nach Nummer 1 gleichwertigen Betriebsführer-
lehrgang an einer deutschen staatlich anerkannten 
Bergschule mit Erfolg abgeschlossen hat,

3. dazu bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes berech-
tigt war,

4. dazu nach dem Recht eines anderen Landes berech-
tigt ist oder

5. dazu von der Ingenieurkammer auf schriftlichen Antrag 
die Genehmigung erhalten hat.

(2) Die Genehmigung nach Absatz 1 Nr. 5 ist zu erteilen, 
wenn die antragstellende Person in Thüringen ihre Haupt-
wohnung, eine berufl iche Niederlassung oder den Ort der 
überwiegenden berufl ichen Tätigkeit hat und ihr Ausbil-
dungsnachweis einer ausländischen Hochschule oder ei-
ner sonstigen ausländischen Ausbildungseinrichtung dem 
in Absatz 1 Nr. 1 genannten Abschluss gleichwertig ist. Die 
Bewertung der Gleichwertigkeit erfolgt im Rahmen der Ent-
scheidung über die Erteilung der Genehmigung; § 9 Thür-
BQFG gilt entsprechend. Liegen die Voraussetzungen der 
Gleichwertigkeit entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 Thür-
BQFG nicht vor, ist der Antrag auf Erteilung der Genehmi-
gung abzulehnen. Liegen die Voraussetzungen der Gleich-
wertigkeit entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 3 ThürBQFG nicht 
vor (wesentliche Unterschiede), gilt § 5.

(3) Die Genehmigung nach Absatz 1 Nr. 5 ist einem Staats-
angehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union 
oder eines diesem nach Absatz 4 gleichgestellten Staates, 
der in Thüringen seine Hauptwohnung, eine berufl iche Nie-
derlassung oder den Ort der überwiegenden berufl ichen 
Tätigkeit hat, auch dann zu erteilen, wenn er
1. einen in einem dieser Staaten ausgestellten Befähi-

gungs- oder Ausbildungsnachweis einer technisch-in-
genieurwissenschaftlichen Fachrichtung besitzt, der 
erforderlich ist, um in diesem Staat die Erlaubnis zur 
Führung der Berufsbezeichnung "Ingenieur" zu erhal-
ten, oder

2. den Ingenieurberuf während der vorhergehenden zehn 
Jahre mindestens ein Jahr lang in Vollzeit oder wäh-
rend einer entsprechenden Gesamtdauer in Teilzeit in 
einem oder mehreren dieser Staaten, die diesen Beruf 
nicht reglementiert haben, ausgeübt hat und zusätzlich 
im Besitz eines oder mehrerer in einem dieser Staa-
ten, in dem dieser Beruf nicht reglementiert ist, aus-
gestellten Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise 
einer technisch-ingenieurwissenschaftlichen Fachrich-
tung ist; die einjährige Berufserfahrung ist nicht erfor-
derlich, wenn der Ausbildungsnachweis den Abschluss 
einer reglementierten Ausbildung im Sinne des Arti-
kels 3 Abs. 1e der Richtlinie 2005/36/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 7. September 
2005 über die Anerkennung von Berufsqualifi kationen 
(ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22) in der jeweils gel-
tenden Fassung bestätigt.

Die Anerkennung der Befähigungs- oder Ausbildungsnach-
weise nach Satz 1 setzt voraus, dass die an sie gestell-
ten übrigen Anforderungen nach Artikel 13 der Richtlinie 
2005/36/EG erfüllt sind.

(4) Den Nachweisen nach Absatz 3 sind gleichgestellt
1. in Drittstaaten ausgestellte Ausbildungsnachweise, so-

fern sein Inhaber in dem betreffenden Beruf drei Jahre 
Berufserfahrung im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, 
der diesen Ausbildungsnachweis nach Artikel 2 Abs. 2 
der Richtlinie 2005/36/EG anerkannt hat, besitzt und 
dieser Mitgliedstaat diese Berufserfahrung bescheinigt,

2. jeder Ausbildungsnachweis oder jede Gesamtheit von 
Ausbildungsnachweisen, die von einer zuständigen Be-
hörde in einem Mitgliedstaat ausgestellt wurden, sofern 
sie den erfolgreichen Abschluss einer in der Europä-
ischen Union auf Voll- oder Teilzeitbasis im Rahmen 
formaler oder nichtformaler Ausbildungsprogramme er-
worbenen Ausbildung bescheinigen und von diesem 
Mitgliedstaat als gleichwertig anerkannt werden und 
in Bezug auf die Aufnahme oder Ausübung eines Be-
rufs dieselben Rechte verleihen oder auf die Ausübung 
dieses Berufs vorbereiten und

3. Berufsqualifi kationen nach Artikel 12 Abs. 2 der Richtli-
nie 2005/36/EG, die zwar nicht den Erfordernissen der 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften des Herkunfts-
mitgliedstaats für die Aufnahme oder Ausübung eines 
Berufs entsprechen, ihrem Inhaber jedoch erworbene 
Rechte gemäß diesen Vorschriften verleihen (erwor-
bene Rechte).

(5) Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend für Staatsan-
gehörige von Drittstaaten, soweit diese Staatsangehörigen 
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wegen besonderer persönlicher Merkmale nach dem Recht 
der Europäischen Union gleichzustellen sind.

(6) Die Berufsbezeichnung "Ingenieur" darf im Namen 
oder in der Firma einer Gesellschaft geführt werden, wenn
1. die Gesellschaft ihren Sitz oder eine Niederlassung in 

Thüringen hat und
2. a)  bei einer Kapitalgesellschaft die zur Geschäftsfüh-

rung oder zum Vorstand bestellten Personen mehr-
heitlich die Berufsbezeichnung "Ingenieur" nach 
den Absätzen 1 bis 5 führen dürfen und Personen, 
die die Berufsbezeichnung "Ingenieur" nach den 
Absätzen 1 bis 5 führen dürfen, die Mehrheit des 
Kapitals und der Stimmenanteile innehaben oder

b)   bei einer Partnerschaftsgesellschaft nach § 1 Abs. 1 
des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes (PartGG) 
vom 25. Juli 1994 (BGBl. I S. 1744) in der jeweils 
geltenden Fassung mindestens ein Partner zur Füh-
rung der Berufsbezeichnung "Ingenieur" nach den 
Absätzen 1 bis 5 berechtigt ist.

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 Buchst. b gilt § 10 Abs. 2 
Satz 1 entsprechend.

(7) Abweichend von Absatz 6 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a darf 
die Berufsbezeichnung "Ingenieur" in der Firma einer Ka-
pitalgesellschaft neben den Berufsbezeichnungen nach 
§ 3 Abs. 1 und 5 geführt werden, wenn
1. mindestens ein Geschäftsführer oder Vorstandsmit-

glied berechtigt ist, die Berufsbezeichnung "Ingeni-
eur" zu führen und

2. Personen, die berechtigt sind, die Berufsbezeichnung 
"Ingenieur" zu führen, mindestens ein Viertel des Ka-
pitals und der Stimmenanteile innehaben.

§ 9 bleibt unberührt.

§ 5
Ausgleichsmaßnahmen

(1) In den Fällen des § 4 Abs. 2 Satz 4 und des § 4 Abs. 3 
auferlegt die Ingenieurkammer einer antragstellenden Per-
son nach § 4 Abs. 1 Nr. 5, dass sie nach eigener Wahl ent-
weder einen höchstens dreijährigen Anpassungslehrgang 
absolviert oder eine Eignungsprüfung ablegt (Ausgleichs-
maßnahmen). Voraussetzung für die Auferlegung in den 
Fällen des § 4 Abs. 3 ist, dass sich die Berufsqualifi kati-
on der antragstellenden Person im Sinne des Artikels 14 
Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG wesentlich von den nach 
§ 4 Abs. 1 Nr. 1 gestellten Anforderungen unterscheidet.

(2) Die Ingenieurkammer auferlegt der antragstellenden 
Person abweichend von dem Grundsatz der Wahlmög-
lichkeit nach Absatz 1 Satz 1
1. eine Eignungsprüfung, wenn die antragstellende Per-

son eine Berufsqualifi kation nach Artikel 11b der Richt-
linie 2005/36/EG (Zeugnis, das nach Abschluss einer 
Ausbildung auf Sekundarniveau erteilt wird) besitzt,

2. sowohl einen Anpassungslehrgang als auch eine Eig-
nungsprüfung, wenn die antragstellende Person eine 
Berufsqualifikation nach Artikel 11a der Richtlinie 
2005/36/EG (Befähigungsnachweis, der weder durch 
Zeugnis noch durch Diplom Kenntnisse aufgrund einer 
Ausbildung oder Ausübung des Berufs oder nur Allge-
meinkenntnisse bescheinigt) besitzt.

(3) Vor der Entscheidung über die Auferlegung einer Aus-
gleichsmaßnahme nach Absatz 1 hat die Ingenieurkam-
mer zunächst zu prüfen, ob die von der antragstellenden 
Person im Rahmen ihrer Berufspraxis oder durch lebens-
langes Lernen erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Kompetenzen, die hierfür von einer einschlägigen Stelle 
formell als gültig anerkannt wurden, die wesentlichen Un-
terschiede ausgleichen; im Fall eines vollständigen Aus-
gleichs der wesentlichen Unterschiede wird der antrag-
stellenden Person keine Ausgleichsmaßnahme auferlegt.

(4) Die Entscheidung der Ingenieurkammer zur Auferle-
gung einer oder mehrerer Ausgleichsmaßnahmen muss 
hinreichend begründet sein. Sie muss insbesondere fol-
gende Informationen enthalten:
1. das Niveau der im Geltungsbereich dieses Gesetzes 

verlangten Berufsqualifi kation und das Niveau der von 
der antragstellenden Person vorgelegten Berufsquali-
fi kation entsprechend der Klassifi zierung in Artikel 11 
der Richtlinie 2005/36/EG,

2. die wesentlichen Unterschiede und die Gründe, aus 
denen diese Unterschiede nicht durch Kenntnisse, Fä-
higkeiten und Kompetenzen, die durch lebenslanges 
Lernen erworben und hierfür von einer einschlägigen 
Stelle formell als gültig anerkannt wurden, ausgegli-
chen werden können und

3. die nach diesem Gesetz einschlägigen Ausgleichsmaß-
nahmen und das Verfahren.

(5) Bei der Ausgestaltung der Ausgleichsmaßnahmen sind 
die vorhandenen Berufsqualifi kationen der antragstellen-
den Person zu berücksichtigen. Hat die antragstellende 
Person eine Eignungsprüfung nach Absatz 1 gewählt, so 
hat die Ingenieurkammer sicherzustellen, dass die Eig-
nungsprüfung innerhalb von sechs Monaten nachdem ihr 
diese Entscheidung von der antragstellenden Person mit-
geteilt wurde, abgelegt werden kann; hat die Ingenieur-
kammer einer antragstellenden Person eine Eignungsprü-
fung auferlegt, so hat die Ingenieurkammer sicherzustellen, 
dass diese innerhalb von sechs Monaten ab dem Zugang 
dieser Entscheidung bei der antragstellenden Person ab-
gelegt werden kann. Um die Durchführung einer Eignungs-
prüfung zu ermöglichen, erstellt die Ingenieurkammer ein 
Verzeichnis der Sachgebiete, die aufgrund eines Vergleichs 
der nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 zu erfüllenden Voraussetzungen 
mit der bisherigen Ausbildung der antragstellenden Person 
sowie den als gültig anerkannten Kenntnissen, Fähigkei-
ten und Kompetenzen nach Absatz 4 nicht abgedeckt wer-
den. Die Eignungsprüfung erstreckt sich auf Sachgebiete, 
die aus dem Verzeichnis ausgewählt werden, und deren 
Kenntnis eine wesentliche Voraussetzung für die Führung 
der Berufsbezeichnung ist. Die Ingenieurkammer bewer-
tet abschließend das Ergebnis der Ausgleichsmaßnahme.

(6) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 zweite Alternative 
macht die Ingenieurkammer die Rechtswirkungen der Ge-
nehmigung davon abhängig, dass die antragstellende Per-
son zunächst jede ihr auferlegte Ausgleichsmaßnahme er-
folgreich abschließt; sie nimmt dazu in ihre Entscheidung 
über den Antrag nach § 4 Abs. 1 Nr. 5 die aufschiebende 
Bedingung des erfolgreichen Abschlusses der Ausgleichs-
maßnahme auf. Die antragstellende Person hat der Inge-
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nieurkammer den Eintritt der aufschiebenden Bedingung 
unaufgefordert durch geeignete Dokumente nachzuweisen.

(7) Die Ingenieurkammer kann mit anderen zuständigen 
Stellen innerhalb Deutschlands Vereinbarungen zur ge-
meinsamen Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen 
schließen. Die Vereinbarungen bedürfen der Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde.

Dritter Abschnitt
Schutz der Berufsbezeichnung "Architekt",

"Stadtplaner", "Beratender Ingenieur",
Ausgleichsmaßnahmen, Verfahrensvorschriften

§ 6
Architektenlisten, Stadtplanerliste, Eintragung

(1) Die Architektenlisten und die Stadtplanerliste werden 
von der Architektenkammer getrennt nach Fachrichtun-
gen geführt.

(2) In die Architektenliste der jeweiligen Fachrichtung oder 
in die Stadtplanerliste ist auf schriftlichen Antrag einzutra-
gen, wer
1. in Thüringen seine Hauptwohnung, eine berufl iche Nie-

derlassung oder den Ort der überwiegenden berufl i-
chen Tätigkeit hat,

2. ein Studium nach Maßgabe des Artikels 46 Abs. 2 der 
Richtlinie 2005/36/EG mit einer mindestens vierjähri-
gen Regelstudienzeit für die Berufsaufgaben der Fach-
richtung Architektur (§ 1 Abs. 1) oder ein Studium mit 
einer mindestens vierjährigen Regelstudienzeit für die 
Berufsaufgaben der Fachrichtung Innenarchitektur (§ 1 
Abs. 2), Landschaftsarchitektur (§ 1 Abs. 3) oder Stadt-
planung (§ 1 Abs. 4) an einer deutschen Hochschule 
erfolgreich abgeschlossen hat,

3. nach Abschluss seines Studiums eine mindestens zwei-
jährige hauptberufl iche praktische Tätigkeit in den we-
sentlichen Berufsaufgaben seiner Fachrichtung aus-
geübt hat und

4. im Fall selbständiger Tätigkeit eine Berufshaftpfl icht-
versicherung (§ 33) abgeschlossen hat.

Die praktische Tätigkeit nach Satz 1 Nr. 3 gilt als erbracht, 
wenn die antragstellende Person die Befähigung zum hö-
heren technischen Verwaltungsdienst in der jeweiligen 
Fachrichtung besitzt. Die Voraussetzungen nach Satz 1 er-
füllt als Innenarchitekt, Landschaftsarchitekt oder Stadtpla-
ner in Bezug auf die Studienanforderungen auch, wer ab-
weichend von Satz 1 Nr. 2 ein entsprechendes Studium mit 
einer mindestens dreijährigen Regelstudienzeit erfolgreich 
abgeschlossen und danach abweichend von Satz 1 Nr. 3 
eine mindestens vierjährige hauptberufl iche praktische Tä-
tigkeit in der entsprechenden Fachrichtung ausgeübt hat.

(3) Für die praktische Tätigkeit in den Fachrichtungen In-
nenarchitektur, Landschaftsarchitektur und Stadtplanung 
gilt § 8 Abs. 3 entsprechend. In der Fachrichtung Archi-
tektur muss die praktische Tätigkeit unter der Aufsicht ei-
nes Berufsangehörigen der entsprechenden Fachrichtung 
oder der Architektenkammer absolviert werden (Berufs-
praktikum). Das Berufspraktikum muss auf den während 
des Studiums erworbenen Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Kompetenzen aufbauen. Die Architektenkammer veröffent-

licht Leitlinien im Sinne des Artikels 55a Abs. 2 der Richtli-
nie 2005/36/EG zur Organisation, Anerkennung oder Be-
rücksichtigung von im Ausland absolvierten Berufspraktika, 
insbesondere zu den Aufgaben der Person oder Stelle, 
die das Berufspraktikum beaufsichtigt (§ 36 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 13). In einem anderen Mitgliedstaat oder nach dem 
Recht der Europäischen Union gleichgestellten Staat ab-
solvierte Berufspraktika werden von der Architektenkam-
mer anerkannt, soweit sie diesen Leitlinien entsprechen; 
in einem Drittland absolvierte Berufspraktika werden be-
rücksichtigt. Die Architektenkammer hat das Berufsprak-
tikum nach seinem Abschluss zu bewerten; sie beschei-
nigt durch ein Zeugnis, dass es den Regelungen dieses 
Gesetzes und den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Vorschriften entspricht.

(4) Die Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 
erfüllt in der Fachrichtung Architektur, wer als Staatsan-
gehöriger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union 
oder eines diesem gleichgestellten Staates die Anforde-
rungen nach
1. den Artikeln 21 und 46 in Verbindung mit dem Anhang 

V Nr. 5.7.1 (Abschluss eines anerkannten Ausbildungs-
nachweises),

2. Artikel 23 Abs. 3, 4 oder 5 (Abschluss bestimmter Aus-
bildungen in der früheren Tschechoslowakei, in der 
früheren Sowjetunion oder im früheren Jugoslawien),

3. Artikel 47 (Ausbildung im Rahmen der sozialen Förde-
rung oder eines Hochschulstudiums auf Teilzeitbasis, 
die den Erfordernissen des Artikels 46 der Richtlinie 
2005/36/EG entspricht und von einem Berufsangehö-
rigen, der seit mindestens sieben Jahren in der Archi-
tektur unter der Aufsicht eines Architekten oder Archi-
tekturbüros tätig war, durch eine erfolgreiche Prüfung 
auf dem Gebiet der Architektur abgeschlossen wird),

4. Artikel 48 Abs. 2 (Ermächtigung zur Führung des Ti-
tels "Architekt" durch die zuständige Behörde eines Mit-
gliedstaats aufgrund eines Gesetzes, nach dem dieser 
Titel Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten verliehen 
werden kann, die sich durch die Qualität ihrer Leistun-
gen auf dem Gebiet der Architektur besonders ausge-
zeichnet haben),

5. Artikel 49 Abs. 1 in Verbindung mit dem Anhang VI (An-
erkennung von Ausbildungsnachweisen für Architekten, 
die in Anhang VI aufgeführt sind und die eine Ausbil-
dung abschließen, die spätestens im dort genannten 
akademischen Bezugsjahr begann),

6. Artikel 49 Abs. 1a in Verbindung mit dem Anhang V 
Nr. 5.7.1 (in Anhang V aufgeführte Ausbildungsnach-
weise als Architekt, sofern die Ausbildung vor dem 
18. Januar 2016 aufgenommen wurde) oder

7. Artikel 49 Abs. 2 (Bescheinigungen, dass spätestens an 
den in Artikel 49 Abs. 2 aufgeführten Stichtagen die Be-
rufsbezeichnung "Architekt" geführt werden durfte und 
die entsprechend reglementierten Tätigkeiten während 
der letzten fünf Jahre vor Ausstellung der Bescheini-
gung mindestens drei Jahre lang ununterbrochen tat-
sächlich ausgeübt wurden)

der Richtlinie 2005/36/EG erfüllt.

(5) Die Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 er-
füllt, wer in der Fachrichtung Architektur, Innenarchitek-
tur, Landschaftsarchitektur oder Stadtplanung über einen 
gleichwertigen Ausbildungsnachweis einer ausländischen 
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Hochschule oder einer sonstigen ausländischen Ausbil-
dungseinrichtung verfügt. Die Bewertung der Gleichwer-
tigkeit erfolgt im Rahmen der Entscheidung über den Ein-
tragungsantrag; § 9 ThürBQFG gilt entsprechend. Liegen 
die Voraussetzungen der Gleichwertigkeit entsprechend 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 ThürBQFG nicht vor, ist der Eintra-
gungsantrag abzulehnen. Liegen die Voraussetzungen der 
Gleichwertigkeit entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 3 ThürBQFG 
nicht vor (wesentliche Unterschiede), gilt § 7.

(6) Die Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 
erfüllt unbeschadet der Artikel 10b bis 10d und 10g der 
Richtlinie 2005/36/EG, wer als Staatsangehöriger eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines die-
sem gleichgestellten Staates vorbehaltlich des § 7 die Vo-
raussetzungen entsprechend § 4 Abs. 3 erfüllt.

(7) Die Absätze 4 und 6 gelten entsprechend für Staats-
angehörige von Drittstaaten, soweit diese Staatsangehö-
rigen wegen besonderer persönlicher Merkmale hinsicht-
lich der Anerkennung von Ausbildungsnachweisen nach 
dem Recht der Europäischen Union gleichzustellen sind.

(8) Ohne erneute Prüfung der nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 
und 3 erforderlichen Eintragungsvoraussetzungen ist eine 
antragstellende Person bei Vorliegen der übrigen Eintra-
gungsvoraussetzungen in eine Liste nach Absatz 1 ein-
zutragen, wenn sie in die entsprechende Liste eines an-
deren Landes
1. bereits eingetragen ist oder
2. eingetragen war und ihre Eintragung nur deshalb ge-

löscht wurde, weil sie die dafür maßgebliche Wohnung, 
berufl iche Niederlassung oder Anstellung in diesem 
Land aufgegeben hat.

§ 12 bleibt unberührt.

§ 7
Ausgleichsmaßnahmen

(1) In den Fällen des § 6 Abs. 5 Satz 4 und Abs. 6 aufer-
legt die Architektenkammer einer antragstellenden Per-
son nach § 6 Abs. 2 Satz 1, dass sie nach eigener Wahl 
entweder einen höchstens dreijährigen Anpassungslehr-
gang absolviert oder eine Eignungsprüfung ablegt (Aus-
gleichsmaßnahmen). Voraussetzung für die Auferlegung 
in den Fällen des § 6 Abs. 6 ist, dass sich die Berufsqua-
lifi kation der antragstellenden Person im Sinne des Arti-
kels 14 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG wesentlich von 
den Eintragungsvoraussetzungen nach § 6 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 oder 3 unterscheidet.

(2) Die Architektenkammer auferlegt der antragstellenden 
Person abweichend von dem Grundsatz der Wahlmöglich-
keit nach Absatz 1 Satz 1
1. in den Fachrichtungen Innenarchitektur, Landschafts-

architektur und Stadtplanung
a) eine Eignungsprüfung, wenn die antragstellende 

Person eine Berufsqualifi kation nach Artikel 11b 
der Richtlinie 2005/36/EG (Zeugnis, das nach Ab-
schluss einer Ausbildung auf Sekundarniveau er-
teilt wird) besitzt,

b) sowohl einen Anpassungslehrgang als auch eine 
Eignungsprüfung, wenn die antragstellende Person 

eine Berufsqualifi kation nach Artikel 11a der Richtli-
nie 2005/36/EG (Befähigungsnachweis, der weder 
durch Zeugnis noch durch Diplom Kenntnisse auf-
grund einer Ausbildung oder Ausübung des Berufs 
oder nur Allgemeinkenntnisse bescheinigt) besitzt,

2. in der Fachrichtung Architektur
a) eine Eignungsprüfung in den Fällen des Artikels 14 

Abs. 3 Unterabs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG,
b) eine Eignungsprüfung, wenn die antragstellende 

Person eine Berufsqualifi kation nach Artikel 11b 
der Richtlinie 2005/36/EG besitzt.

Die Architektenkammer lehnt den Eintragungsantrag des 
Inhabers eines Ausbildungsnachweises der Fachrichtung 
Architektur, der unter Artikel 11a der Richtlinie 2005/36/
EG eingestuft ist, ab.

(3) § 5 Abs. 3 bis 5 und Abs. 7 gilt entsprechend.

§ 8
Liste Beratender Ingenieure, Eintragung

(1) Die Liste der Beratenden Ingenieure wird von der In-
genieurkammer geführt.

(2) In die Liste der Beratenden Ingenieure ist auf schriftli-
chen Antrag einzutragen, wer
1. in Thüringen seine Hauptwohnung, eine berufl iche Nie-

derlassung oder den Ort der überwiegenden berufl i-
chen Tätigkeit hat,

2. nach § 4 Abs. 1 berechtigt ist, die Berufsbezeichnung 
"Ingenieur" zu führen,

3. nach dem Erwerb der Berechtigung zur Führung der 
Berufsbezeichnung "Ingenieur" eine mindestens zwei-
jährige hauptberufl iche praktische Tätigkeit in den we-
sentlichen Berufsaufgaben der Fachrichtung Ingenieur-
wesen ausgeübt hat (Berufspraxis),

4. die Berufsaufgaben eigenverantwortlich und unabhän-
gig nach § 3 Abs. 2 Satz 2 bis 4 wahrnimmt und

5. eine Berufshaftpfl ichtversicherung (§ 33) abgeschlos-
sen hat.

Die praktische Tätigkeit nach Satz 1 Nr. 3 gilt als erbracht, 
wenn die antragstellende Person die Befähigung zum hö-
heren technischen Verwaltungsdienst besitzt.

(3) Die praktische Tätigkeit muss in Vollzeit, oder in Teil-
zeit entsprechend länger, ausgeübt worden sein und den 
Erwerb berufspraktischer Kenntnisse und Fähigkeiten in 
den wesentlichen Teilen der Berufsaufgaben nach § 1 
Abs. 5 bis 7 in ausgewogenem Umfang ermöglicht ha-
ben. Die Tätigkeit kann auch im Ausland ausgeübt wor-
den sein. Sie ist gegenüber der Ingenieurkammer nach-
zuweisen. Der Nachweis erfolgt durch die Darstellung des 
berufl ichen Werdeganges und die Vorlage eigener Arbei-
ten, von Arbeits- oder Dienstzeugnissen sowie durch Teil-
nahmebestätigungen an für die spätere Berufsausübung 
nach Maßgabe einer Fortbildungssatzung erforderlichen 
und anerkannten Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.

(4) Der Berufspraxis nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 bedarf es 
nicht, wenn eine solche nach dem Recht der Europäischen 
Union nicht gefordert werden darf. Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 
gilt als erfüllt bei Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder eines diesem gleichgestell-
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ten Staates, die in einem dieser Staaten aufgrund einer ge-
setzlichen Regelung berechtigt sind, eine der deutschen 
Berufsbezeichnung "Beratender Ingenieur" entsprechen-
de Berufsbezeichnung zu führen, und dies durch eine Be-
scheinigung dieses Staates nachweisen.

(5) § 6 Abs. 8 gilt entsprechend.

§ 9
Gesellschaftsverzeichnis, Kapitalgesellschaft,

Eintragung

(1) Die Berufsbezeichnungen nach § 3 Abs. 1 sowie der 
Zusatz nach § 3 Abs. 2 dürfen in der Firma einer Kapital-
gesellschaft nur geführt werden, wenn die Kapitalgesell-
schaft damit in das Gesellschaftsverzeichnis bei der Ar-
chitektenkammer eingetragen ist. Die Berufsbezeichnung 
nach § 3 Abs. 5 darf in der Firma einer Kapitalgesellschaft 
nur geführt werden, wenn die Kapitalgesellschaft damit in 
das Gesellschaftsverzeichnis bei der Ingenieurkammer 
eingetragen ist. Unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 4 dürfen die Berufsbezeichnungen nach Satz 1 auch 
mit der Berufsbezeichnung nach Satz 2 kombiniert wer-
den. Durch die Eintragung in das Gesellschaftsverzeich-
nis wird die Kapitalgesellschaft nicht Mitglied der Kammer.

(2) Eine Kapitalgesellschaft ist auf schriftlichen Antrag in 
das Gesellschaftsverzeichnis bei der Architektenkammer 
einzutragen, wenn sie
1. ihren Sitz oder eine Niederlassung in Thüringen hat,
2. das Bestehen einer Berufshaftpflichtversicherung 

(§ 33) der Gesellschaft durch eine Bescheinigung des 
Berufshaftpfl ichtversicherers nachweist und

3. in ihrem Gesellschaftsvertrag oder in ihrer Satzung ge-
regelt hat, dass
a)  Gegenstand des Unternehmens (Zweck der Gesell-

schaft) die ausschließliche Wahrnehmung von frei-
berufl ichen Berufsaufgaben nach § 1 Abs. 1 bis 4 
und 7 ist, die der in der Firma geführten Berufsbe-
zeichnung entsprechen,

b)  die Mehrheit des Kapitals und der Stimmenantei-
le unter den Gesellschaftern bei Pfl ichtmitgliedern 
der Architektenkammer nach § 21 Abs. 2 liegt, de-
ren Berufsbezeichnung und Zusatz in der Firma 
geführt wird; die Berufszugehörigkeit aller Gesell-
schafter ist kenntlich zu machen,

c)  die zur Geschäftsführung oder zum Vorstand be-
stellten Personen mehrheitlich Pfl ichtmitglieder der 
Architektenkammer nach § 21 Abs. 2 sind, deren 
Berufsbezeichnung und Zusatz in der Firma geführt 
wird, und gewährleistet ist, dass die Gesellschaft 
verantwortlich von diesen geführt wird,

d)  Kapitalanteile nicht für Rechnung Dritter gehalten 
und Stimmrechte nur auf Mitglieder der Architek-
tenkammer nach § 21 Abs. 2 oder Gesellschaften, 
die entsprechend Satz 2 Anteile an der Gesellschaft 
halten dürfen, übertragen werden dürfen,

e)  im Fall einer Aktiengesellschaft und einer Komman-
ditgesellschaft auf Aktien die Aktien auf den Namen 
lauten und

f)  die Übertragung von Kapital- und Geschäftsantei-
len an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden 
ist.

Abweichend von Satz 1 Nr. 3 Buchst. b dürfen Anteile auch 
von Gesellschaften gehalten werden, bei denen in ent-
sprechender Anwendung die Voraussetzungen des Sat-
zes 1 Nr. 3 erfüllt sind.

(3) Eine Kapitalgesellschaft ist auf schriftlichen Antrag in 
das Gesellschaftsverzeichnis bei der Ingenieurkammer 
einzutragen, wenn sie
1. ihren Sitz oder eine Niederlassung in Thüringen hat,
2. das Bestehen einer Berufshaftpflichtversicherung 

(§ 33) der Gesellschaft durch eine Bescheinigung des 
Berufshaftpfl ichtversicherers nachweist und

3. in ihrem Gesellschaftsvertrag oder in ihrer Satzung ge-
regelt hat, dass
a)  Gegenstand des Unternehmens (Zweck der Ge-

sellschaft) die ausschließliche, eigenverantwortli-
che und unabhängige Wahrnehmung von freibe-
rufl ichen Berufsaufgaben nach § 1 Abs. 5 bis 7 ist, 
die der in der Firma geführten Berufsbezeichnung 
entsprechen,

b)  die Mehrheit des Kapitals und der Stimmenanteile 
unter den Gesellschaftern bei Pfl ichtmitgliedern der 
Ingenieurkammer nach § 21 Abs. 3 Nr. 1 liegt, deren 
Berufsbezeichnung in der Firma geführt wird; die 
Berufszugehörigkeit aller Gesellschafter ist kennt-
lich zu machen,

c)  die zur Geschäftsführung oder zum Vorstand be-
stellten Personen mehrheitlich Pfl ichtmitglieder der 
Ingenieurkammer nach § 21 Abs. 3 Nr. 1 sind, de-
ren Berufsbezeichnung in der Firma geführt wird, 
und gewährleistet ist, dass die Gesellschaft verant-
wortlich von diesen geführt wird,

d)  Kapitalanteile nicht für Rechnung Dritter gehalten 
und Stimmrechte nur auf Pfl ichtmitglieder der Inge-
nieurkammer nach § 21 Abs. 3 Nr. 1 oder Gesell-
schaften, die entsprechend Satz 2 Anteile an der 
Gesellschaft halten dürfen, übertragen werden dür-
fen,

e)  im Fall einer Aktiengesellschaft und einer Komman-
ditgesellschaft auf Aktien die Aktien auf den Namen 
lauten und

f)  die Übertragung von Kapital- und Geschäftsantei-
len an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden 
ist.

Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b und c, 
Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b und c darf eine Gesellschaft 
die Berufsbezeichnungen nach § 3 Abs. 1 und 5 auch ne-
beneinander führen, wenn in ihrem Gesellschaftsvertrag 
oder in ihrer Satzung geregelt ist, dass
1. Pfl ichtmitglieder der Architektenkammer und Beraten-

de Ingenieure, deren Berufsbezeichnung in der Firma 
geführt wird, zusammen mehr als die Hälfte des Kapi-
tals und der Stimmenanteile innehaben und jede der in 
der Firma der Gesellschaft genannten Berufsgruppen 
mindestens ein Sechstel des Kapitals und der Stim-
menanteile hält und

2. die zur Geschäftsführung oder zum Vorstand bestell-
ten Personen mehrheitlich Pfl ichtmitglieder der Archi-
tektenkammer und Beratende Ingenieure sind, deren 
Berufsbezeichnung in der Firma geführt wird, und ge-
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währleistet ist, dass die Gesellschaft verantwortlich von 
diesen geführt wird.

Die übrigen Voraussetzungen der Absätze 2 und 3 gelten 
sinngemäß. Die Berufszugehörigkeit aller Gesellschafter 
ist kenntlich zu machen. Die Eintragung der Kapitalgesell-
schaft erfolgt in das Gesellschaftsverzeichnis nur einer 
Kammer. Die Kapitalgesellschaft ist in das Gesellschafts-
verzeichnis der Kammer einzutragen, deren kammerange-
hörige Pfl ichtmitglieder innerhalb der Kapitalgesellschaft 
über das größere Gewicht des Kapitals und der Stimmen-
anteile verfügen. Bei gleichem Gewicht ist die Kapitalge-
sellschaft in das Gesellschaftsverzeichnis der Kammer 
einzutragen, die über den Schutz der Berufsbezeichnung 
wacht, die im Namen der Kapitalgesellschaft an vorders-
ter Stelle steht.

(5) Der Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis der 
Kammer steht die Eintragung in ein entsprechendes Ver-
zeichnis einer Architekten- oder Ingenieurkammer eines 
anderen Landes gleich, wenn die Gesellschaft in Thürin-
gen weder Sitz noch Niederlassung hat.

§ 10
Gesellschaftsverzeichnis, Partnerschaftsgesellschaft, 

Eintragung, Löschung

(1) Auf Partnerschaftsgesellschaften im Sinne des § 1 
Abs. 1 PartGG, deren Gegenstand zumindest teilwei-
se die Wahrnehmung von freiberufl ichen Berufsaufga-
ben nach § 1 ist, fi ndet § 9 Abs. 1 Satz 1, 2 und 4, Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1, Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 sowie Abs. 5 entsprechen-
de Anwendung. Die Eintragung in das Gesellschaftsver-
zeichnis setzt weiter voraus, dass mindestens ein Partner 
zur Führung einer Berufsbezeichnung nach § 3 Abs. 1 mit 
dem Zusatz nach § 3 Abs. 2 oder 5 berechtigt ist. Führt die 
Partnerschaftsgesellschaft Berufsbezeichnungen nach § 3 
Abs. 1 und 5, erfolgt die Eintragung in das Gesellschafts-
verzeichnis der Kammer, bei der die Eintragung zuerst be-
antragt wurde.

(2) Wird für die Deckung der sich aus der Tätigkeit der 
Partnerschaftsgesellschaft ergebenden Haftpfl ichtgefah-
ren eine Berufshaftpfl ichtversicherung entsprechend den 
für Kapitalgesellschaften geltenden Regelungen nach § 33 
abgeschlossen, kann die Partnerschaftsgesellschaft ihre 
Haftung aus dem zwischen dem Auftraggeber und ihr be-
stehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig 
verursachten Schadens wegen fehlerhafter Berufsaus-
übung beschränken
1. durch schriftliche Vereinbarung im Einzelfall bis zur 

Höhe der Mindestversicherungssumme,
2. durch vorformulierte Vertragsbedingungen für Sach- 

und Vermögensschäden, die nicht grob fahrlässig ver-
ursacht wurden (§ 309 Nr. 7 Buchst. b des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs), auf den dreifachen Betrag der Mindest-
versicherungssumme,

wenn insoweit Versicherungsschutz der Partnerschaftsge-
sellschaft besteht. Die Partnerschaftsgesellschaft hat der 
Kammer die Haftungsbeschränkung zur Eintragung in das 
Gesellschaftsverzeichnis mitzuteilen.

(3) Die Eintragung einer Partnerschaftsgesellschaft in das 
Gesellschaftsverzeichnis ist zu löschen, wenn die Eintra-

gung eines der Partner nach § 13 gelöscht wurde und kein 
weiterer Partner in der Partnerschaftsgesellschaft zur Füh-
rung der Berufsbezeichnung nach § 3 Abs. 1 mit dem Zu-
satz nach § 3 Abs. 2 oder 5 berechtigt ist. § 13 Abs. 4, 5 
und 6 Satz 2 und 3 fi ndet entsprechende Anwendung.

§ 11
Verfahrensvorschriften

(1) Die antragstellende Person hat die Mitwirkungspfl icht, 
alle für die Ermittlung der Eintragungs- oder Genehmi-
gungsvoraussetzungen erforderlichen Unterlagen vor-
zulegen und alle dazu notwendigen Auskünfte zu ertei-
len. Kommt sie dieser Mitwirkungspfl icht nicht nach und 
wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich 
erschwert, kann ohne weitere Ermittlungen entschieden 
werden. Dies gilt entsprechend, wenn die antragstellende 
Person in anderer Weise die Aufklärung des Sachverhalts 
erheblich erschwert. Der Antrag darf wegen fehlender Mit-
wirkung nur abgelehnt werden, nachdem die antragstellen-
de Person auf diese Folge zuvor schriftlich hingewiesen 
und der Mitwirkungspfl icht nicht innerhalb einer angemes-
senen Frist nachgekommen ist. Sie hat auch nach der Ein-
tragung oder Genehmigung alle Veränderungen, die die 
Eintragungs- oder Genehmigungsvoraussetzungen oder 
die eingetragenen Tatsachen betreffen können, unverzüg-
lich und unaufgefordert anzuzeigen.

(2) Mit dem schriftlichen Antrag auf Eintragung hat die an-
tragstellende Person neben den zum Nachweis der Vor-
aussetzungen nach § 6 Abs. 2 Satz 1 und § 8 Abs. 2 Satz 1 
beizubringenden Unterlagen insbesondere folgende Un-
terlagen vorzulegen:
1. einen Identitätsnachweis,
2. einen Nachweis über die Staatsangehörigkeit,
3. eine Erklärung darüber, dass Gründe nicht bekannt 

sind, die nach § 12 einer Eintragung entgegenstehen 
oder entgegenstehen können,

4. eine Erklärung über frühere, bestehende oder ander-
weitig beantragte Eintragungen in vergleichbaren Be-
rufsverzeichnissen anderer berufsständischer Kam-
mern in anderen Ländern oder Staaten und

5. als eigenverantwortlich und unabhängig tätiger Archi-
tekt oder Stadtplaner eine Erklärung, dass der Beruf 
entsprechend § 3 Abs. 2 ausgeübt wird.

Ergänzend kann von einer antragstellenden Person nach 
§ 6 Abs. 4 oder 6 eine Bescheinigung der zuständigen Be-
hörde des Herkunftsmitgliedstaats nach Anhang VII Nr. 2 
der Richtlinie 2005/36/EG über die erforderlichen Nach-
weise verlangt werden. Ergänzend hat eine antragstel-
lende Person nach § 6 Abs. 5 zur Bewertung der Gleich-
wertigkeit Unterlagen nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 und 4 bis 7 
ThürBQFG vorzulegen. Alle Unterlagen und Bescheini-
gungen sind in der Regel in Kopie vorzulegen. Soweit es 
unbedingt geboten erscheint und begründete Zweifel an 
der Echtheit oder der inhaltlichen Richtigkeit der vorge-
legten Unterlagen und Bescheinigungen bestehen, kann 
von der antragstellenden Person verlangt werden, Un-
terlagen und Bescheinigungen in Form von beglaubigten 
Kopien und weitere geeignete Unterlagen und Bescheini-
gungen vorzulegen. Von allen Unterlagen und Bescheini-
gungen sind Übersetzungen in deutscher Sprache vorzu-
legen, die von einem öffentlich bestellten oder beeidigten 
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Dolmetscher oder Übersetzer erstellt worden sind. Abwei-
chend von Satz 6 kann eine andere Form für die vorzule-
genden Unterlagen zugelassen werden.

(3) Mit dem schriftlichen Antrag auf Genehmigung hat eine 
antragstellende Person nach § 4 Abs. 2 zur Bewertung der 
Gleichwertigkeit Unterlagen nach § 12 Abs. 1 ThürBQFG 
vorzulegen; eine antragstellende Person nach § 4 Abs. 3 
hat Unterlagen nach Artikel 50 Abs. 1 in Verbindung mit 
Anhang VII Nr. 1 Buchst. a und b der Richtlinie 2005/36/
EG vorzulegen. Absatz 2 Satz 4 bis 7 gilt entsprechend.

(4) Bestehen berechtigte Zweifel an der Echtheit oder in-
haltlichen Richtigkeit vorgelegter Unterlagen, die in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum ausgestellt oder anerkannt wurden, kann 
die Kammer von der zuständigen Stelle des Ausbildungs-
staates eine Bestätigung verlangen
1. über die Authentizität der ausgestellten Bescheinigun-

gen und Ausbildungsnachweise,
2. über die Erfüllung der Mindestanforderungen des Arti-

kels 46 der Richtlinie 2005/36/EG oder
3. darüber, dass die Ausübung einer der in § 1 bezeichne-

ten Berufsaufgaben durch die antragstellende Person 
nicht aufgrund schwerwiegenden standeswidrigen Ver-
haltens oder einer Verurteilung wegen strafbarer Hand-
lungen ausgesetzt oder untersagt wurde.

Der Informationsaustausch erfolgt über das Europäische 
Binnenmarkt-Informationssystem.

(5) Die Kammer bestätigt der antragstellenden Person in-
nerhalb eines Monats den Eingang des Antrags einschließ-
lich der mit diesem vorzulegenden Unterlagen. In der Emp-
fangsbestätigung ist das Datum des Eingangs mitzuteilen 
und auf die Frist nach Absatz 6, die Voraussetzungen für 
den Beginn des Fristlaufs und auf die an den Fristablauf 
geknüpfte Rechtsfolge sowie auf den verfügbaren Rechts-
schutz (§ 26 Abs. 8) hinzuweisen. Sind die vorzulegenden 
Unterlagen unvollständig, teilt die Kammer innerhalb der 
Frist des Satzes 1 mit, welche Unterlagen noch fehlen und 
nachzureichen sind. Die Mitteilung enthält den Hinweis, 
dass der Lauf der Frist nach Absatz 6 erst mit Eingang der 
vollständigen Unterlagen beginnt; eine Aufforderung nach 
Absatz 2 Satz 5 hemmt den Lauf der Fristen nach Absatz 6 
nicht. Das Datum des Eingangs der nachgereichten Un-
terlagen ist mitzuteilen.

(6) Über den Antrag ist innerhalb kürzester Frist, spätes-
tens jedoch innerhalb von drei Monaten nach Eingang der 
vollständigen Unterlagen, zu entscheiden. Die Frist kann 
in Einzelfällen einmal um bis zu einen Monat verlängert 
werden, wenn dies wegen der Besonderheiten der Angele-
genheit gerechtfertigt ist. Die Fristverlängerung und deren 
Ende sind zu begründen und der antragstellenden Person 
vor Ablauf der ursprünglichen Frist mitzuteilen. Die Eintra-
gung nach Absatz 2 gilt als erfolgt, die Genehmigung nach 
Absatz 3 gilt als erteilt, wenn über sie nicht innerhalb der 
in Satz 1 festgelegten oder nach Satz 2 verlängerten Frist 
entschieden worden ist. Im Übrigen fi ndet § 42 a des Thü-
ringer Verwaltungsverfahrensgesetzes (ThürVwVfG) in der 
Fassung vom 1. Dezember 2014 (GVBl. S. 685) in der je-
weils geltenden Fassung Anwendung.

(7) Abweichend von dem Erfordernis der Schriftform nach 
Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 können Unterlagen, 
die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum ausgestellt oder anerkannt 
wurden, auch elektronisch übermittelt werden. Satz 1 fi n-
det keine Anwendung auf die Durchführung eines Anpas-
sungslehrgangs oder einer Eignungsprüfung.

(8) Absatz 1 Satz 1 bis 4, Absatz 2 Satz 4 bis 7 sowie die 
Absätze 5 bis 7 gelten für die Eintragung einer Gesell-
schaft nach den §§ 9 und 10 entsprechend. Der Antrag 
einer Kapitalgesellschaft auf Eintragung in das Gesell-
schaftsverzeichnis muss insbesondere Angaben enthalten 
über Name, Sitz und Niederlassung der Gesellschaft, Fa-
milienname, Vornamen, Beruf, Berufsbezeichnung, Ausbil-
dung der Gesellschafter, Geschäftsführer und Vorstände, 
den Gegenstand des Unternehmens und der Leistungs-
erbringung der an ihr Beteiligten sowie des Umfangs ihrer 
Beteiligung. Der Antrag einer Partnerschaftsgesellschaft 
auf Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis muss ins-
besondere Angaben enthalten über Name und Sitz der 
Partnerschaftsgesellschaft sowie Familienname, Vorna-
men, Beruf und Berufsbezeichnung der Partner. Mit dem 
Antrag auf Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis ist 
der Gesellschaftsvertrag oder die Satzung und eine Liste 
der Gesellschafter vorzulegen sowie die Anmeldung zum 
Handelsregister oder Partnerschaftsregister nachzuwei-
sen. Der Eintragungsausschuss hat gegenüber dem Re-
gistergericht zu bescheinigen, dass die im Handelsregister 
oder im Partnerschaftsregister einzutragende Gesellschaft 
die Voraussetzungen zur Eintragung in das Gesellschafts-
verzeichnis erfüllt. Die in das Gesellschaftsverzeichnis ein-
getragenen Gesellschaften sind verpfl ichtet, dem Eintra-
gungsausschuss Änderungen des Gesellschaftsvertrags 
oder der Satzung, der zur Geschäftsführung befugten Per-
sonen, des Gesellschafterbestandes und des Umfangs der 
Beteiligung eines Gesellschafters an der Gesellschaft so-
wie Änderungen der Eintragungen im Handelsregister oder 
Partnerschaftsregister unverzüglich anzuzeigen und nach-
zuweisen. Wird die Änderung auch im Handels- oder Part-
nerschaftsregister oder einem anderen Register eingetra-
gen, ist auch diese Eintragung nachzuweisen.

Vierter Abschnitt
Listen und Verzeichnisse, Versagung und Löschung 

der Eintragung

§ 12
Versagung der Eintragung

(1) Die Eintragung in die Listen nach den §§ 6 und 8 ist ei-
ner antragstellenden Person trotz des Vorliegens der Ein-
tragungsvoraussetzungen zu versagen, wenn Tatsachen 
vorliegen, aus denen sich ergibt, dass sie nicht die für die 
betreffende Tätigkeit erforderliche Zuverlässigkeit besitzt. 
Sie ist insbesondere zu versagen, wenn
1. ihr die Ausübung einer der in § 1 bezeichneten Be-

rufsaufgaben nach § 70 des Strafgesetzbuchs (StGB), 
nach § 132a der Strafprozessordnung oder nach § 35 
Abs. 1 der Gewerbeordnung verboten, vorläufi g ver-
boten oder untersagt ist,

2. sie infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit, 
öffentliche Ämter zu bekleiden oder Rechte aus öffent-
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lichen Wahlen zu erlangen, verloren hat oder solange 
ihr das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wäh-
len oder abzustimmen, aberkannt ist,

3. sie wegen eines Verbrechens oder wegen Diebstahls, 
Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, Geld-
wäsche, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wuchers oder 
einer Insolvenzstraftat rechtskräftig zu einer Strafe ver-
urteilt worden ist und sich aus dem der Verurteilung zu-
grunde liegenden Sachverhalt ergibt, dass sie zur Er-
füllung der Berufsaufgaben nach § 1 nicht geeignet ist,

4. sie geschäftsunfähig oder für sie eine rechtliche Be-
treuung in Vermögensangelegenheiten bestellt ist oder

5. in einem Ehrenverfahren unanfechtbar auf Löschung 
der Eintragung oder Ausschluss aus der Kammer er-
kannt und die vom Ehrenausschuss der Kammer be-
stimmte Frist nach § 35 Abs. 6 Satz 3 noch nicht ab-
gelaufen ist.

(2) Die Eintragung in die Listen nach §§ 6 und 8 kann ei-
ner antragstellenden Person versagt werden, wenn sie 
innerhalb der letzten fünf Jahre vor Stellung des Eintra-
gungsantrags
1. in Vermögensverfall geraten ist; ein Vermögensverfall 

wird vermutet, wenn ein Insolvenzverfahren über ihr 
Vermögen eröffnet oder sie in das vom Vollstreckungs-
gericht zu führende Verzeichnis (§ 26 Abs. 2 der Insol-
venzordnung, § 882b der Zivilprozessordnung) einge-
tragen ist oder

2. sich so verhalten hat, das die Besorgnis begründet ist, 
sie werde den Berufspfl ichten eines Architekten, Stadt-
planers oder Beratenden Ingenieurs nicht genügen.

(3) Die Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis ist einer 
Gesellschaft zu versagen, wenn bei einer zur Geschäfts-
führung befugten Person oder einem Gesellschafter ein 
Versagungsgrund nach Absatz 1 vorliegt. Die Eintragung 
in das Gesellschaftsverzeichnis kann einer Gesellschaft 
versagt werden, wenn bei einer zur Geschäftsführung be-
fugten Person oder einem Gesellschafter ein Versagungs-
grund nach Absatz 2 vorliegt.

(4) Für die Versagung der Eintragung in die für Pfl ichtmit-
glieder nach § 21 Abs. 3 Nr. 2 geführte Liste gelten die Ab-
sätze 1 und 2 entsprechend.

§ 13
Löschung der Eintragung

(1) Die Eintragung natürlicher Personen in die Listen nach 
den §§ 6 und 8 ist zu löschen, wenn
1. die eingetragene Person verstorben ist,
2. die eingetragene Person dies gegenüber der Kammer 

schriftlich verlangt (Verzicht),
3. die eingetragene Person ihre Hauptwohnung, ihre be-

rufl iche Niederlassung oder den Ort ihrer überwiegen-
den berufl ichen Tätigkeit in Thüringen aufgegeben hat 
und keinen Antrag nach Absatz 6 Satz 1 stellt,

4. Hauptwohnung, berufl iche Niederlassung oder Ort 
der überwiegenden berufl ichen Tätigkeit der eingetra-
genen Person in Thüringen trotz Nachforschung nicht 
mehr festzustellen ist; die Frist für die Nachforschung 
beträgt drei Monate,

5. nach der Eintragung Tatsachen eingetreten oder be-
kannt geworden sind, die nach § 12 Abs. 1 in einem 
Eintragungsverfahren zur Versagung der Eintragung 
führen müssten,

6. die Eintragungsvoraussetzungen nicht vorgelegen ha-
ben oder nicht mehr vorliegen oder

7. in einem Ehrenverfahren unanfechtbar auf Löschung 
der Eintragung erkannt worden ist.

Die Eintragung darf außer in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1, 
2 und 7 erst dann gelöscht werden, wenn die Löschungs-
entscheidung nach Satz 1 unanfechtbar geworden ist.

(2) Die Eintragung in die Listen nach §§ 6 und 8 kann 
gelöscht werden, wenn nach der Eintragung Tatsachen 
nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 eingetreten oder bekannt gewor-
den und seit ihrem Eintreten nicht mehr als fünf Jahre ver-
gangen sind.

(3) Die Eintragung des Zusatzes nach § 3 Abs. 2 in die Lis-
ten nach § 6 ist zu löschen, wenn
1. der Beruf nicht mehr eigenverantwortlich und unabhän-

gig ausgeübt wird oder
2. nachträglich bekannt wird, dass die Eintragungsvor-

aussetzungen nach § 3 Abs. 2 Satz 2 nicht vorlagen.

(4) Die Eintragung einer Kapitalgesellschaft in das Gesell-
schaftsverzeichnis nach § 9 ist zu löschen, wenn
1. die Gesellschaft nicht mehr besteht,
2. die Gesellschaft dies gegenüber der Kammer schrift-

lich verlangt (Verzicht),
3. die geschützte Berufsbezeichnung in der Firma der Ge-

sellschaft nicht mehr geführt wird,
4. die Eintragungsvoraussetzungen nicht vorgelegen ha-

ben oder nicht mehr vorliegen,
5. die Gesellschaft in Vermögensverfall geraten ist (§ 12 

Abs. 2 Nr. 1),
6. nach der Eintragung Tatsachen eingetreten oder be-

kannt geworden sind, die nach § 12 Abs. 3 Satz 1 in 
einem Eintragungsverfahren zur Versagung der Ein-
tragung führen müssten, oder

7. in einem Ehrenverfahren unanfechtbar auf Löschung 
der Eintragung erkannt worden ist.

(5) Die Vorschriften über den Widerruf und die Rücknah-
me eines Verwaltungsakts nach dem Thüringer Verwal-
tungsverfahrensgesetz bleiben unberührt.

(6) Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 sowie bei vorüber-
gehender Einstellung der Berufsausübung kann die Kam-
mer auf Antrag der eingetragenen Person für einen Zeit-
raum von bis zu fünf Jahren das Ruhen der Rechte und 
Pfl ichten aus der Eintragung anordnen. Liegen die Eintra-
gungsvoraussetzungen nicht mehr vor, gibt die Kammer 
einer Kapitalgesellschaft vor der Löschung Gelegenheit, 
die Eintragungsvoraussetzungen innerhalb von höchs-
tens einem Jahr wieder zu erfüllen. Im Fall des Todes ei-
nes Geschäftsführers oder eines Gesellschafters soll die 
Frist nach Satz 2 mindestens ein Jahr und höchstens zwei 
Jahre betragen.

(7) Für die Löschung der Eintragung in die für Pfl ichtmit-
glieder nach § 21 Abs. 3 Nr. 2 geführte Liste gelten die Ab-
sätze 1, 2, 5 und 6 Satz 1 entsprechend.
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Fünfter Abschnitt
Auswärtige

§ 14
Führen von geschützten Berufsbezeichnungen durch 

auswärtige Dienstleister

(1) Auswärtige Dienstleister sind natürliche Personen, die
1. in Deutschland weder ihre Hauptwohnung, eine beruf-

liche Niederlassung noch den Ort ihrer überwiegenden 
berufl ichen Tätigkeit haben und

2. sich nur zur vorübergehenden oder gelegentlichen Er-
bringung von Dienstleistungen nach § 1 nach Thürin-
gen begeben.

(2) Auswärtige Dienstleister müssen das erstmalige Tätig-
werden nach Absatz 1 der Kammer vorher schriftlich an-
zeigen. Zusammen mit der Anzeige haben sie folgende 
Dokumente vorzulegen:
1. einen Nachweis über ihre Berufsqualifi kation,
2. im Fall einer beabsichtigten selbständigen Tätigkeit ei-

nen Nachweis über das Bestehen einer angemesse-
nen Berufshaftpfl ichtversicherung und

3. im Fall einer beabsichtigten Führung der Berufsbe-
zeichnung mit dem Zusatz "frei" oder "freischaffend" 
eine Erklärung, wonach sie ihren Beruf eigenverant-
wortlich und unabhängig nach § 3 Abs. 2 Satz 2 aus-
üben.

Bei auswärtigen Dienstleistern, die Staatsangehörige eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines diesem 
gleichgestellten Staates sind, genügt statt des Nachweises 
nach Satz 2 Nr. 2, dass sie die Kammer über die Einzel-
heiten ihres Versicherungsschutzes oder einer anderen Art 
des individuellen oder kollektiven Schutzes in Bezug auf 
die Berufshaftpfl icht informieren. Satz 3 gilt entsprechend 
für Drittstaatsangehörige, soweit diese Staatsangehörigen 
wegen besonderer persönlicher Merkmale hinsichtlich der 
Dienstleistungsfreiheit nach dem Recht der Europäischen 
Union gleichzustellen sind.

(3) Die Anzeige nach Absatz 2 Satz 1 ist einmal jährlich 
zu erneuern, wenn auswärtige Dienstleister beabsichtigen, 
während des betreffenden Jahres weitere Dienstleistungen 
nach Absatz 1 Nr. 2 in Thüringen zu erbringen. Wesentli-
che Änderungen der nach Absatz 2 angezeigten Umstän-
de sind der Kammer unverzüglich schriftlich mitzuteilen 
und entsprechend Absatz 2 zu dokumentieren.

(4) Der Anzeige bedarf es nicht, wenn der auswärtige 
Dienstleister bereits über eine seiner Fachrichtung entspre-
chende gültige Bescheinigung (Absatz 7 Satz 2) einer Ar-
chitekten- oder Ingenieurkammer eines anderen Landes 
verfügt. Dies hat er der Kammer mitzuteilen. Die Kammer 
kann die Vorlage entsprechender Nachweise verlangen.

(5) Auswärtige Dienstleister dürfen vorbehaltlich des Ab-
satzes 6
1. die Berufsbezeichnungen nach § 3 Abs. 1 ohne Ein-

tragung in die jeweilige Liste ihrer Fachrichtung füh-
ren, wenn sie die Eintragungsvoraussetzungen nach 
§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 4 erfüllen,

2. die Berufsbezeichnung nach § 3 Abs. 5 ohne Eintra-
gung in die Liste ihrer Fachrichtung führen, wenn sie die 

Eintragungsvoraussetzungen nach § 8 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 bis 5 erfüllen,

3. den Zusatz "frei" oder "freischaffend" zu den Berufs-
bezeichnungen nach § 3 Abs. 1 führen, wenn sie ih-
ren Beruf eigenverantwortlich und unabhängig nach 
§ 3 Abs. 2 Satz 2 ausüben,

4. die Berufsbezeichnung nach § 3 Abs. 4 führen, wenn sie
a) die Voraussetzungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 oder 

2 oder
b) ohne Hauptwohnung, berufl iche Niederlassung 

oder Ort der überwiegenden berufl ichen Tätigkeit 
in Thüringen die übrigen Genehmigungsvorausset-
zungen nach § 4 Abs. 2 oder 3

erfüllen.
Die §§ 5 und 7 fi nden keine Anwendung.

(6) Auswärtige Dienstleister dürfen die Berufsbezeichnun-
gen nach § 3 Abs. 1, 4 und 5 erst dann führen, wenn ihnen 
die Kammer das Vorliegen der Voraussetzungen nach Ab-
satz 5 bestätigt hat. Satz 1 gilt nicht für auswärtige Dienst-
leister, die die Voraussetzungen des § 6 Abs. 4 erfüllen. Für 
das Verfahren gilt § 11 Abs. 1 Satz 1 bis 3, Abs. 2 Satz 3 bis 
7, Abs. 5 Satz 1 und 3 sowie Abs. 7 Satz 1 entsprechend.

(7) Auswärtige Dienstleister, die nach Maßgabe der vorste-
henden Absätze eine Berufsbezeichnung nach § 3 Abs. 1, 
4 oder 5 führen, sind in ein besonderes Verzeichnis (Aus-
wärtigenverzeichnis) der Kammer einzutragen. Hierüber 
ist ihnen auf Antrag eine auf ein Jahr befristete Beschei-
nigung auszustellen, aus der sich auch die Berechtigung 
zur Führung der Berufsbezeichnung und des Zusatzes 
nach Absatz 5 Satz 1 Nr. 1 bis 4 ergibt. Die Frist ist in die 
Bescheinigung aufzunehmen. Sie kann auf Antrag, der in 
beliebiger Form möglich ist, jeweils um ein Jahr verlän-
gert werden. Durch die Eintragung darf das Erbringen der 
Dienstleistungen nicht verzögert, erschwert oder verteu-
ert werden. Die Eintragung begründet weder eine Mitglied-
schaft in der Kammer noch in einem Versorgungswerk oder 
in einer anderen Einrichtung.

(8) Das Recht zur Führung einer Berufsbezeichnung des 
Niederlassungsstaats nach Artikel 7 Abs. 3 der Richtlinie 
2005/36/EG bleibt unberührt. Die Berufsbezeichnung ist 
so zu führen, dass keine Verwechslung mit einer Berufs-
bezeichnung nach § 3 möglich ist.

§ 15
Führen von geschützten Berufsbezeichnungen ohne 

Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis durch
auswärtige Gesellschaften

(1) Eine Gesellschaft, die in Deutschland weder ihren Sitz 
noch eine Niederlassung hat und sich zur vorübergehen-
den oder gelegentlichen Erbringung von Dienstleistun-
gen nach § 1 nach Thüringen begibt (auswärtige Gesell-
schaft), darf
1. die Berufsbezeichnungen nach § 3 Abs. 1 in ihrem Na-

men oder in ihrer Firma ohne Eintragung in das Ge-
sellschaftsverzeichnis führen, wenn sie dem § 9 Abs. 2 
mit Ausnahme des Satzes 1 Nr. 1, dem § 9 Abs. 4 oder 
dem § 10 Abs. 1 Satz 1 und 2 vergleichbare Voraus-
setzungen erfüllt,
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2. die Berufsbezeichnung nach § 3 Abs. 5 in ihrem Na-
men oder in ihrer Firma ohne Eintragung in das Ge-
sellschaftsverzeichnis führen, wenn sie dem § 9 Abs. 3 
mit Ausnahme des Satzes 1 Nr. 1, dem § 9 Abs. 4 oder 
dem § 10 Abs. 1 Satz 1 und 2 vergleichbare Voraus-
setzungen erfüllt, oder

3. die Berufsbezeichnung nach § 3 Abs. 4 führen, wenn 
sie dem § 4 Abs. 6 oder 7 vergleichbare Vorausset-
zungen erfüllt.

(2) Eine auswärtige Gesellschaft muss das erstmalige Tä-
tigwerden nach Absatz 1 der Kammer vorher schriftlich an-
zeigen. Auf Verlangen der Kammer hat sie die Vorausset-
zungen nach Absatz 1 nachzuweisen; für alle Dokumente 
gilt § 11 Abs. 2 Satz 4 bis 7 und Abs. 7 entsprechend.

(3) § 14 Abs. 3, 4 und 7 gilt entsprechend.

Sechster Abschnitt
Europäischer Berufsausweis, Gemeinsamer

Ausbildungsrahmen, Gemeinsame
Ausbildungsprüfungen, Vorwarnmechanismus,

Einheitlicher Ansprechpartner

§ 16
Europäischer Berufsausweis, Begriffsbestimmung,

Zuständigkeit, Verfahren, Rechtswirkungen

(1) Der Europäische Berufsausweis ist eine elektronische 
Bescheinigung entweder zum Nachweis, dass sein Inha-
ber sämtliche notwendigen Voraussetzungen für die vorü-
bergehende und gelegentliche Erbringung von Dienstleis-
tungen in einem Aufnahmemitgliedstaat erfüllt oder zum 
Nachweis der Anerkennung von Berufsqualifi kationen für 
die Niederlassung in einem Aufnahmemitgliedstaat.

(2) Die Kammer ist zuständige Behörde im Sinne der Ar-
tikel 4a bis 4e der Richtlinie 2005/36/EG für Berufe nach 
diesem Gesetz, für die aufgrund von Durchführungsrechts-
akten der Europäischen Kommission nach Artikel 4a Abs. 7 
der Richtlinie 2005/36/EG ein Europäischer Berufsausweis 
eingeführt ist. Das Verfahren richtet sich nach den Arti-
keln 4a bis 4e der Richtlinie 2005/36/EG, der dazu ergan-
genen Durchführungsverordnung (EU) 2015/983 der Kom-
mission vom 24. Juni 2015 betreffend das Verfahren zur 
Ausstellung des Europäischen Berufsausweises und die 
Anwendung des Vorwarnmechanismus gemäß der Richt-
linie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 159 vom 25.6.2015, S. 27) sowie den dazu 
erlassenen weiteren Durchführungsrechtsakten jeweils in 
der jeweils geltenden Fassung.

(3) Der Europäische Berufsausweis stellt die Anzeige nach 
§ 14 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 dar. Für die Zwecke 
der Niederlassung begründet die Ausstellung eines Euro-
päischen Berufsausweises kein automatisches Recht zur 
Führung der in § 3 Abs. 1, 4 und 5 genannten Berufsbe-
zeichnungen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 lassen die Verfahren nach den §§ 4 
bis 15 und 17 unberührt.

§ 17
Gemeinsamer Ausbildungsrahmen, Gemeinsame

Ausbildungsprüfungen

(1) Ausbildungsnachweise, die auf der Grundlage ei-
nes gemeinsamen Ausbildungsrahmens nach Artikel 49a 
der Richtlinie 2005/36/EG erworben wurden, sind den 
Ausbildungsnachweisen, die nach diesem Gesetz erfor-
derlich sind, gleichgestellt, sofern der gemeinsame Aus-
bildungsrahmen durch Rechtsvorschrift in Thüringen ein-
geführt wurde.

(2) Personen, die eine gemeinsame Ausbildungsprüfung 
nach Artikel 49b der Richtlinie 2005/36/EG bestanden ha-
ben, sind zur Führung der Berufsbezeichnungen "Innen-
architekt", "Landschaftsarchitekt", "Stadtplaner", "Ingeni-
eur" und "Beratender Ingenieur" in Thüringen unter den 
gleichen Bedingungen berechtigt, wie sie für die Inhaber 
einer nach diesem Gesetz dafür erforderlichen Berufsqua-
lifi kation gelten, sofern die gemeinsame Ausbildungsprü-
fung durch Rechtsvorschrift in Thüringen eingeführt wurde.

§ 18
Vorwarnmechanismus

(1) Die Kammer ist zuständige Stelle für ein- und ausge-
hende Meldungen im Sinne des Artikels 56a Abs. 3 der 
Richtlinie 2005/36/EG; dies gilt nicht, soweit durch Gesetz 
oder aufgrund eines Gesetzes abweichende Zuständig-
keiten bestehen. Sie unterrichtet die zuständigen Behör-
den der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
und der diesen nach dem Recht der Europäischen Uni-
on gleichgestellten Staaten, die an das Binnenmarkt-In-
formationssystem angeschlossen sind, spätestens drei 
Tage nach Rechtskraft einer Gerichtsentscheidung mit-
tels einer Vorwarnung über das Binnenmarkt-Informati-
onssystem von der Identität einer Person, bei der die An-
erkennung ihrer Berufsqualifi kation Gegenstand eines 
Verfahrens nach Teil 1 dieses Gesetzes ist oder war und 
nachfolgend gerichtlich festgestellt wird, dass diese Per-
son dabei gefälschte Berufsqualifi kationsnachweise im 
Sinne der §§ 267 bis 271 StGB verwendet hat. Die Anga-
ben in der Vorwarnung beschränken sich im Übrigen auf 
den der Gerichtsentscheidung zugrunde liegenden Sach-
verhalt und das entscheidende Gericht.

(2) Gleichzeitig mit der Übermittlung einer Vorwarnung hat 
die Kammer die hiervon betroffene Person schriftlich dar-
über zu unterrichten,
1. dass eine Vorwarnung erfolgt und welchen Inhalt sie 

hat,
2. welchen Rechtsbehelf sie gegen die Entscheidung über 

die Vorwarnung einlegen kann,
3. dass sie die Berichtigung der Vorwarnung verlangen 

kann und,
4. dass ihr im Fall einer unrichtigen Übermittlung ein Scha-

densersatzanspruch zustehen kann.
Die Kammer unterrichtet die zuständigen Behörden der in 
Absatz 1 Satz 1 genannten Staaten darüber, wenn eine 
betroffene Person einen Rechtsbehelf gegen die Vorwar-
nung eingelegt hat.

(3) Werden Daten bezüglich der Entscheidung über eine 
Vorwarnung aufgrund der Änderung oder Aufhebung ei-
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ner in Absatz 1 genannten Gerichtsentscheidung unrich-
tig, hat die Kammer die Vorwarnung binnen drei Tagen 
nach Rechtskraft der Änderung oder Aufhebung der Ge-
richtsentscheidung aus dem Binnenmarkt-Informations-
system zu löschen.

(4) Die Verarbeitung personenbezogener Daten nach den 
Absätzen 1 bis 3 für die Zwecke des Informationsaus-
tauschs erfolgt im Einklang mit der Richtlinie 95/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 
1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten und zum freien Datenver-
kehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31) und der Richtlinie 
2002/58/EG des Euröpäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektro-
nischen Kommunikation (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37) 
jeweils in der jeweils geltenden Fassung.

(5) Das Verfahren nach den Absätzen 1 bis 3 richtet sich 
nach Artikel 56a der Richtlinie 2005/36/EG, der dazu er-
gangenen Durchführungsverordnung (EU) 2015/983 so-
wie den dazu erlassenen weiteren Durchführungsrechts-
akten in der jeweils geltenden Fassung.

(6) Die Kammer arbeitet mit den zuständigen Stellen nach 
der Thüringer EU-Amtshilfezuständigkeitsverordnung vom 
27. Oktober 2009 (GVBl. S. 766) in der jeweils geltenden 
Fassung zusammen.

(7) Die zuständigen Stellen der Länder sind über Maßnah-
men der Kammer nach den Absätzen 1 und 2 Satz 2 so-
wie Absatz 3 zu informieren.

§ 19
Einheitlicher Ansprechpartner

Verfahren nach Teil 1 dieses Gesetzes oder nach einer auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung kön-
nen über eine einheitliche Stelle im Sinne des Thüringer 
ES-Errichtungsgesetzes vom 8. Juli 2009 (GVBl. S. 592) 
in der jeweils geltenden Fassung abgewickelt werden. Es 
gelten die Bestimmungen zum Verfahren über die einheit-
liche Stelle (§§ 71 a bis 71 e ThürVwVfG). Informationsbe-
reitstellung und Verfahrensabwicklung nach den Artikeln 57 
und 57a der Richtlinie 2005/36/EG können auch über die 
technischen Systeme der einheitlichen Stelle nach § 1 des 
Thüringer ES-Errichtungsgesetzes erfolgen; § 5 Abs. 1 des 
Thüringer ES-Errichtungsgesetzes gilt entsprechend. Die 
Sätze 1 bis 3 fi nden keine Anwendung auf die Durchführung 
eines Anpassungslehrgangs oder einer Eignungsprüfung.

Zweiter Teil
Architektenkammer Thüringen und

Ingenieurkammer Thüringen

Erster Abschnitt
Rechtsstellung, Mitgliedschaft, Aufgaben

§ 20
Rechtsstellung und Kammeraufsicht

(1) Die Architektenkammer Thüringen und die Ingenieur-
kammer Thüringen sind Körperschaften des öffentlichen 

Rechts mit Sitz in Erfurt. Sie führen ein Dienstsiegel. Die 
Kammern können Untergliederungen bilden.

(2) Die Aufsicht über die Kammern führt das für das Bau-
berufsrecht zuständige Ministerium (Aufsichtsbehörde). Die 
Aufsicht beschränkt sich darauf, dass Gesetze und Sat-
zungen beachtet, insbesondere die den Kammern über-
tragenen Aufgaben erfüllt werden (Rechtsaufsicht). Die 
Aufsichtsbehörde kann an den Sitzungen der Vertreter-
versammlung, des Vorstands, der Ausschüsse und der 
Einrichtungen der Kammern teilnehmen. Sie ist zu jeder 
Vertreterversammlung sowie auf Verlangen auch zu den 
Sitzungen des Vorstands, der Ausschüsse und Einrich-
tungen der Kammern einzuladen. Ihr oder der von ihr be-
auftragten Person ist jederzeit das Wort zu erteilen. Die 
Aufsichtsbehörde kann die Einberufung von Vertreterver-
sammlungen sowie die Aufnahme bestimmter Punkte in die 
Tagesordnung verlangen. Für die Durchführung der Auf-
sicht fi nden im Übrigen die §§ 119 bis 122 der Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) entsprechende Anwendung.

§ 21
Kammermitgliedschaft

(1) Kammermitglieder sind Pfl ichtmitglieder und freiwillige 
Mitglieder, die in dem von der Kammer geführten Mitglie-
derverzeichnis eingetragen sind.

(2) Pfl ichtmitglied der Architektenkammer ist, wer
1. in eine der Architektenlisten oder
2. in die Stadtplanerliste
nach § 6 eingetragen ist.

(3) Pfl ichtmitglied der Ingenieurkammer ist, wer
1. in die Liste der Beratenden Ingenieure nach § 8 oder
2. in die nach § 64 Abs. 2 Nr. 2 Halbsatz 1 der Thüringer 

Bauordnung (ThürBO) zu führende Liste der bauvor-
lageberechtigten Ingenieure 

eingetragen ist.

(4) Die Pfl ichtmitgliedschaft endet, wenn die Eintragung 
in die Listen nach den Absätzen 2 und 3 gelöscht wird 
(§ 13); das Pfl ichtmitglied scheidet aus der Kammer aus, 
seine Eintragung im Mitgliederverzeichnis ist zu löschen.

(5) Als freiwilliges Mitglied wird auf schriftlichen Antrag in 
das Mitgliederverzeichnis der Architektenkammer einge-
tragen, wer nach erfolgreichem Abschluss eines Studi-
ums nach § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 eine für die Eintragung 
in die Listen nach Absatz 2 notwendige praktische Tätig-
keit ausübt (§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Abs. 3) und in Thürin-
gen die Hauptwohnung, eine berufl iche Niederlassung oder 
den Ort der überwiegenden berufl ichen Beschäftigung hat. 
§ 12 gilt entsprechend. Die freiwillige Mitgliedschaft endet
1. mit Beginn einer Pfl ichtmitgliedschaft in der Architek-

tenkammer oder
2. mit der Löschung der Eintragung im Mitgliederver-

zeichnis.
In den Fällen des Satzes 3 Nr. 2 scheidet das freiwillige 
Mitglied aus der Architektenkammer aus. Hinsichtlich der 
Löschung ist § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 4, 5 und 7 sowie 
Abs. 5 anzuwenden. Die Eintragung im Mitgliederverzeich-
nis ist außerdem zu löschen, wenn das freiwillige Mitglied
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1. die praktische Tätigkeit endgültig aufgegeben hat und 
die Architektenkammer dies feststellt, oder

2. trotz schriftlicher Aufforderung der Architektenkammer 
innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der prak-
tischen Tätigkeit keinen Antrag auf Eintragung in die 
entsprechende Liste gestellt hat.

Nach Ablauf von fünf Jahren nach Beginn der freiwilligen 
Mitgliedschaft ist zu vermuten, dass das freiwillige Mitglied 
die praktische Tätigkeit im Sinne des Satzes 6 Nr. 1 end-
gültig aufgegeben hat.

(6) Als freiwilliges Mitglied wird auf schriftlichen Antrag in 
das Mitgliederverzeichnis der Ingenieurkammer eingetra-
gen, wer die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
und 2 erfüllt. § 12 gilt entsprechend. Die freiwillige Mit-
gliedschaft endet
1. mit Beginn einer Pfl ichtmitgliedschaft in der Ingenieur-

kammer oder
2. mit der Löschung der Eintragung im Mitgliederver-

zeichnis.
In den Fällen des Satzes 3 Nr. 2 scheidet das freiwillige 
Mitglied aus der Ingenieurkammer aus. Hinsichtlich der 
Löschung ist § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 4, 5 und 7 sowie 
Abs. 5 anzuwenden.

(7) Die Kammer kann für Angehörige der in § 1 genann-
ten Fachrichtungen durch die Hauptsatzung Regelungen 
für eine freiwillige Mitgliedschaft treffen.

(8) Als Mitgliedschaftsanwärter wird auf schriftlichen Antrag 
in die von der Kammer geführte Interessentenliste einge-
tragen, wer als Studierender nach § 4 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 
§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
1. die Bachelor-Vorprüfung oder eine gleichwertige Prü-

fung bestanden hat und
2. seinen Wohnsitz oder Hochschulstudienort in Thü-

ringen
hat. Die Eintragung in die Interessentenliste ist zu löschen, 
wenn die Eintragungsvoraussetzungen nicht vorgelegen 
haben, nicht mehr vorliegen oder bei Verzicht auf die Ein-
tragung. Die Einzelheiten über die Rechte und Pfl ichten 
der Mitgliedschaftsanwärter werden durch die Hauptsat-
zung bestimmt.

(9) Für Verfahren nach den Absätzen 5, 6 und 8 gilt § 11 
Abs. 1, 5 und 6 entsprechend. Weitere Einzelheiten, ins-
besondere zu den im Antragsverfahren vorzulegenden Un-
terlagen, regelt die Kammer durch Satzung.

(10) Die gleichzeitige Mitgliedschaft in der Architekten-
kammer Thüringen und der Ingenieurkammer Thüringen 
sowie in weiteren Kammern auch anderer Länder oder 
Staaten ist zulässig.

§ 22
Aufgaben der Kammern

(1) Aufgabe beider Kammern ist es, die Baukultur, das Bau-
wesen, den Städtebau, die Landschaftspfl ege, die Denk-
malpfl ege und den wissenschaftlich-technischen Fortschritt 
im Interesse und zum Schutz der Allgemeinheit in Ausbil-
dung und Praxis zu fördern und dabei auf die Bewahrung 

der natürlichen Lebensgrundlagen zu achten. Aufgabe bei-
der Kammern ist es insbesondere,
1. die berufl ichen Belange der Gesamtheit ihrer Mitglieder 

und das Ansehen des Berufsstandes zu wahren sowie 
die Erfüllung der Berufspfl ichten (§ 32) zu überwachen 
und das Recht der Rüge zu handhaben,

2. ihre Mitglieder in Fragen der Berufsausübung und Be-
rufspfl ichten und im Gesellschaftsverzeichnis eingetra-
gene Gesellschaften, auswärtige Dienstleister sowie 
auswärtige Gesellschaften in Fragen der Berufspfl ich-
ten zu beraten,

3. die berufl iche Aus-, Fort- und Weiterbildung ihrer Mit-
glieder sowie entsprechende Einrichtungen für die Aus-, 
Fort- und Weiterbildung zu fördern,

4. auf die Beilegung von Streitigkeiten, die sich aus der 
Berufsausübung zwischen ihren Mitgliedern oder 
zwischen diesen und Dritten ergeben, hinzuwirken 
(Schlichtung),

5. Berufsqualifi kationen zu überprüfen sowie Ausgleichs-
maßnahmen anzuordnen und zu bewerten,

6. die während der praktischen Tätigkeit (§ 6 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 und § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3) zu bearbeitenden 
Mindestaufgaben und Mindestinhalte festzulegen so-
wie Berufspraktika zu beaufsichtigen und zu bewerten,

7. die nach diesem Gesetz und anderen Rechtsvorschrif-
ten vorgeschriebenen Listen und Verzeichnisse zu 
führen und die damit im Zusammenhang stehenden 
Bescheinigungen, insbesondere zum Führen der Be-
rufsbezeichnungen nach § 3 Abs. 1, 4 und 5, und Aus-
künfte zu erteilen,

8. Gerichte und Behörden durch Vorschläge und Stel-
lungnahmen oder in sonstiger Weise zu unterstützen,

9. bei der Gestaltung des Sachverständigenwesens mit-
zuwirken und auf Anforderung von Gerichten, Behör-
den oder Dritten Sachverständige zu benennen,

10. Wettbewerbe zu fördern, bei der Regelung und Durch-
führung des Vergabe- und Wettbewerbswesens bera-
tend mitzuwirken und auf die Einhaltung des gelten-
den Rechts hinzuwirken und

11. die Zusammenarbeit mit anderen Kammern und Insti-
tutionen zu pfl egen und zu fördern.

(2) Soweit die Industrie- und Handelskammern für die öf-
fentliche Bestellung und Vereidigung von Sachverständi-
gen für die in der Honorarordnung für Architekten und In-
genieure vom 10. Juli 2013 (BGBl. I S. 2276) in der jeweils 
geltenden Fassung genannten Leistungen zuständig sind, 
erfolgt die Bestellung und Vereidigung im Einvernehmen 
mit der Kammer. Die Kammern regeln das Nähere in ei-
ner Verwaltungsvereinbarung.

(3) Die Kammer kann sich im Rahmen ihrer Aufgaben nach 
Absatz 1 an Arbeitsgemeinschaften beteiligen oder in der 
Hauptsatzung sowohl die Schaffung von Einrichtungen als 
auch die Beteiligung an Einrichtungen Dritter bestimmen. 
Eine Aufgabenübertragung ist dabei jeweils nicht zulässig.

(4) Die Kammern sind zuständige Stelle nach Artikel 14 
Abs. 5 der Richtlinie 2005/36/EG.
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Zweiter Abschnitt
Kammerorgane, Ausschüsse

§ 23
Organe und Ausschüsse

(1) Organe der Kammer sind die Vertreterversammlung 
und der Vorstand.

(2) Ausschüsse der Kammer sind der Eintragungsaus-
schuss, der Schlichtungsausschuss und der Ehrenaus-
schuss.

(3) Den Organen und Ausschüssen der Kammer dürfen 
nur Kammermitglieder angehören. Die Beschränkung auf 
den Kreis der Kammermitglieder gilt für Ausschüsse nicht, 
soweit dieses Gesetz oder die Hauptsatzung die Befähi-
gung zum Richteramt oder einen Abschluss als Diplomju-
rist vorsehen. Angehörige der Rechtsaufsichtsbehörde, die 
mit der Aufsicht über die Kammer befasst sind, und Be-
dienstete der Kammer dürfen nicht Mitglieder der Orga-
ne und Ausschüsse der Kammer sein. Vorstandsmitglie-
der dürfen nicht Mitglieder des Eintragungs-, Ehren- oder 
Schlichtungsausschusses sein.

(4) Die Tätigkeit von Kammermitgliedern in Organen und 
Ausschüssen ist ehrenamtlich. Die in die Organe und Aus-
schüsse der Kammer gewählten Kammermitglieder sind 
zur Annahme und Ausübung des Amtes verpfl ichtet. Die 
Pfl icht zur Ausübung des Amtes dauert über die Amtszeit 
hinaus bis zum Amtsantritt des Nachfolgers fort. Die in die 
Organe und Ausschüsse der Kammer gewählten Kam-
mermitglieder können die Annahme des Amtes nur ableh-
nen oder ihr Amt vor Ablauf ihrer Amtszeit niederlegen, 
wenn dafür ein wichtiger Grund vorliegt. Auf Antrag des 
gewählten Kammermitglieds entscheidet der Vorstand, 
ob ein wichtiger Grund für eine Ablehnung oder Niederle-
gung gegeben ist.

(5) Scheidet ein in ein Organ oder in einen Ausschuss der 
Kammer gewähltes Kammermitglied während seiner Amts-
zeit aus der Kammer aus, so erlischt mit dem Ausschei-
den auch seine Mitgliedschaft in dem Organ oder in dem 
Ausschuss. Die Mitgliedschaft in dem Organ oder in dem 
Ausschuss erlischt auch im Fall einer Vorstandsentschei-
dung nach Absatz 4 Satz 5, dass die Niederlegung aus 
wichtigem Grund erfolgt ist.

(6) Ehrenamtlich tätige Kammermitglieder haben Anspruch 
auf angemessene Entschädigung für Auslagen und Zeit-
aufwand. Die Tätigkeit der Vorsitzenden der Ausschüsse 
nach Absatz 2 ist zu vergüten. Die Höhe der Entschädi-
gung und der Vergütung regelt die Kammer durch Satzung.

§ 24
Vertreterversammlung

(1) Die Vertreterversammlung ist die von den Kammer-
mitgliedern gewählte Vertretung. Sie hat die ihr durch Ge-
setz zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen. Die Vertreterver-
sammlung ist insbesondere zuständig für

1. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Sat-
zungen,

2. die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vor-
standes,

3. die Bildung von Ausschüssen sowie die Wahl und die 
Abberufung der Mitglieder dieser Ausschüsse,

4. die Festlegung der Höhe der Beiträge,
5. die Wahl der Rechnungsprüfer und die Entlastung des 

Vorstandes aufgrund der Haushaltsrechnung oder des 
Jahresabschlusses und des Ergebnisses der Rech-
nungsprüfung,

6. den Erwerb, die Belastung und die Veräußerung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, die 
Aufnahme von Darlehen und die Eingehung vergleich-
barer Verpfl ichtungen, die über den Rahmen einer lau-
fenden Verwaltung hinausgehen, und

7. die Schaffung von oder die Beteiligung an Einrichtun-
gen.

(2) Die Mitglieder der Vertreterversammlung werden auf die 
Dauer von fünf Jahren in allgemeiner, unmittelbarer, freier, 
gleicher und geheimer Wahl von den Kammermitgliedern 
gewählt. Die Wahl erfolgt durch Briefwahl. Das Nähere 
bestimmt die durch Satzung zu erlassende Wahlordnung.

(3) Die Vertreterversammlung tritt spätestens am ersten 
Werktag des auf das Ende der Wahl folgenden dritten 
Monats zusammen. Danach ist sie mindestens einmal 
jährlich einzuberufen. Eine außerordentliche Vertreter-
versammlung ist binnen einer Frist von zwei Monaten ein-
zuberufen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder der 
Vertreterversammlung unter Angabe des Verhandlungsge-
genstandes dies schriftlich beantragt oder die Aufsichts-
behörde es verlangt.

(4) Die Vertreterversammlung ist beschlussfähig, wenn 
sämtliche ihrer Mitglieder ordnungsgemäß geladen und 
mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. § 35 
Abs. 3 ThürKO gilt entsprechend. Ist eine Angelegenheit 
nach Beschlussunfähigkeit der Vertreterversammlung we-
gen mangelnder Anwesenheit zurückgestellt worden und 
tritt die Vertreterversammlung zur Verhandlung über den-
selben Gegenstand zum zweiten Mal zusammen, ist sie 
ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschluss-
fähig. In der zweiten Ladung muss auf diese Bestimmung 
hingewiesen werden.

(5) Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgege-
benen Stimmen der anwesenden Mitglieder der Vertreter-
versammlung gefasst, soweit in Absatz 6 nichts anderes 
bestimmt ist. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen 
gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleich-
heit ist ein Antrag abgelehnt. Stimmrechtsübertragungen 
sind ausgeschlossen.

(6) Beschlüsse über Satzungen und über die Abberufung 
von Vorstandsmitgliedern bedürfen einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder der Vertreterver-
sammlung.

(7) Weiteres zur Geschäftsordnung der Vertreterversamm-
lung regelt die Kammer durch Hauptsatzung.
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§ 25
Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden (Präsi-
dent), zwei Stellvertretern (Vizepräsidenten) und mindes-
tens drei, höchstens zehn weiteren Mitgliedern (Beisit-
zenden). Die Vorstandsmitglieder der Architektenkammer 
müssen Pfl ichtmitglieder sein, ein Beisitzender kann frei-
williges Mitglied sein. Mindestens die Hälfte der Vorstands-
mitglieder und der Präsident der Ingenieurkammer müs-
sen Pfl ichtmitglieder sein.

(2) Die Mitglieder des Vorstandes werden einzeln von der 
Vertreterversammlung für die Dauer deren Amtszeit ge-
wählt. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so 
wird in der nächsten Vertreterversammlung für die verblei-
bende Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied gewählt. Das 
Nähere regelt die Wahlordnung.

(3) Der Vorstand führt die Geschäfte der Kammer. Er sorgt 
für die Erfüllung der Aufgaben der Kammer, führt insbeson-
dere die Berufsverzeichnisse und überwacht die Einhaltung 
der Berufspfl ichten. Hierzu hat er einen Geschäftsführer zu 
bestellen. Für die Geschäfte der laufenden Verwaltung ist 
der Geschäftsführer allein vertretungsberechtigt.

(4) Der Präsident, im Verhinderungsfall ein Vizepräsident, 
vertritt die Kammer gerichtlich und außergerichtlich. § 26 
Abs. 8 Satz 2 und § 28 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 26 Abs. 8 Satz 2 bleiben unberührt. Der Präsident beruft 
die Vorstandssitzung und die Vertreterversammlung ein. Er 
führt den Vorsitz in der Vorstandssitzung und in der Ver-
treterversammlung.

(5) Erklärungen, welche die Kammer vermögensrechtlich 
verpfl ichten, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. Sie sind neben dem Präsidenten von einem weite-
ren Vorstandsmitglied oder dem Geschäftsführer zu un-
terschreiben. Satz 2 gilt nicht für Geschäfte der laufenden 
Verwaltung.

(6) Weiteres zur Geschäftsordnung des Vorstandes, ins-
besondere den Bereich der Geschäfte der laufenden Ver-
waltung, regelt die Kammer durch Hauptsatzung.

§ 26
Eintragungsausschuss

(1) Die Kammer bildet einen Eintragungsausschuss, des-
sen Kosten sie trägt. Ihr fl ießen die Gebühren und Aus-
lagen zu.

(2) Der Eintragungsausschuss ist zuständig für alle Ent-
scheidungen und sonstigen Maßnahmen, die nach dem 
Ersten Teil dieses Gesetzes mit Ausnahme des § 18 zu 
treffen sind.

(3) Der Eintragungsausschuss besteht aus dem Vorsitzen-
den und einer in der Hauptsatzung bestimmten erforder-
lichen Anzahl von mindestens vier Beisitzenden. Für den 
Vorsitzenden und die Beisitzenden sind Vertreter zu bestel-

len. Wer den Vorsitz führt, muss die Befähigung zum Rich-
teramt nach dem Deutschen Richtergesetz in der Fassung 
vom 19. April 1972 (BGBl. I S. 713) in der jeweils gelten-
den Fassung oder einen Abschluss als Diplomjurist haben.

(4) Der Vorsitzende, die Beisitzenden und deren Vertreter 
werden auf Vorschlag des Vorstandes oder der Vertreter-
versammlung auf die Dauer von fünf Jahren von der Ver-
treterversammlung gewählt.

(5) Der Eintragungsausschuss tagt und entscheidet in der 
Besetzung mit dem Vorsitzenden und zwei Beisitzenden, 
von denen mindestens ein Beisitzender der Fachrichtung 
der von der Entscheidung betroffenen Person angehören 
muss. Der Vorsitzende bestimmt vor Beginn eines jeden 
Geschäftsjahres für dessen Dauer, nach welchen Grund-
sätzen und in welcher Reihenfolge sein Vertreter und die 
Beisitzenden unter Berücksichtigung ihrer Fachrichtung 
zu den Sitzungen herangezogen und im Verhinderungs-
fall vertreten werden.

(6) Der Eintragungsausschuss ist unabhängig und nicht 
an Weisungen gebunden; § 20 Abs. 2 bleibt unberührt. Er 
entscheidet nach seiner freien, aus dem Gang des Ver-
fahrens gewonnenen Überzeugung. Seine Sitzungen sind 
nicht öffentlich. § 24 Abs. 5 gilt entsprechend.

(7) Ein Mitglied des Eintragungsausschusses ist in den 
Fällen an der Mitwirkung gehindert, in denen ein Richter 
von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes aus-
geschlossen wäre oder wegen Besorgnis der Befangenheit 
abgelehnt werden könnte. Die §§ 41 bis 44, 46 Abs. 1 so-
wie die §§ 47 und 48 der Zivilprozessordnung gelten ent-
sprechend. Ob ein Ausschlussgrund vorliegt, entscheidet 
der Vorsitzende des Eintragungsausschusses. Ist der Vor-
sitzende des Eintragungsausschusses der Betroffene, ent-
scheidet der Präsident der Kammer.

(8) Vor Erhebung einer verwaltungsgerichtlichen Kla-
ge gegen eine Entscheidung des Eintragungsausschus-
ses bedarf es keiner Nachprüfung in einem Vorverfahren. 
In gerichtlichen Verfahren, die Entscheidungen des Ein-
tragungsausschusses betreffen, wird die Kammer durch 
den Vorsitzenden des Eintragungsausschusses vertreten.

§ 27
Schlichtungsausschuss

(1) Zur gütlichen Beilegung von Streitigkeiten, die sich 
aus der Berufsausübung zwischen den Kammermitglie-
dern oder zwischen diesen und Dritten ergeben, bildet die 
Kammer einen Schlichtungsausschuss. Dieser hat auf An-
rufung durch einen der Beteiligten oder auf Anordnung des 
Vorstandes einen Schlichtungsversuch zu unternehmen. 
Ist ein Dritter beteiligt, kann der Schlichtungsausschuss 
nur mit dessen Einverständnis tätig werden. Kammermit-
glieder sind verpfl ichtet, sich zur gütlichen Regelung ihrer 
Streitigkeiten an einem Schlichtungsversuch zu beteiligen.

(2) § 26 Abs. 1 und 3 bis 8 gilt entsprechend. Weiteres re-
gelt die Schlichtungsordnung.
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§ 28
Ehrenausschuss

(1) Die Kammer bildet einen Ehrenausschuss, der die 
schuldhafte Verletzung von Berufspfl ichten ahndet.

(2) § 26 Abs. 1 und 3 bis 8 gilt entsprechend. Weiteres re-
gelt die Ehrenordnung.

Dritter Abschnitt
Auskunftspfl icht, Pfl icht zur Verschwiegenheit,

Datenschutz

§ 29
Auskunftspfl icht

(1) Bewerber um die Kammermitgliedschaft, Kammer-
mitglieder, Mitgliedschaftsanwärter, Personen und Ge-
sellschaften, die die Erbringung von Dienstleistungen 
angezeigt haben oder in das Auswärtigenverzeichnis ein-
getragen sind, sowie Gesellschaften, die die Eintragung in 
ein Gesellschaftsverzeichnis beantragt haben oder in ein 
solches bereits eingetragen sind, sind in den sie betreffen-
den Angelegenheiten verpfl ichtet, der Kammer auf Verlan-
gen die zur Erfüllung ihrer gesetzlichen und satzungsge-
mäßen Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die 
Auskunftspfl icht umfasst auch die Pfl icht zur Vorlage vor-
handener Unterlagen.

(2) Die Auskunftspfl icht nach Absatz 1 besteht nicht, wenn 
und soweit die Betroffenen sich oder einen der in § 383 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten 
Angehörigen der Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung 
oder eines ordnungswidrigkeits-, berufs- oder disziplinar-
rechtlichen Verfahrens aussetzen würden und sie sich hie-
rauf berufen. Auf das Recht zur Auskunftsverweigerung ist 
hinzuweisen.

§ 30
Verschwiegenheitspfl icht

(1) Die Mitglieder der Organe, der Ausschüsse nach den 
§§ 26 bis 28 und der Einrichtungen der Kammer und de-
ren Bedienstete sowie sonstige Beauftragte haben über 
alle Angelegenheiten, die ihnen bei ihrer Tätigkeit über Mit-
glieder der Kammer, Bewerber um die Kammermitglied-
schaft, Mitgliedschaftsanwärter, andere Personen oder 
Gesellschaften bekannt werden, Verschwiegenheit gegen 
jedermann zu bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im 
dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig 
sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung be-
dürfen. Die Pfl icht zur Verschwiegenheit besteht nach der 
Beendigung der Tätigkeit der Verpfl ichteten fort.

(2) In gerichtlichen Verfahren und vor Behörden dürfen 
die in Absatz 1 bezeichneten Personen über solche An-
gelegenheiten, über die sie Verschwiegenheit zu bewah-
ren haben, ohne Genehmigung nicht aussagen oder Aus-
kunft geben.

(3) Die Genehmigung erteilt der Vorstand der Kammer nach 
pfl ichtmäßigem Ermessen. Die Genehmigung soll nur ver-
sagt werden, wenn Rücksichten auf die Stellung oder die 

Aufgaben der Kammer oder berechtigte Belange der Per-
sonen, über welche die Tatsachen bekanntgeworden sind, 
es unabweisbar erfordern. 

(4) Zuwiderhandlungen von Kammermitgliedern gegen 
die Verschwiegenheitspfl icht gelten als Berufspfl ichtver-
letzung.

§ 31
Datenschutz, Listenführung, Auskunftsrecht

(1) Die Kammer darf zur rechtmäßigen Erfüllung ihrer Auf-
gaben in dem erforderlichen Umfang personenbezogene 
Daten verarbeiten und nutzen, insbesondere über Perso-
nen, die in die von der Kammer nach den gesetzlichen 
Bestimmungen zu führenden Listen oder Verzeichnisse 
eingetragen sind, eingetragen werden wollen oder Dienst-
leistungen angezeigt haben.

(2) Zu dem in Absatz 1 genannten Zweck dürfen insbeson-
dere die folgenden Daten verarbeitet und genutzt werden:
1. Familien-, Vor- und Geburtsnamen sowie akademi-

sche Grade,
2. Datum und Ort der Geburt,
3. Anschriften der Hauptwohnung sowie der berufl ichen 

Niederlassung und des Ortes der überwiegenden be-
rufl ichen Tätigkeit einschließlich vorhandener Telekom-
munikationsdaten,

4. Fachrichtung und Tätigkeitsart wie selbständig (frei 
oder freischaffend, baugewerblich), angestellt, beamtet,

5. Angaben zur Berufsausbildung und den bisherigen 
praktischen Tätigkeiten,

6. Staatsangehörigkeit, Herkunftsstaat,
7. Angaben zur Eintragung in die von der Kammer zu füh-

renden Listen und Verzeichnisse,
8. Eintragungen in entsprechende Listen und Verzeich-

nisse anderer Länder oder Staaten,
9. Eintragungsversagungen, Berufspfl ichtverletzungen, 

Maßnahmen in einem Ehrenverfahren, Sperrungen 
und Löschungen in den in den Nummern 7 und 8 ge-
nannten Listen und Verzeichnissen sowie personen-
bezogene Daten im Zusammenhang mit den Richtlini-
en 2005/36/EG und 2006/123/EG,

10. Mitgliedsnummer,
11. Angaben über Personen und Gesellschaften, die für 

die Prüfung erforderlich sind, ob die betreffende Per-
son oder Gesellschaft die Eintragungsvoraussetzun-
gen oder ihre Berufspfl ichten erfüllt, und

12. der Name, die Anschrift und die Versicherungsnummer 
der Berufshaftpfl ichtversicherung mit den vereinbarten 
Versicherungssummen.

(3) Bei Eintragungen von Personen in die nach den §§ 6, 
8, 14 Abs. 7 und § 21 Abs. 3 Nr. 2, Abs. 5, 6 und 8 von der 
Kammer zu führenden Listen und Verzeichnisse sind die 
Angaben nach Absatz 2 Nr. 1, 4, 6 und 12 sowie die An-
schriften der berufl ichen Niederlassung und des Ortes der 
überwiegenden berufl ichen Tätigkeit aufzunehmen.

(4) Bei Eintragungen von Gesellschaften in die nach den 
§§ 9, 10 und 15 Abs. 3 von der Kammer zu führenden Ver-
zeichnisse sind folgende Angaben aufzunehmen:
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1. das Registergericht, die Registernummer, das Datum 
der Eintragung beim Registergericht oder Ort und Da-
tum anderer amtlicher Registrierungen der Gesell-
schaft,

2. die Firma oder der Name der Gesellschaft,
3. die Namen, die Anschrift und die Berufsqualifi kation 

der Gesellschafter, der gesetzlichen Vertreter, der Ge-
schäftsführer sowie der Abwickler,

4. die Anschriften des Sitzes und von Niederlassungen 
und

5. der Name, die Anschrift und die Versicherungsnummer 
der Berufshaftpfl ichtversicherung mit den für die Gesell-
schaft vereinbarten Versicherungssummen.

(5) Jeder hat bei Darlegung eines berechtigten Interesses 
das Recht auf Auskunft über Eintragungen in die von der 
Kammer nach den gesetzlichen Bestimmungen zu füh-
renden Listen und Verzeichnisse. Die Kammer darf diese 
Eintragungen auch veröffentlichen oder an andere zum 
Zweck der Veröffentlichung übermitteln, sofern die betrof-
fene Person über die beabsichtigte Veröffentlichung so-
wie über deren Zweck und Inhalt informiert wurde und ihr 
nicht widerspricht.

(6) Mit der Löschung der Eintragung einer Person oder 
Gesellschaft in den von der Kammer nach den gesetzli-
chen Bestimmungen zu führenden Listen oder Verzeich-
nissen sind zugleich sämtliche bei der Kammer über die 
betroffene Person oder Gesellschaft gespeicherten Daten 
zu sperren. Die gesperrten Daten dürfen nur noch verar-
beitet werden, wenn dies zur Behebung einer bestehen-
den Beweisnot, aus sonstigen im überwiegenden Interes-
se der Kammer oder im rechtlichen Interesse eines Dritten 
liegenden Gründen unerlässlich ist oder die betroffene Per-
son eingewilligt hat.

(7) Bei der Kammer gespeicherte Daten sind unverzüglich 
zu löschen, wenn sie zur rechtmäßigen Erfüllung der von 
ihr wahrzunehmenden Aufgaben nicht mehr erforderlich 
sind und durch die Löschung schutzwürdige Belange der 
betroffenen Person nicht beeinträchtigt werden. Im Fall ei-
ner derartigen Beeinträchtigung sind die entsprechenden 
Daten zu sperren; Absatz 6 Satz 2 gilt entsprechend. Fünf 
Jahre nach der Löschung einer Eintragung nach Absatz 6 
sind sämtliche bei der Kammer gespeicherten Daten über 
die betroffene Person oder Gesellschaft zu löschen, so-
fern diese nicht die Speicherung für höchstens fünf wei-
tere Jahre beantragt; die Kammer ist verpfl ichtet, auf die-
se Möglichkeit hinzuweisen. § 35 Abs. 10 bleibt unberührt.

Vierter Abschnitt
Berufspfl ichten, Rügerecht und Ehrenverfahren

§ 32
Berufspfl ichten

(1) Die Kammermitglieder sind verpfl ichtet, ihren Beruf ge-
wissenhaft auszuüben. Sie haben sich auch außerhalb der 
Berufstätigkeit des Vertrauens und der Achtung würdig zu 
erweisen, die ihr Beruf erfordert.

(2) Die Kammermitglieder sind insbesondere verpfl ichtet,

1. bei der Berufsausübung darauf zu achten, dass das 
Leben und die Gesundheit Dritter, die natürlichen Le-
bensgrundlagen und bedeutende Sachwerte nicht ge-
fährdet werden,

2. die berechtigten Interessen ihrer Auftraggeber und de-
ren Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu wahren,

3. als freie oder freischaffend eingetragene Architekten, 
als freie oder freischaffend eingetragene Stadtplaner 
und als Beratende Ingenieure ihre Unabhängigkeit und 
Eigenverantwortlichkeit gegenüber ihren Auftraggebern 
und anderen Personen und Unternehmen zu wahren,

4. sich berufl ich fortzubilden und sich dabei auch über die 
für die Berufsausübung geltenden Bestimmungen zu 
informieren sowie die berufl iche Fortbildung ihrer Be-
schäftigten zu fördern,

5. sich gegenüber Berufsangehörigen und Berufsgesell-
schaften und deren Beschäftigten sowie in der Zusam-
menarbeit mit Angehörigen anderer Berufe verantwor-
tungsbewusst und kollegial zu verhalten,

6. bei Honorarvereinbarungen die Honorarordnung für Ar-
chitekten und Ingenieure zu beachten,

7. über ihre berufl iche Tätigkeit und Person nur sachlich 
zu informieren und anpreisende, aufdringliche, unlau-
tere und unsachliche Werbung zu unterlassen,

8. sich an Wettbewerben nur zu beteiligen, wenn durch 
die Verfahrensbedingungen gemäß geltenden bundes- 
und landesrechtlichen Vorschriften ein lauterer Leis-
tungsvergleich sichergestellt ist und in ausgewogener 
Weise den partnerschaftlichen Belangen von Auslobern 
und Teilnehmern Rechnung getragen wird,

9. nur solche Entwürfe, Pläne und Bauvorlagen mit ihrer 
Unterschrift zu versehen, die von ihnen selbst oder un-
ter ihrer Leitung oder Verantwortung gefertigt wurden,

10. die Beiträge nach Maßgabe der Beitragsordnung zu 
leisten und der Kammer unverzüglich Änderungen 
der satzungsgemäßen Voraussetzungen zur Beitrags-
bemessung und Beitragsfestsetzung mitzuteilen und

11. Auskünfte zu erteilen, die die Kammer zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben benötigt (§ 29).

Das Nähere regelt eine Berufsordnung.

(3) Die Absätze 1 und 2 mit Ausnahme von Absatz 2 Satz 1 
Nr. 10 gelten entsprechend für die in die Verzeichnisse 
nach den §§ 9, 10 und 14 Abs. 7 eingetragenen Personen 
und Gesellschaften, die eine Berufsbezeichnung nach § 3 
Abs. 1 oder 5 führen. Satz 1 gilt entsprechend für die in 
die Verzeichnisse nach § 64 Abs. 4 und 5 ThürBO einge-
tragenen auswärtigen Dienstleister.

(4) Die Ahndung der Verletzung von Berufspfl ichten rich-
tet sich nach den §§ 34 und 35.

§ 33
Berufshaftpfl ichtversicherung

(1) Kammermitglieder (§ 21), die eine selbständige Tä-
tigkeit ausüben, und Kapitalgesellschaften (§ 9) müssen 
zur Deckung der sich aus ihrer Berufsausübung ergeben-
den Haftpfl ichtgefahren eine angemessene Berufshaft-
pfl ichtversicherung für die Dauer ihrer Eintragung sowie 
eine Nachhaftungszeit von mindestens fünf Jahren nach 
Beendigung des Versicherungsvertrags aufrechterhalten.
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(2) Die Mindestversicherungssumme beträgt bei im Bau-
wesen tätigen
1. Kammermitgliedern, die eine selbständige Tätigkeit 

ausüben,
2. Kapitalgesellschaften
für jeden Versicherungsfall 1,5 Millionen Euro für Perso-
nenschäden und 250 000 Euro für Sach- und Vermögens-
schäden. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 muss sich die 
Jahreshöchstleistung des Versicherers für alle in einem 
Versicherungsjahr verursachten Schäden mindestens auf 
den zweifachen Betrag der Mindestversicherungssumme 
belaufen. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 können die Leis-
tungen des Versicherers für alle innerhalb eines Versiche-
rungsjahrs verursachten Schäden auf den dreifachen Be-
trag der Mindestversicherungssumme begrenzt werden.

(3) Partnerschaftsgesellschaften mit beschränkter Berufs-
haftung, die nicht im Bauwesen tätig sind, erfüllen die Vo-
raussetzungen nach § 8 Abs. 4 Satz 1 PartGG, wenn sie 
eine Berufshaftpfl ichtversicherung nach den Vorgaben 
des Absatzes 1 unterhalten. Partnerschaftsgesellschaf-
ten mit beschränkter Berufshaftung, die im Bauwesen tä-
tig sind, erfüllen die Voraussetzungen nach § 8 Abs. 4 
Satz 1 PartGG, wenn sie eine Berufshaftpfl ichtversiche-
rung nach den Vorgaben des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 unter-
halten. Die Leistungen des Versicherers für alle innerhalb 
eines Versicherungsjahrs verursachten Schäden können 
jeweils auf den Betrag der Mindestversicherungssumme 
nach Absatz 2 Satz 1, vervielfacht mit der Zahl der Part-
ner, begrenzt werden; die Jahreshöchstleistung für alle in 
einem Versicherungsjahr verursachten Schäden muss sich 
jedoch mindestens auf den dreifachen Betrag der Mindest-
versicherungssumme belaufen.

(4) Partner einer Partnerschaftsgesellschaft mit beschränk-
ter Berufshaftung nach § 8 Abs. 4 PartGG, die ausschließ-
lich für die Partnerschaftsgesellschaft tätig sind, genügen 
der Versicherungspfl icht nach Absatz 1, wenn die sich 
aus der Berufsausübung ergebenden Haftpfl ichtgefahren 
durch die bei der Partnerschaftsgesellschaft mit beschränk-
ter Berufshaftung bestehende Versicherung gedeckt sind.

(5) Das Bestehen eines angemessenen Versicherungs-
schutzes kann auch durch die Bescheinigung eines in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
eines in einem diesem gleichgestellten Staat niedergelas-
senen Kreditinstituts oder Versicherungsunternehmens 
nachgewiesen werden, wenn aus ihr hervorgeht, dass die 
Versicherung hinsichtlich der Zweckbestimmung, des versi-
cherten Risikos und der vereinbarten Deckung im Wesent-
lichen mit einer Versicherung nach den Absätzen 1 bis 4 
gleichwertig ist. Besteht nur eine teilweise Gleichwertigkeit, 
so sind die nicht gedeckten Risiken abzusichern.

(6) Im Versicherungsvertrag ist der Versicherer zu ver-
pfl ichten, der zuständigen Kammer den Beginn, die Be-
endigung oder Kündigung des Versicherungsvertrages so-
wie jede Änderung des Versicherungsvertrages, die den 
vorgeschriebenen Versicherungsschutz beeinträchtigt, un-
verzüglich mitzuteilen. Die Kammer erteilt Dritten zur Gel-
tendmachung von Schadensersatzansprüchen auf Antrag 
Auskunft über den Namen und die Adresse der Berufshaft-
pfl ichtversicherung des Kammermitglieds, der Kapital- oder 

Partnerschaftsgesellschaft sowie die Versicherungsnum-
mer, soweit kein überwiegendes Interesse des Kammer-
mitglieds, der Kapital- oder Partnerschaftsgesellschaft an 
der Nichtmitteilung der Auskunft besteht. Die Kammer ist 
zuständige Stelle nach § 117 Abs. 2 Satz 1 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes (VVG).

§ 34
Rügerecht des Vorstandes,

Ahndung einer Pfl ichtverletzung

(1) Der Vorstand der Kammer kann die Verletzung von 
Berufspfl ichten rügen, wenn die Schuld gering ist und ein 
Antrag auf Einleitung eines Ehrenverfahrens nicht erfor-
derlich erscheint. § 35 Abs. 2, 4 Satz 3 und Abs. 6 Satz 5 
gilt entsprechend.

(2) Der Vorstand darf eine Rüge nicht mehr erteilen, wenn 
ein Ehrenverfahren gegen die betroffene Person eingelei-
tet ist. § 35 Abs. 8 gilt entsprechend. 

(3) Bevor die Rüge erteilt wird, ist die betroffene Person 
zu hören.

(4) Der Bescheid, durch den das Verhalten der betroffe-
nen Person gerügt wird, ist zu begründen. Er ist ihr mit 
Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen. Eine Abschrift des 
Bescheids ist der Aufsichtsbehörde mitzuteilen.

(5) Gegen den Bescheid kann die betroffene Person bin-
nen eines Monats nach Zustellung bei dem Vorstand der 
Kammer Einspruch erheben. Der Vorstand der Kammer 
entscheidet über den Einspruch; Absatz 4 gilt entspre-
chend. Wird der Einspruch zurückgewiesen, kann die be-
troffene Person binnen eines Monats nach Zustellung bei 
dem Ehrenausschuss beantragen, dass ein Ehrenverfah-
ren eingeleitet wird.

(6) Der Einleitung eines Ehrenverfahrens steht es nicht 
entgegen, dass der Vorstand der betroffenen Person we-
gen desselben Verhaltens bereits eine Rüge erteilt hat. Die 
Rüge wird mit der Unanfechtbarkeit einer Entscheidung des 
Ehrenausschusses zur Sache unwirksam, die wegen des-
selben Verhaltens der betroffenen Person ergeht.

§ 35
Ehrenverfahren, Ahndung einer Pfl ichtverletzung

(1) Gegen natürliche Personen und Gesellschaften, die ihre 
Berufspfl ichten schuldhaft verletzen, werden Maßnahmen 
im Ehrenverfahren durch den Ehrenausschuss verhängt. 
Ausgeschlossen sind Ehrenverfahren gegen Personen 
in einem öffentlichen Dienst-, Anstellungs- oder Amtsver-
hältnis und Personen, die als Beliehene öffentliche Auf-
gaben wahrnehmen, hinsichtlich ihrer sich hieraus erge-
benden Tätigkeit.

(2) Ein außerhalb des Berufs liegendes Verhalten ist eine 
zu ahndende Pfl ichtverletzung, wenn es nach den Umstän-
den des Einzelfalls in besonderem Maße geeignet ist, Ach-
tung und Vertrauen in einer für die Ausübung der Berufs-
tätigkeit oder für das Ansehen des Berufs bedeutsamen 
Weise zu beeinträchtigen.
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(3) Einen Antrag auf Einleitung eines Ehrenverfahrens 
können stellen
1. die in Absatz 1 Satz 1 genannten natürlichen Perso-

nen und Gesellschaften gegen sich selbst,
2. der Vorstand der Kammer.
Wegen eines Verhaltens, dass der Vorstand der Kammer 
gerügt hat, kann ein Antrag nach Satz 1 Nr. 1 nicht ge-
stellt werden.

(4) Ist wegen desselben Verhaltens die öffentliche Klage 
im strafgerichtlichen Verfahren erhoben worden, so kann 
ein Ehrenverfahren zwar eingeleitet, es muss aber bis zur 
Beendigung des strafgerichtlichen Verfahrens ausgesetzt 
werden. Ebenso muss ein bereits eingeleitetes Ehrenver-
fahren ausgesetzt werden, wenn während seines Laufes 
die öffentliche Klage im strafgerichtlichen Verfahren erho-
ben wird. Im Fall eines Freispruchs im gerichtlichen Ver-
fahren wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit 
kann wegen der Tatsachen, die Gegenstand der gericht-
lichen Entscheidung waren, ein Ehrenverfahren nur dann 
eingeleitet oder fortgesetzt werden, wenn diese Tatsachen, 
ohne den Tatbestand einer Strafvorschrift oder einer Buß-
geldvorschrift zu erfüllen, eine Verletzung der Berufspfl ich-
ten enthalten. Für die Entscheidung im Ehrenverfahren 
sind die tatsächlichen Feststellungen des Urteils im Straf-
verfahren oder Bußgeldverfahren bindend, auf denen die 
Entscheidung des Gerichts beruht.

(5) Das Ehrenverfahren kann ausgesetzt werden, wenn 
in einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren über 
eine Frage zu entscheiden ist, deren Beurteilung für die 
Entscheidung im Ehrenverfahren von wesentlicher Be-
deutung ist.

(6) Maßnahmen in einem Ehrenverfahren gegen eine na-
türliche Person sind
1. Verwarnung,
2. Verweis,
3. Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro,
4. bei Kammermitgliedern Aberkennung der Mitgliedschaft 

in Organen und Ausschüssen der Kammer,
5. bei Kammermitgliedern Aberkennung der mit der Kam-

merangehörigkeit verbundenen Wahlberechtigung und 
der Wählbarkeit zu den Organen und Ausschüssen 
der Kammer,

6. bei Pfl ichtmitgliedern einer Kammer Löschung der Ein-
tragung in den in § 21 Abs. 2 und 3 genannten Listen,

7. bei freiwilligen Kammermitgliedern Löschung der Ein-
tragung im Mitgliederverzeichnis,

8. bei auswärtigen Dienstleistern Untersagung, in Thürin-
gen eine Berufsbezeichnung nach § 3 Abs. 1, 4 oder 
5 zu führen, verbunden mit der Löschung der Eintra-
gung im Auswärtigenverzeichnis.

Die in Satz 1 Nr. 2 bis 5 aufgeführten Maßnahmen kön-
nen nebeneinander verhängt werden; eine Maßnahme 
nach Nummer 5 schließt die Folgen einer Maßnahme nach 
Nummer 4 in sich ein. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 
bis 8 bestimmt der Ehrenausschuss zugleich einen Zeit-
raum von mindestens einem und höchstens fünf Jahren, 
innerhalb dessen die Folgen seiner Entscheidung fortbe-
stehen. Geldbußen fl ießen dem Haushalt der Kammer zu. 
Ist durch ein Gericht oder eine Behörde eine Strafe, Geld-
buße, Disziplinarmaßnahme, Ordnungsmaßnahme, Maß-

nahme im Ehrenverfahren oder berufsgerichtliche Maß-
nahme verhängt worden, so ist von einer Ahndung durch 
den Ehrenausschuss wegen desselben Verhaltens ab-
zusehen, es sei denn, dass diese Maßnahme zusätzlich 
erforderlich ist, um den Betroffenen zur Erfüllung seiner 
Berufspfl ichten anzuhalten und das Ansehen des Berufs-
standes zu wahren.

(7) Maßnahmen in einem Ehrenverfahren gegen eine Ge-
sellschaft sind
1. Verwarnung,
2. Verweis,
3. Geldbuße bis zu sechzigtausend Euro,
4. Löschung der Eintragung im Gesellschaftsverzeichnis,
5. bei auswärtigen Gesellschaften Untersagung, in Thürin-

gen eine Berufsbezeichnung nach § 3 Abs. 1, 4 oder 5 
zu führen, verbunden mit der Löschung der Eintragung 
im Auswärtigenverzeichnis.

Die in Satz 1 Nr. 2 und 3 aufgeführten Maßnahmen können 
nebeneinander verhängt werden. In den Fällen des Sat-
zes 1 Nr. 4 und 5 bestimmt der Ehrenausschuss zugleich 
einen Zeitraum von mindestens einem und höchstens fünf 
Jahren, innerhalb dessen die Folgen seiner Entscheidung 
fortbestehen. Absatz 6 Satz 4 und 5 gilt entsprechend.

(8) Die Verfolgung einer Pfl ichtverletzung verjährt in fünf 
Jahren. § 78 Abs. 1, § 78a Satz 1, sowie die §§ 78b und 
78c Abs. 1 bis 4 StGB gelten entsprechend. Ist vor Ablauf 
der Verjährungsfrist wegen desselben Verhaltens ein Straf-
verfahren eingeleitet worden, so ist der Ablauf der Verjäh-
rungsfrist für die Dauer des Verfahrens gehemmt.

(9) Die Verwarnung und der Verweis gelten mit Eintritt der 
Unanfechtbarkeit der Entscheidung des Ehrenausschusses 
als vollstreckt. Zum gleichen Zeitpunkt werden Maßnah-
men nach Absatz 6 Satz 1 Nr. 4 bis 8 und Absatz 7 Satz 1 
Nr. 4 und 5 wirksam. Für die Vollstreckung der Geldbuße 
nach Absatz 6 Satz 1 Nr. 3 und Absatz 7 Satz 1 Nr. 3 gilt 
§ 37 Abs. 5 entsprechend.

(10) Alle personenbezogenen Daten zu einer Rüge und 
zu einem Ehrenverfahren sind nach Ablauf von sieben 
Jahren zu löschen. Sie dürfen bei weiteren Maßnahmen 
nach Absatz 6 oder 7 nicht berücksichtigt werden, wenn 
sich der Betroffene innerhalb dieses Zeitraums keiner wei-
teren Berufspfl ichtverletzung schuldig gemacht hat. Die 
Frist beginnt mit dem Tage, an dem die Entscheidung des 
Ehrenausschusses unanfechtbar geworden ist oder darü-
ber hinausgehend nach dem zeitlichen Ablauf der Vollstre-
ckung oder der erkannten Maßnahme. Die Sätze 1 bis 3 
gelten auch für Gesellschaften.

Fünfter Abschnitt
Rechtsetzung, Finanzwesen

§ 36
Satzungen

(1) Die Kammer hat durch Satzung Bestimmungen zu tref-
fen über
1. die innere Verfassung der Kammer (Hauptsatzung),
2. die berufl ichen Rechte und Pfl ichten (Berufsordnung),
3. die Wahlordnung zur Vertreterversammlung,
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4. die Haushalts- und Kassenordnung,
5. den Haushalts- oder Wirtschaftsplan,
6. das Beitragswesen (Beitragsordnung),
7. die Erhebung von Auslagen und Gebühren für Verwal-

tungsleistungen (Kostenordnung),
8. die Streitschlichtung zwischen Mitgliedern untereinan-

der und zwischen diesen und Dritten (Schlichtungs-
ordnung),

9. das Ehrenverfahren (Ehrenordnung),
10. die Fortbildungsordnung,
11. die Zahlung von Entschädigungen für Auslagen und 

Zeitaufwand an Mitglieder der Organe und Ausschüs-
se sowie von Vergütungen (Entschädigungsordnung),

12. das vor der vorübergehenden Dienstleistungserbrin-
gung zu beachtende Verfahren,

13. die inhaltlichen Anforderungen an die berufspraktische 
Tätigkeit und an das Berufspraktikum einschließlich der 
erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen, deren Bewer-
tung sowie die Organisation, insbesondere die Aufga-
ben der Person oder Stelle, die das Berufspraktikum 
beaufsichtigt, die Anerkennung und Überwachung von 
im Ausland erbrachten Teilen der berufspraktischen Tä-
tigkeit und des Berufspraktikums sowie die zu erbrin-
genden Nachweise und

14. die Anordnung, Durchführung und Bewertung von Aus-
gleichsmaßnahmen.

Die Kammer kann weitere Satzungen zur Regelung ihrer 
Angelegenheiten erlassen.

(2) Die Hauptsatzung enthält insbesondere Bestimmun-
gen über
1. die Vertretung, die Geschäftsführung und die Einrich-

tungen der Kammer,
2. die Bildung von Untergliederungen der Kammer,
3. die Einberufung und die Geschäftsordnung der Vertre-

terversammlung und des Vorstandes,
4. die Zusammensetzung des Vorstandes,
5. die Bildung und die Zusammensetzung von Ausschüs-

sen,
6. die Form und die Art der Bekanntmachungen,
7. die Anzahl der Rechnungsprüfer und
8. die Rechte und Pfl ichten der Mitgliedschaftsanwärter.

(3) Die Wahlordnung enthält insbesondere Bestimmun-
gen über
1. das Wahlsystem,
2. das Wahlrecht und die Wählbarkeit der Mitglieder der 

Kammer,
3. die Voraussetzungen der Stimmabgabe und die Stim-

menzahl,
4. den Wahlvorstand, den Wahlausschuss und die Wahl-

bekanntmachung,
5. das Verfahren zur Einreichung der Wahlvorschläge, 

ihre Prüfung und die Aufstellung des Verzeichnisses 
der Wahlvorschläge,

6. die Stimmabgabe und Feststellung des Wahlergeb-
nisses,

7. das Wahlprüfungsverfahren,
8. das vorzeitige Ausscheiden von Mitgliedern des Wahl-

vorstandes und des Wahlausschusses,
9. die vorzeitige Beendigung der Mitgliedschaft zur Ver-

treterversammlung,

10. die Anzahl der zu wählenden Vertreter, die sich nach 
der Zahl der Kammermitglieder bemisst,

11. die Berücksichtigung der Fachrichtungen und Tätig-
keitsarten bei der Zusammensetzung der Vertreterver-
sammlung und des Vorstandes und

12. die Wahl und die Abberufung aus wichtigem Grund der 
Mitglieder des Vorstandes und der Ausschüsse.

(4) Die Haushalts- und Kassenordnung enthält Bestim-
mungen über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungs-
wesen, insbesondere
1. das Verfahren zur Aufstellung und Ausführung des 

Haushalts- oder Wirtschaftsplanes,
2. das Verfahren zur Kassen- und Buchführung und
3. das Verfahren zur Rechnungslegung und Prüfung der 

Haushaltsrechnung oder des Jahresabschlusses durch 
einen oder mehrere Wirtschaftsprüfer oder vereidig-
te Buchprüfer.

(5) Die Fort- und Weiterbildungsordnung enthält insbeson-
dere Bestimmungen,
1. zu welchen Themen sich die Mitglieder jeweils fort- 

oder weiterbilden müssen,
2. welche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen von der 

Kammer anerkannt werden,
3. welchen Umfang die einzelnen Maßnahmen haben 

müssen und
4. innerhalb welchen Zeitraumes die Maßnahmen be-

sucht werden müssen.
Die Kammer trifft darüber hinaus Regelungen, die eine 
wirksame Überwachung der Fort- und Weiterbildung ge-
währleisten.

(6) Die Satzungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 
12 bis 14 sowie deren Änderung oder Aufhebung bedür-
fen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Im Übrigen 
sind Beschlüsse über die nach diesem Gesetz vorgesehe-
nen weiteren Satzungen sowie deren Änderung oder Auf-
hebung der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. 
Der Aufsichtsbehörde sind zusammen mit dem Genehmi-
gungsantrag (Satz 1) oder der Anzeige (Satz 2) die Sat-
zung in einer von dem Präsidenten ausgefertigten Fassung 
und die Niederschrift über die Sitzung der entsprechenden 
beschlussfassenden Vertreterversammlung zuzuleiten.

(7) Der Wortlaut der Satzungen nach Absatz 6 Satz 1 und 
die erteilte Genehmigung sind im Thüringer Staatsanzeiger 
bekannt zu machen. Die Bekanntmachung des Wortlauts 
kann auch in einem anderen regelmäßig erscheinenden 
Veröffentlichungsorgan erfolgen, wenn dies die Hauptsat-
zung bestimmt; bei der Bekanntmachung der Genehmi-
gung muss angegeben werden, wo der Wortlaut bekannt 
gemacht wird. Der Wortlaut der Satzungen nach Absatz 6 
Satz 2 ist im Thüringer Staatsanzeiger oder einem ande-
ren regelmäßig erscheinenden Veröffentlichungsorgan be-
kannt zu machen, das in der Hauptsatzung bestimmt ist; im 
Fall des Haushalts- oder Wirtschaftsplanes genügt die Be-
kanntmachung des Wortlautes des Beschlusses der Ver-
treterversammlung. In der Bekanntmachung nach Satz 3 
Halbsatz 2 ist darauf hinzuweisen, dass der Haushalts- 
oder Wirtschaftsplan in der Geschäftsstelle der Kammer 
während der Geschäftszeiten eingesehen werden kann.
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§ 37
Finanzwesen

(1) Für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der 
Kammer fi nden die Bestimmungen des Teils VI der Thürin-
ger Landeshaushaltsordnung (ThürLHO) in der Fassung 
vom 19. September 2000 (GVBl. S. 282) in der jeweils 
geltenden Fassung Anwendung; ausgenommen hiervon 
ist § 108 ThürLHO.

(2) Die Kammer ist berechtigt, abweichend von den Be-
stimmungen der Thüringer Landeshaushaltsordnung einen 
Wirtschaftsplan aufzustellen, die Bücher nach den Regeln 
der kaufmännischen Buchführung zu führen und einen Jah-
resabschluss sowie einen Lagebericht nach handelsrecht-
lichen Grundsätzen zu erstellen; die Entscheidung darü-
ber trifft der Vorstand der Kammer. Der Wirtschaftsplan 
der Kammer und die Festsetzung der Beiträge bedürfen 
nicht der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. § 4 Satz 1, 
die §§ 7, 9, 24 und 109 ThürLHO sowie die Bestimmun-
gen des Teils III der Thüringer Landeshaushaltsordnung 
gelten entsprechend mit Ausnahme der §§ 38 und 45 so-
wie der Bestimmungen, die eine Buchung nach Einnah-
men und Ausgaben voraussetzen.

(3) Die Kammer erhebt zur Deckung ihres Finanzbedarfs 
Beiträge von den Kammermitgliedern nach Maßgabe ei-
ner Beitragsordnung. Die Beiträge können insbesondere 
als Pauschale für einzelne Gruppen von Kammermitglie-
dern oder nach der Höhe der Einnahmen der Kammer-
mitglieder aus der im Rahmen der Berufsaufgaben nach 
diesem Gesetz ausgeübten Tätigkeit unterschiedlich be-
messen werden.

(4) Die Kammer erhebt für Verfahren vor dem Eintragungs-, 
Ehren- und Schlichtungsausschuss und für sonstige Amts-
handlungen sowie die Inanspruchnahme von Einrichtun-
gen, Gegenständen und andere besondere Leistungen 
der Kammer, die nicht Amtshandlungen sind, Verwaltungs-
kosten (Gebühren und Auslagen) nach Maßgabe einer 
Kostenordnung.

(5) Rückständige Beiträge und Verwaltungskosten wer-
den nach den Bestimmungen des Thüringer Verwaltungs-
zustellungs- und Vollstreckungsgesetzes in der Fassung 
vom 5. Februar 2009 (GVBl. S. 24) in der jeweils gelten-
den Fassung vollstreckt.

Dritter Teil
Ordnungswidrigkeiten, Verordnungsermächtigung, 

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 38
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 Abs. 1, 4 bis 7 unbefugt die Berufsbe-

zeichnung "Architekt", "Innenarchitekt", "Landschafts-
architekt", "Stadtplaner", "Ingenieur" oder "Beratender 
Ingenieur" führt,

2. entgegen § 3 Abs. 2 unbefugt den Zusatz "frei" oder 
"freischaffend" führt,

3. entgegen § 3 Abs. 6 eine Bezeichnung, die einer Be-
rufsbezeichnung nach Nummer 1 ähnlich ist, oder eine 
Wortverbindung mit einer Berufsbezeichnung nach 
Nummer 1 oder einer ähnlichen Bezeichnung ver-
wendet oder

4. einer vollziehbaren Untersagungsverfügung nach § 35 
Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 oder Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 zuwider-
handelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu dreißigtausend Euro, bei Gesellschaften bis zu sech-
zigtausend Euro geahndet werden.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) in der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 
602) in der jeweils geltenden Fassung ist
1. die Architektenkammer für die Tatbestände des Absat-

zes 1 Nr. 1 bis 4 hinsichtlich der Berufsbezeichnun-
gen "Architekt", "Innenarchitekt", "Landschaftsarchi-
tekt" und "Stadtplaner",

2. die Ingenieurkammer für die Tatbestände des Absat-
zes 1 Nr. 1 bis 4 hinsichtlich der Berufsbezeichnungen 
"Ingenieur" und "Beratender Ingenieur".

(4) Geldbußen und Verwarnungsgelder fl ießen in die Kas-
se der nach Absatz 3 jeweils zuständigen Kammer. Sie 
hat die notwendigen Auslagen zu tragen, die nach § 105 
Abs. 2 OWiG zu erstatten sind, und ist ersatzpfl ichtig im 
Sinne des § 110 Abs. 4 OWiG. Die Vollstreckung der Buß-
geldentscheidung bestimmt sich unbeschadet der beson-
deren Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten nach § 37 Abs. 5.

§ 39
Verordnungsermächtigung

Das für das Bauberufsrecht zuständige Ministerium kann 
durch Rechtsverordnung Regelungen erlassen
1. über nähere Anforderungen an die zur Führung der Be-

rufsbezeichnungen "Ingenieur", "Architekt", "Innenar-
chitekt", "Landschaftsarchitekt" und "Stadtplaner" be-
rechtigenden Studiengänge nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 
§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 im Hinblick auf Studieninhal-
te und deren Anteil an der erforderlichen Mindeststu-
diendauer sowie die zu erwerbenden Kenntnisse, Fä-
higkeiten und Kompetenzen,

2. über die Verfahren vor dem Eintragungsausschuss 
(§ 26 Abs. 2) sowie über die für die Genehmigung der 
Berufsbezeichnung "Ingenieur" oder die Eintragung in 
die in diesem Gesetz genannten Listen und Verzeich-
nisse vorzulegenden oder anzuerkennenden Nach-
weise,

3. über das Ehrenverfahren (§ 35),
4. über die nähere Ausgestaltung der in § 33 enthaltenen 

Haftpfl ichtversicherungspfl icht, insbesondere darüber, 
die Mindestversicherungssumme anders festzuset-
zen, wenn dies erforderlich ist, um bei einer Änderung 
der wirtschaftlichen Verhältnisse einen hinreichenden 
Schutz der Geschädigten sicherzustellen, über die 
Möglichkeit der Ersetzung der Berufshaftpfl ichtversi-
cherung durch gleichsam geeignete Mittel sowie über 
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die für die Überwachung des Versicherungsschutzes 
und die nach § 117 Abs. 2 VVG zuständigen Stellen,

5. über den Inhalt und das Verfahren zur Ausstellung Eu-
ropäischer Berufsausweise einschließlich der Erstel-
lung von und des Umgangs mit Dateien im Sinne des 
Artikels 4a Abs. 5 der Richtlinie 2005/36/EG,

6. über die Anwendung des Vorwarnmechanismus nach 
Artikel 56a der Richtlinie 2005/36/EG, soweit ein nach 
Artikel 56a Abs. 8 der Richtlinie 2005/36/EG erlasse-
ner Durchführungsrechtsakt keine abschließende Re-
gelung über zuständige Behörden, den Widerruf und 
die Aufhebung von Warnungen und über Maßnahmen 
zur Gewährleistung der Sicherheit bei der Datenverar-
beitung enthält und

7. zur Einführung eines gemeinsamen Ausbildungsrah-
mens oder gemeinsamer Ausbildungsprüfungen nach 
Artikel 49a und Artikel 49b der Richtlinie 2005/36/EG, 
soweit aufgrund des Artikels 49a Abs. 4 oder Artikel 49b 
Abs. 4 der Richtlinie 2005/36/EG erlassene delegierte 
Rechtsakte keine abschließende Regelung enthalten. 

Rechtsverordnungen nach Satz 1 Nr. 1 ergehen im Ein-
vernehmen mit dem für das Hochschulwesen zuständi-
gen Ministerium.

§ 40
Statistik

Über die Verfahren nach dem ersten Teil wird durch die 
Kammer eine Landesstatistik geführt. § 16 ThürBQFG gilt 
entsprechend.

§ 41
Übergangsbestimmungen

(1) Eintragungen in eine Liste oder in ein Verzeichnis der 
Kammer nach den bisher geltenden Bestimmungen beste-
hen fort. Sie können nach Maßgabe dieses Gesetzes ge-
ändert und aufgehoben werden.

(2) Wer am Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes eine 
geschützte Berufsbezeichnung und den Zusatz "frei" oder 
"freischaffend" zu führen berechtigt ist, bleibt weiter dazu 
berechtigt.

(3) Nach dem bisher geltenden Recht förmlich eingeleite-
te Verfahren werden nach den bisher geltenden Rechts-
vorschriften abgeschlossen. Auf diese Verfahren sind die 
ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Bestim-
mungen insoweit anzuwenden, als sie für die betroffene 

Person oder Gesellschaft eine günstigere Regelung ent-
halten als die vorherigen Bestimmungen.

(4) Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gewählten Mit-
glieder der Organe und Ausschüsse der Kammer bleiben 
bis zum Ablauf ihrer Amtsperiode nach den bisher gelten-
den Rechtsvorschriften im Amt.

(5) Satzungen der Kammer sind innerhalb von zwei Jah-
ren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes den Bestimmungen 
dieses Gesetzes entsprechend zu erlassen oder anzupas-
sen; danach kann die Aufsichtsbehörde das Erforderliche 
veranlassen.

(6) Die in § 6 Abs. 3 für die Fachrichtung Architektur gere-
gelten Anforderungen an die praktische Tätigkeit (Berufs-
praktikum) treten sechs Monate nach Inkrafttreten die-
ses Gesetzes in Kraft. Die Anforderungen gelten nicht für 
Personen, die zu diesem Zeitpunkt eine praktische Tätig-
keit (§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3) nach dem bisher geltenden 
Recht bereits begonnen haben. Für diese Personen sind 
insoweit die Regelungen des Thüringer Architekten- und 
Ingenieurkammergesetzes in der bisher geltenden Fas-
sung weiterhin anzuwenden.

(7) Wer bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020 ein Studi-
um für die Berufsaufgaben der Fachrichtung Innenarchi-
tektur (§ 1 Abs. 2), Landschaftsarchitektur (§ 1 Abs. 3) oder 
Stadtplanung (§ 1 Abs. 4) an einer deutschen Hochschu-
le in weniger als acht Semestern oder vier Jahren, aber 
mindestens sechs Semestern oder drei Jahren erfolgreich 
abgeschlossen hat, wird in die Liste der jeweiligen Fach-
richtung eingetragen, wenn eine erfolgreiche praktische Tä-
tigkeit nach § 6 Abs. 3 Satz 1 von vier Jahren nach Maß-
gabe des § 8 Abs. 3 nachgewiesen wird.

§ 42
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 43
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Thüringer Architekten- und Ingenieur-
kammergesetz vom 5. Februar 2008 (GVBl. S. 9), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 16. April 2014 
(GVBl. S. 139), außer Kraft.

Erfurt, den 14. Dezember 2016
Der Präsident des Landtags

Carius
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Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes
Vom 14. Dezember 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Thüringer 

Erwachsenenbildungsgesetzes

Das Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz vom 18. No-
vember 2010 (GVBI. S. 328), geändert durch Gesetz vom 
6. November 2015 (GVBI. S. 151), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Die Erwachsenenbildung steht als eigenständiger, 
gleichberechtigter Teil des Bildungswesens allen of-
fen und dient der Verwirklichung des lebensbeglei-
tenden Rechts auf Bildung."

b) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 werden die Worte "Aspekte der 
Bildung für nachhaltige Entwicklung berück-
sichtigen" durch die Worte "die notwendigen 
Kenntnisse und Qualifi kationen zur Förderung 
nachhaltiger Entwicklung vermitteln und be-
rücksichtigen, Grundbildungskompetenzen stär-
ken" ersetzt.

bb) Der Nummer 2 wird folgender Satz angefügt:

"Dabei begleiten und unterstützen die Einrich-
tungen der Erwachsenenbildung die Einzelnen 
auf ihrem Bildungsweg durch Beratung."

cc) Nummer 3 wird wie folgt geändert:

aaa) In Satz 1 wird das Wort "freiwillige" ge-
strichen.

bbb) In Satz 2 werden das Wort "sowie" durch 
das Wort "und" ersetzt sowie die Worte 
"und von Umschulungen" gestrichen.

dd) Nummer 4 erhält folgende Fassung:

"4. Als eigenständige Säule des Bildungswe-
sens stärkt die Erwachsenenbildung die in-
tegrativen Kräfte der Gesellschaft. Die Er-
wachsenenbildung berücksichtigt auf allen 
Gebieten die Vielfalt der Teilnehmenden. 
Allen Menschen stehen unabhängig von 
Geschlecht, Religion, ethnischer Zugehö-
rigkeit, besonderen Lernbedürfnissen, sozi-
alen oder ökonomischen Voraussetzungen 
die gleichen Möglichkeiten offen, an quali-
tativ hochwertiger Bildung teilzuhaben und 
ihre Potenziale zu entwickeln."

2. § 2 Satz 3 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort "einschließlich" 
die Worte "der Stärkung der Grundbildungskom-
petenzen sowie" eingefügt.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort "wie" die Wor-
te "die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung, ins-
besondere eine nachhaltige Energieversorgung, 
den Schutz des Klimas und der Artenvielfalt, die 
Anpassung an den Klimawandel, nachhaltigen 
Konsum, nachhaltige Produktion und Ressour-
censchonung und -effi zienz sowie" eingefügt.

cc) In Satz 3 werden nach dem Wort "sprachli-
che" ein Komma und das Wort "gesellschaftli-
che" eingefügt.

b) In Nummer 2 werden nach dem Wort "Identitätsfi n-
dung" ein Komma sowie die Worte "interkulturellen 
Öffnung sowie Integration" eingefügt.

c) In Nummer 4 werden die Worte "allgemeinen" und 
"neuer" gestrichen.

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 werden die Worte "zur Grund-
versorgung gehört auch die Durchführung von 
Veranstaltungen der Grundbildung, wie Vorbe-
reitungskurse zum externen Erwerb von Schul-
abschlüssen und Alphabetisierungsmaßnah-
men;" gestrichen.

bb) In Nummer 3 wird das Wort "sonstiger" durch 
das Wort "freier" ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Verweisung "§ 7 Abs. 3" 
durch die Verweisung "§ 7 Abs. 5" ersetzt.

4. § 5 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Die Landesorganisationen der Erwachsenenbildung
1. beraten insbesondere die angehörenden Mitglieder,
2. führen zentrale Bildungsveranstaltungen sowie 

übergreifende Projekte durch,
3. sorgen für geeignete Fortbildungsmaßnahmen und 

für Kooperationen,
4. können Prüfungen durchführen und
5. können die Vertretung der ihnen angeschlossenen 

Einrichtungen gegenüber der Öffentlichkeit wahr-
nehmen."
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5. § 6 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Die Kindertageseinrichtungen sowie Schulen und 
die Einrichtungen der Erwachsenenbildung sollen 
durch gemeinsame Maßnahmen, bei denen die Eltern 
und die pädagogischen Fachkräfte eng zusammenar-
beiten, einen intensiven Austausch fördern und insbe-
sondere im Bereich der schulbegleitenden Erziehung 
dazu beitragen, die Kenntnisse und das Bewusstsein 
der gemeinsamen Aufgaben- und Verantwortungswahr-
nehmung auszubauen."

6. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden das Wort "Beratung" durch die 
Worte "Refl exion und Professionalisierung" und das 
Wort "Mitarbeiterfortbildung" durch die Worte "Fort-
bildung des Personals" ersetzt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Die nach diesem Gesetz geförderten Einrich-
tungen sind verpfl ichtet, ihre Bildungsarbeit durch 
einen Dritten (Zertifi zierungsstelle) evaluieren zu 
lassen und die Ergebnisse zu dokumentieren. Die 
Evaluation nach Satz 1 hat insbesondere die folgen-
den Qualitätsbereiche zu berücksichtigen:
1. Leitbild mit Aussagen zum Qualitätsverständnis 

und zur Organisationsstruktur der Einrichtung,
2. Qualitäts- und Ressourcenmanagement der 

Einrichtung,
3. Qualifi kation und Einsatz des Personals,
4. Schlüsselprozesse der Bildungsarbeit (bei-

spielsweise Bedarfserhebung, Angebotserstel-
lung, Programmplanung, Marketing, Angebots-
veröffentlichung, Beratung, Anmeldeverfahren, 
Durchführung und Evaluation der Angebote),

5. Qualität der Infrastruktur,
6. Vertragsgestaltung und Teilnehmerschutz."

c) Nach Absatz 2 werden folgende neue Absätze 3 
und 4 eingefügt:

"(3) Die Evaluation nach Absatz 2 erfolgt insbe-
sondere durch Teilnahme an einem Qualitäts-
managementverfahren, das die in Absatz 2 Satz 2 
genannten Qualitätsbereiche umfasst. Die Ein-
richtungen der Erwachsenenbildung können 
ein nach Absatz 4 als geeignet festgestelltes 
Qualitätsmanagementverfahren und eine geeig-
nete Zertifi zierungsstelle frei auswählen. Bei der 
Wahl muss gewährleistet sein, dass die Anforderun-
gen und Ergebnisse des Qualitätssicherungs- und 
Qualitätsentwicklungsprozesses von den Einrich-
tungen der Erwachsenenbildung für den festge-
legten Zeitraum formuliert, verfolgt, dokumentiert 
und bewertet werden können. Die datenschutz-
rechtlichen Anforderungen sind zu berücksichti-
gen. Das Ergebnis der Evaluation muss durch die 
Zertifi zierungsstelle schriftlich dokumentiert und 
an die Einrichtung übergeben werden (Qualitäts-
bestätigung). Die Anforderungen und Zielstellun-
gen aus diesem Qualitätsmanagementverfahren 

sind Grundlage der Arbeit der Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung zur Qualitätssicherung und 
-entwicklung.

(4) Die Eignung des nach Absatz 3 zu wählenden 
Verfahrens wird vom für die Erwachsenenbildung zu-
ständigen Ministerium festgestellt. Die als geeignet 
festgestellten Verfahren werden dem Landeskura-
torium für Erwachsenenbildung mindestens einmal 
jährlich zur Kenntnis gegeben. Sofern die Eig-
nung eines Verfahrens festgestellt werden soll, hat 
die Einrichtung der Erwachsenenbildung mindes-
tens zwei Monate vor dem beabsichtigten Beginn 
der Teilnahme am Qualitätsmanagementverfahren 
nach Absatz 3 die Feststellung der Eignung zu be-
antragen."

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5 und erhält fol-
gende Fassung:

"(5) Das Leitungs- und das hauptberufl ich tätige 
pädagogische Personal der Einrichtungen der Er-
wachsenenbildung hat über eine abgeschlossene 
Hochschulausbildung mit einer erwachsenenpäd-
agogischen Qualifi kation zu verfügen. Gleichge-
stellt ist eine andere Hochschulausbildung, wenn 
zusätzlich eine hinreichende Berufserfahrung auf 
dem Gebiet der Erwachsenenbildung vorliegt oder 
die Hochschulausbildung erkennen lässt, dass sie 
Kompetenzen vermittelt, die für die Tätigkeit in der 
jeweiligen Einrichtung qualifi ziert. Das Verwaltungs-
personal benötigt eine fachbezogene Ausbildung. 
Die Anforderungen nach den Sätzen 1 bis 3 gelten 
für Personal, mit denen bisher kein Arbeitsvertrag 
bestand. Das für Erwachsenenbildung zuständige 
Ministerium kann Ausnahmen von den Sätzen 1 
bis 3 zulassen."

e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6.

f) Der bisherige Absatz 5 wird aufgehoben.

7. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 4 wird das Wort "Teilnehmerschutz" 
durch die Worte "Schutz der Teilnehmenden" 
ersetzt.

bb) Nummer 6 erhält folgende Fassung:

"6.  ihren Sitz und Tätigkeitsbereich in Thürin-
gen hat und gegenüber dem Land zur Of-
fenlegung ihrer Lernziele, Organisations- 
und Arbeitsformen, Personalausstattung, 
der Zahl der Teilnehmenden und der Finan-
zierung bereit ist und dies im Rahmen des 
Anerkennungsverfahrens erklärt,"

cc) Nummer 11 erhält folgende Fassung:

"11.  von einer nach Vorbildung und Werdegang 
geeigneten, in der Einrichtung hauptberuf-
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lich tätigen Person geleitet wird; diese An-
forderungen sind erfüllt, wenn die Person 
ein Hochschulstudium erfolgreich abge-
schlossen hat, in dem sie erwachsenen-
bildnerische Kompetenzen erworben hat; 
§ 7 Abs. 5 Satz 4 fi ndet entsprechende An-
wendung."

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Für jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt 
wird bei Erfüllung der Voraussetzungen nach Ab-
satz 1 eine Volkshochschule anerkannt, wenn sie 
für jeweils mindestens 10.000 Einwohner mindes-
tens 300 Unterrichtseinheiten im Jahr durchführt. 
Dabei wird jede Unterrichtseinheit eines Bildungs-
angebots berücksichtigt, das von grundsätzlich 
mindestens acht Teilnehmenden mit vollendetem 
16. Lebensjahr besucht wird. Eine Unterrichtsein-
heit umfasst 45 Minuten."

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) in Satz 2 wird die Angabe "Teilnehmern ab 
16 Jahren" durch die Angabe "Teilnehmenden 
mit vollendetem 16. Lebensjahr" und das Wort 
"Unterrichtsstunden" durch das Wort "Unter-
richtseinheiten" ersetzt.

bb) Die Sätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung:

"Bei einem mehrtägigen Bildungsangebot gelten 
der An- und Abreisetag als ein Teilnehmertag, 
wenn die Summe der Unterrichtseinheiten die-
ser Tage und der anderen Tage durchschnittlich 
mindestens acht Unterrichtseinheiten umfas-
sen. Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend."

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In den Sätzen 1 und 2 Halbsatz 2 werden je-
weils das Wort "Unterrichtsstunden" durch das 
Wort "Unterrichtseinheiten" ersetzt.

bb) In Satz 3 wird die Verweisung "Absatz 2 Satz 2" 
durch die Verweisung "Absatz 2 Satz 2 und 3" 
ersetzt.

8. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird aufgehoben.

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

9. § 11 erhält folgende Fassung:

"§ 11
Grundlagen der staatlichen Förderung

"(1) Das Land gewährt anerkannten Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung eine Grundförderung nach § 12 
und weitere Zuschüsse

1. für Vorbereitungskurse zum Erwerb externer Schul-
abschlüsse nach § 13,

2. zu Alphabetisierungsmaßnahmen nach § 14,
3. zu Bildungsprojekten von besonderem öffentlichen 

Interesse nach § 15 sowie
4. für sonstige Maßnahmen nach § 17.

(2) Erhalten anerkannte Einrichtungen zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben weitere Zuschüsse aus Bundes- oder 
Landesmitteln, sollen diese auf die staatliche Förde-
rung nach diesem Gesetz angerechnet werden. Bun-
des- oder Landeszuschüsse mit konkreter Zweckbin-
dung werden auf die staatliche Förderung nach den 
§§ 13 und 14 für den betreffenden Zweck angerech-
net. Eine Anrechnung auf die Grundförderung nach 
§ 12 wird vorgenommen, sofern keine konkrete Zweck-
bindung vorliegt.

(3) Das Land gewährt Landesorganisationen nach 
Maßgabe des Landeshaushalts Zuschüsse nach § 16 
und für sonstige Maßnahmen nach § 17.

(4) Die ordnungsgemäße Verwendung der staatlichen 
Förderung nach den Absätzen 1 und 3 ist unter Vorla-
ge der entsprechenden Belege dem für Erwachsenen-
bildung zuständigen Ministerium bis zum 31. März des 
auf das Förderjahr folgenden Kalenderjahrs nachzuwei-
sen. Der Rechnungshof ist berechtigt, die Haushalts- 
und Wirtschaftsführung der nach den Absätzen 1 und 3 
geförderten Einrichtungen und Landesorganisationen 
an Ort und Stelle zu überprüfen. Satz 2 gilt für das für 
Erwachsenenbildung zuständige Ministerium oder des-
sen Beauftragte hinsichtlich der nach diesem Gesetz 
gewährten Zuschüsse entsprechend."

10. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird das Wort "Mitarbeiterfortbildung" 
durch die Worte "Fortbildung des Personals" er-
setzt.

b) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:

"(2) Die Höhe des Zuschusses ergibt sich aus ei-
nem Sockelbetrag und einem variablen Anteil. Der 
Sockelbetrag beträgt 35.000 Euro für die Einrich-
tungen der 1. und 3. Einrichtungsgruppe sowie 
50.000 Euro für die Einrichtungen der 2. Einrich-
tungsgruppe. Der Sockelbetrag wird erstmals zum 
1. Januar 2019 und dann jährlich zum 1. Januar mit 
einem Vomhundertsatz fortgeschrieben, der sich 
zu drei Vierteln aus der durchschnittlichen und ge-
rundeten Entwicklung der Bruttomonatsverdienste 
im Bereich Erziehung und Unterricht in Thüringen 
in den Jahren 2012 bis 2014 und zu einem Vier-
tel aus der durchschnittlichen und gerundeten Ent-
wicklung der Verbraucherpreise in Thüringen in den 
Jahren 2012 bis 2014 zusammensetzt. Grundlage 
sind die Erhebungen des Landesamts für Statistik 
zu den Verbraucherpreisen und zur Einkommens-
entwicklung. Die so ermittelten Sockelbeträge wer-
den auf volle Eurobeträge gerundet. Grundlage der 
Berechnung des variablen Anteils der jeweiligen 
anerkannten Einrichtung ist das Verhältnis der von 
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der Einrichtung im jeweils vorletzten und vorvorletz-
ten Kalenderjahr durchschnittlich erbrachten Unter-
richtseinheiten zu der Gesamtzahl der Unterrichts-
einheiten der jeweiligen Einrichtungsgruppe in dem 
gleichen Zeitraum. Die Höhe der Grundförderung 
je Einrichtungsgruppe darf die jeweilige Höhe der 
Grundförderung des Haushaltsjahres 2017 zuzüg-
lich der gemäß Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Thüringer Erwachsenenbildungsge-
setzes erforderlichen Erhöhung nicht unterschrei-
ten. Die Höhe und Struktur der Grundförderung je 
Einrichtungsgruppe wird bis zum 31. Dezember 
2018 durch das für Erwachsenenbildung zuständi-
ge Ministerium im Benehmen mit dem Landesku-
ratorium für Erwachsenenbildung evaluiert. Das für 
Erwachsenenbildung zuständige Ministerium kann 
zur Sicherstellung eines pluralen Angebots nach § 3 
bei einzelnen anerkannten Einrichtungen die An-
zahl der berücksichtigungsfähigen Unterrichtsein-
heiten begrenzen, die für die Berechnung des va-
riablen Anteils zugrunde gelegt wird. Der variable 
Anteil ergibt sich nach dem nach Satz 6 errechne-
ten Verhältnis aus dem im Landeshaushalt für die 
jeweilige Einrichtungsgruppe festgelegten Ansatz.

(3) Für die Bemessung der Grundförderung sind 
grundsätzlich nur Unterrichtseinheiten aus solchen 
Bildungsangeboten berücksichtigungsfähig, die 
der Zielsetzung nach § 1 entsprechen und die von 
grundsätzlich mindestens acht Teilnehmenden mit 
vollendetem 16. Lebensjahr besucht werden. Jede 
Einrichtung der Erwachsenenbildung ist berechtigt, 
in einem Umfang von fünf von Hundert der jeweili-
gen berücksichtigungsfähigen Veranstaltungen die 
Mindestteilnehmerzahl nach Satz 1 zu unterschrei-
ten. Eine Unterrichtseinheit umfasst 45 Minuten."

c) Absatz 4 Satz 2 wird aufgehoben.

d) Absatz 5 wird aufgehoben.

11. § 13 erhält folgende Fassung:

"§ 13
Förderung von Veranstaltungen zur Vorbereitung

auf den Erwerb externer Schulabschlüsse

Das Land gewährt anerkannten Einrichtungen der 
1. Einrichtungsgruppe nach Maßgabe des Landes-
haushalts auf schriftlichen Antrag Zuschüsse für die 
Durchführung von Veranstaltungen zur Vorbereitung 
auf den Erwerb externer Schulabschlüsse. Diese be-
messen sich unter Zugrundelegung der im Vorjahr da-
für durchgeführten Unterrichtseinheiten nach dem dafür 
ausgebrachten Haushaltsansatz. Die zu Beginn eines 
Schulabschlusskurses festgestellte Förderfähigkeit gilt 
für dessen gesamte Dauer. Ist eine anerkannte Einrich-
tung Mitglied einer Landesorganisation der 1. Einrich-
tungsgruppe, wird der auf die Einrichtung entfallende 
Zuschuss der Landesorganisation gewährt. § 12 Abs. 
3 und 4 gilt entsprechend."

12. Nach § 13 wird folgender neue § 14 eingefügt:

"§ 14
Förderung von Alphabetisierungs- und

Integrationsmaßnahmen

(1) Alphabetisierungsmaßnahmen richten sich an se-
kundäre und funktionale Analphabeten sowohl mit 
Deutsch als auch mit einer anderen Sprache als Mut-
tersprache. Die anerkannten Einrichtungen der 1. Ein-
richtungsgruppe stellen im Rahmen der Grundversor-
gung sicher, dass in jeder kreisfreien Stadt und jedem 
Landkreis Alphabetisierungsangebote zur Verfügung 
stehen. Alle Einrichtungen der Erwachsenenbildung, 
die Alphabetisierungsmaßnahmen anbieten, stimmen 
sich regelmäßig, mindestens aber einmal jährlich, im 
Rahmen des Thüringer Bündnisses für Alphabetisie-
rung und Grundbildung über ihr Angebot zur Alphabe-
tisierung in Thüringen ab.

(2) Das Land gewährt anerkannten Einrichtungen der 
1. Einrichtungsgruppe nach Maßgabe des Landeshaus-
halts auf schriftlichen Antrag Zuschüsse für Alphabe-
tisierungsmaßnahmen. § 12 Abs. 3 und 4 gilt entspre-
chend. Ist die anerkannte Einrichtung Mitglied einer 
Landesorganisation der 1. Einrichtungsgruppe, wird 
der auf die Einrichtung entfallende Zuschuss der Lan-
desorganisation gewährt.

(3) Das Land kann anerkannten Einrichtungen der 
2. und 3. Einrichtungsgruppe auf deren schriftlichen 
Antrag Zuschüsse für ergänzende Alphabetisierungs-
maßnahmen gewähren. Ist die Einrichtung Mitglied 
einer Landesorganisation, wird der Zuschuss einer 
Landesorganisation gewährt. § 12 Abs. 3 und 4 gilt 
entsprechend.

(4) Die Zuschüsse nach den Absätzen 2 und 3 dür-
fen auch für
a) Maßnahmen zur Sensibilisierung von Schlüssel-

personen beim Umgang mit funktionalen Analpha-
beten (beispielsweise bei Jobcentern, Polizei, Ge-
richten und Fahrschulen),

b) die Öffentlichkeitsarbeit bei Alphabetisierungsmaß-
nahmen,

c) die Fortbildung von Lehrkräften von Alphabetisie-
rungsmaßnahmen und

d) erforderliche Koordinationsaufgaben bei der Orga-
nisation und Abrechnung von Alphabetisierungs-
maßnahmen verwandt werden. § 12 Abs. 4 gilt ent-
sprechend."

(5) Das Land gewährt den anerkannten Einrichtungen 
der Erwachsenenbildung auf deren schriftlichen Antrag 
einen Zuschuss für die Durchführung von Integrations-
maßnahmen. Näheres wird durch Rechtsverordnung 
des für die Erwachsenenbildung zuständigen Ministe-
riums geregelt.

13. Die bisherigen §§ 14 bis 16 werden die §§ 15 bis 17 
und erhalten folgende Fassung:
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"§ 15
Förderung von Bildungsprojekten von besonderem

öffentlichem Interesse

(1) Das Land gewährt anerkannten Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung und Landesorganisationen nach 
Maßgabe des Landeshaushalts auf schriftlichen Antrag 
Projektzuschüsse für die Durchführung von Bildungs-
projekten von besonderem öffentlichem Interesse. § 12 
Abs. 4 gilt entsprechend.

(2) Ein besonderes öffentliches Interesse ist bei Bil-
dungsprojekten anzunehmen, die sich mit aktuellen 
gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Proble-
men auseinandersetzen und einen Beitrag zu dem hier-
zu stattfi ndenden öffentlichen Diskurs erbringen sollen. 
Das für Erwachsenenbildung zuständige Ministerium 
benennt im Einvernehmen mit dem Landeskuratorium 
für Erwachsenenbildung jährliche Themenschwerpunk-
te durch Veröffentlichung auf seiner Internetseite bis 
zum 31. Januar des jeweiligen Jahres.

§ 16
Zuschüsse an Landesorganisationen

Landesorganisationen erhalten nach Maßgabe des 
Landeshaushalts auf schriftlichen Antrag Zuschüsse 
zu den bei ihrer Arbeit für die anerkannten Einrichtun-
gen entstehenden Kosten. § 12 Abs. 4 fi ndet entspre-
chend Anwendung.

§ 17
Sonstige Zuschüsse

Das Land kann anerkannten Einrichtungen sowie den 
Landesorganisationen auf schriftlichen Antrag nach 
Maßgabe des Landeshaushalts zusätzliche Zuschüsse 
für die geeignete Ausstattung der Lernumgebung und 
der Arbeitsplätze sowie zur Schaffung von Bedingun-
gen, die die Teilnahme von Menschen mit Behinderun-
gen ermöglichen, gewähren. § 12 Abs. 4 fi ndet entspre-
chend Anwendung. Die Zuschüsse für eine Einrichtung 
der 2. Einrichtungsgruppe sind in der Regel doppelt so 
hoch wie die durchschnittlichen Zuschüsse für eine Ein-
richtung der 1. oder der 3. Einrichtungsgruppe."

14. Die Überschrift des Dritten Abschnittes erhält folgen-
de Fassung:

"Landeskuratorium, Berichtspfl icht und Verordnungs-
ermächtigungen"

15. Der bisherige § 17 wird § 18 und in Absatz 1 Satz 2 
Nr. 5 wird die Verweisung "§ 7 Abs. 5, § 9 Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 2, § 11 Abs. 3, § 12 Abs. 5, § 14 Abs. 1 Satz 3 
sowie § 17 Abs. 4 Satz 3 und 4" durch die Verweisung 
"Absatz 4 Satz 3 und 4, § 9 Abs. 1 Satz 2 sowie § 20" 
ersetzt.

16. Der bisherige § 18 wird § 19 und erhält folgende Fas-
sung:

"§ 19
Unterrichtung des Landtags

Die Landesregierung erstattet dem Landtag erstma-
lig zum 30. Juni 2019 und nachfolgend alle fünf Jahre 
schriftlich Bericht über die Entwicklung der Erwachse-
nenbildung im Freistaat Thüringen und über den Voll-
zug dieses Gesetzes. Die anerkannten Einrichtungen 
der Erwachsenenbildung, Landesorganisationen so-
wie das Landeskuratorium für Erwachsenenbildung 
sind verpfl ichtet, die Landesregierung dabei auf An-
forderung durch Bereitstellung von Informationen und 
statistischen Daten zu unterstützen."

17. Nach § 19 wird folgender neue § 20 eingefügt:

"§ 20
Rechtsverordnung

Das für Erwachsenenbildung zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, nach Anhörung des Landeskurato-
riums für Erwachsenenbildung durch Rechtsverord-
nung Näheres
1. über die Einzelheiten des Anerkennungsverfah-

rens und zu den Voraussetzungen der Anerken-
nung nach § 9,

2. über die Voraussetzungen für die Gewährung der 
in § 11 Abs. 1 genannten Zuschüsse, zu ihrer Ver-
teilung und Verwendung, den jeweiligen Verfah-
ren, zu der Anrechnung nach § 11 Abs. 2 und zum 
Verfahren der Verwendungsnachweisprüfung nach 
§ 11 Abs. 4,

3. zu dem Verfahren der Grundförderung nach § 12, 
insbesondere
a) bezüglich der Antragstellung, Berechnung und 

Auszahlung,
b) zu den nach der Zielsetzung des Gesetzes nicht 

für die Grundförderung berücksichtigungsfähi-
gen Bildungsangeboten, Veranstaltungen und 
Themenkreisen,

c) zur Zahl der an Veranstaltungen der Einrichtun-
gen der Erwachsenenbildung mindestens erfor-
derlichen Teilnehmenden und

d) zu einer Höchstgrenze der berücksichtigungs-
fähigen Unterrichtseinheiten,

4. über die weiteren Voraussetzungen und das weite-
re Verfahren der Gewährung der Zuschüsse nach 
den §§ 13 bis 15 sowie 17 und

5. über die Berichterstattung und die Unterstützung 
durch die anerkannten Einrichtungen der Erwach-
senenbildung nach § 19 zu regeln."

18. Der bisherige § 19 wird § 21.

19. Der bisherige § 20 wird § 22 und wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: "Inkraft-
treten".

b) Die Worte "und mit Ablauf des 31. Dezember 2016 
außer Kraft" werden gestrichen.
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20. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 2
Weitere Änderungen des Thüringer 

Erwachsenenbildungsgesetzes

In § 12 Abs. 2 Satz 2 des Thüringer Erwachsenenbildungs-
gesetzes vom 18. November 2010 (GVBI. S. 328), das 
zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, werden der Betrag "35.000 Euro" durch den Betrag 
"65.000 Euro" und der Betrag "50.000 Euro" durch den 
Betrag "80.000 Euro" ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 tritt Artikel 1 Nr. 19 am 30. De-
zember 2016 in Kraft.

(3) Artikel 2 tritt abweichend von Absatz 1 am 1. Januar 
2018 in Kraft, vorbehaltlich der Erhöhung des für die Grund-
förderung der anerkannten Einrichtungen der Erwachse-
nenbildung vorgesehenen Ansatzes von Haushaltsmitteln 
im Landeshaushaltsgesetz für das Jahr 2018. Die Erhö-
hung nach Satz 1 muss hierbei im Vergleich zum vorange-
gangenen Jahr um mindestens den Betrag erhöht werden, 
der erforderlich ist, um allen Einrichtungen der Erwachse-
nenbildung den sich aus Artikel 2 ergebenden Erhöhungs-
betrag zahlen zu können. Das für Erwachsenenbildung zu-
ständige Ministerium gibt den Tag des Inkrafttretens des 
Artikels 2 im Gesetz- und Verordnungsblatt für den Frei-
staat Thüringen bekannt.

Erfurt, den 14. Dezember 2016
Der Präsident des Landtags

Carius

Thüringer Gesetz
zur Änderung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen zur energetischen Sanierung

und weiterer kommunalrechtlicher Bestimmungen
Vom 14. Dezember 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Thüringer Kommunalordnung

Die Thüringer Kommunalordnung in der Fassung vom 
28. Januar 2003 (GVBI. S. 41), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 7. Oktober 2016 (GVBI. S. 506, 
513), wird wie folgt geändert:

1. In § 63 Abs. 1 wird die Jahreszahl "2016" durch die 
Jahreszahl "2019" ersetzt.

2. In § 80 Abs. 3 Satz 2 wird der Klammerzusatz "(§ 82 
Abs. 7)" gestrichen.

3. In § 85 Abs. 1 wird das Wort "Jahresbericht" durch das 
Wort "Jahresabschluss" ersetzt.

4. In § 114 wird der Klammerzusatz "(§§ 53 bis 85)" durch 
den Klammerzusatz "(§§ 52a bis 85)" ersetzt.

Artikel 2
Änderung des Thüringer Gesetzes

über die kommunale Doppik

In § 14 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die kommu-
nale Doppik vom 19. November 2008 (GVBI. S. 381), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. März 2014 
(GVBI. S. 82) geändert worden ist, wird die Jahreszahl 
"2016" durch die Jahreszahl "2019" ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 14. Dezember 2016
Der Präsident des Landtags

Carius
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Thüringer Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über
die psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren (ThürPsychPbAG)

Vom 14. Dezember 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Anerkennung von psychosozialen Prozessbegleitern

Als psychosozialer Prozessbegleiter wird anerkannt, wer 
1. über die in § 3 des Gesetzes über die psychosozia-

le Prozessbegleitung im Strafverfahren (PsychPbG) 
vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2525 -2529-) in 
der jeweils geltenden Fassung genannten Qualifi kati-
onen verfügt,

2. eine mindestens zweijährige praktische Berufserfah-
rung in einem der in § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 PsychPbG 
genannten Bereiche nachweisen kann, 

3. die für die Tätigkeit als psychosozialer Prozessbeglei-
ter erforderliche persönliche Zuverlässigkeit besitzt und

4. bereit ist, sich im Einzelfall nach § 406g Abs. 3 der 
Strafprozessordnung (StPO) als psychosozialer Pro-
zessbegleiter beiordnen zu lassen. 

§ 2
Anerkennung von Aus- oder 
Weiterbildungslehrgängen

(1) Ein Aus- oder Weiterbildungslehrgang zum psychoso-
zialen Prozessbegleiter im Sinne des § 3 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 PsychPbG kann anerkannt werden, wenn
1. die in ihm vermittelten Lerninhalte die Teilnehmer be-

fähigen, selbständig psychosoziale Prozessbeglei-
tung unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 
und der allgemein anerkannten fachlichen Standards 
durchzuführen,

2. er nach Konzeption und Umfang geeignet ist, die er-
forderlichen Lerninhalte und die in Nummer 1 genann-
te Befähigung zu vermitteln, und

3. die in ihm eingesetzten Referenten zur Vermittlung der 
Lerninhalte qualifi ziert sind.

(2) Die zu vermittelnden Lerninhalte umfassen die Themen-
bereiche rechtliche Grundlagen, Viktimologie, Psychologie 
und Psychotraumatologie, Theorie und Praxis der psycho-
sozialen Prozessbegleitung sowie Methoden und Stan-
dards der Qualitätssicherung und Eigenvorsorge. In die-
sen Bereichen sollen folgende Themen behandelt werden:
1. Rechtliche Grundlagen 

a) Grundsätze des Strafverfahrens,
b) Rechte und Pfl ichten der Verletzten und der Betei-

ligten im Strafverfahren, 
c) Ermittlungsverfahren und Hauptverfahren (rechtli-

che Grundlagen und Ablauf),
d) Funktion und Tätigkeit von Polizei, Staatsanwalt-

schaft und Gericht,
e) Strafverteidigung, Rechtsbeistand und Nebenklage,
f) aussagepsychologische Begutachtung, 
g) psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfah-

ren,
h) Möglichkeiten der Entschädigung und des Scha-

densersatzes für Verletzte, 
i) Täter-Opfer-Ausgleich,
j) Grundlagen weiterer Rechtsgebiete mit Bezug zum 

Opferschutz,

2. Viktimologie
a) Grundlagen der Viktimologie, insbesondere The-

orien der Viktimisierung, Bedürfnisse von Opfern, 
Verarbeitungsprozesse und Bewältigungsstrategi-
en, sekundäre Viktimisierung sowie Umgang mit 
Scham und Schuld,

b) Wissen über spezielle Opfergruppen, insbesondere 
Kinder und Jugendliche, Opfer von Sexualdelikten, 
Gewaltdelikten und vorurteilsmotivierten Straftaten 
sowie Personen mit einer körperlichen, psychischen 
oder geistigen Beeinträchtigung,

c) Grundlagen gendersensibler und interkultureller 
Kommunikation,

3. Psychologie und Psychotraumatologie
a) zielgruppenspezifi sche Belastungsfaktoren bei Zeu-

gen im Strafverfahren,
b) Aussagepsychologie,
c) Trauma und Traumabehandlung, 
d) Stabilisierungstechniken,

4. Theorie und Praxis der psychosozialen Prozessbe-
gleitung
a) Ziele und Grundsätze der psychosozialen Prozess-

begleitung,
b) Leistungen der psychosozialen Prozessbegleitung,
c) Methodenkompetenz, insbesondere adressaten-

gerechte Kommunikation, fachrechter Umgang mit 
Zeugenaussagen, Dokumentation und Aufklärung 
über fehlendes Zeugnisverweigerungsrecht,

d) Kooperation mit anderen Professionen, Netzwerk-
arbeit,

5. Qualitätssicherung und Eigenvorsorge
a) Dokumentationsformen,
b) Integration der psychosozialen Prozessbegleitung 

in das eigene Arbeitsfeld,
c) Methoden zur Selbstrefl exion, insbesondere kolle-

giale Beratung und Supervision,
d) interdisziplinärer Austausch,
e) Refl exion der eigenen Motivation zur Opferhilfe,
f) Methoden der Selbstfürsorge in der professionel-

len Opferarbeit.

§ 3
Zuständigkeit

Über Anerkennungen nach den §§ 1 und 2 entscheidet das 
für Justiz zuständige Ministerium. 

§ 4
Antrag

(1) Anerkennungen nach §§ 1 und 2 sind schriftlich bei der 
für die Anerkennung zuständigen Stelle zu beantragen. 

(2) Mit dem Antrag auf Anerkennung nach § 1 sind Nach-
weise vorzulegen, aus denen sich ergibt, dass die in § 1 
genannten Anerkennungsvoraussetzungen erfüllt sind. Als 
Nachweis der nach § 1 Nr. 4 geforderten Bereitschaft ge-
nügt eine schriftliche Erklärung des Antragstellers. Ist ein 
vom Antragsteller vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
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abgeschlossener Aus- oder Weiterbildungslehrgang nicht 
nach § 2 oder sonst allgemein anerkannt, hat der An-
tragsteller Nachweise vorzulegen, aus denen sich ergibt, 
dass der Lehrgang oder, bei mehreren absolvierten Lehr-
gängen, die Lehrgänge in ihrer Gesamtheit die Anerken-
nungsvoraussetzungen des § 2 erfüllen. Der Antragstel-
ler hat ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a Abs. 1 
Nr. 1 des Bundeszentralregistergesetzes in der Fassung 
vom 21. September 1984 (BGBl. I S. 1229; 1985 I S. 195) 
in der jeweils geltenden Fassung zur Vorlage bei der für 
die Anerkennung des psychosozialen Prozessbegleiters 
zuständigen Stelle zu beantragen.

(3) Mit dem Antrag auf Anerkennung eines Aus- und Wei-
terbildungslehrgangs nach  § 2  sind Nachweise vorzule-
gen, aus denen sich ergibt, dass die in § 2 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 sowie Abs. 2 genannten Anerkennungsvoraussetzun-
gen erfüllt sind. Die für die Anerkennung zuständige Stel-
le kann von dem Antragsteller verlangen, dass Nachwei-
se über das Vorliegen der Qualifi kationen nach § 2 Abs. 1 
Nr. 3 vorgelegt werden.

§ 5
Nebenbestimmungen, Mitteilungspfl ichten

(1) Anerkennungen nach den §§ 1 und 2 können mit Aufl a-
gen und Bedingungen versehen werden. Die Anerkennung 
nach § 1 kann zudem befristet werden. Die in den Sätzen 1 
und 2 genannten Nebenbestimmungen können auch nach-
träglich ausgesprochen, geändert oder ergänzt werden. 

(2) Der psychosoziale Prozessbegleiter ist verpfl ichtet, die 
für die Anerkennung  zuständige Stelle über den nachträgli-
chen Wegfall von Anerkennungsvoraussetzungen nach § 1 
zu unterrichten. Der Veranstalter des Aus- oder Weiterbil-
dungslehrgangs ist verpfl ichtet, die für die Anerkennung 
zuständige Stelle über den nachträglichen Wegfall von 
Anerkennungsvoraussetzungen nach § 2 zu unterrichten. 
Die für die Anerkennung zuständige Stelle kann jederzeit 
verlangen, dass der psychosoziale Prozessbegleiter und 
der Veranstalter eines Aus- oder Weiterbildungslehrgangs 
den Nachweis über das Vorliegen von Anerkennungsvor-
aussetzungen führen.

§ 6
Länderübergreifende Anerkennung

(1) Die Anerkennung einer Person als psychosozialer Pro-
zessbegleiter in einem anderen Land steht der Anerken-
nung nach § 1 gleich.

(2) Die Anerkennung eines Aus- oder Weiterbildungslehr-
gangs zum psychosozialen Prozessbegleiter in einem an-
deren Land steht der Anerkennung nach § 2 gleich.

§ 7 
Verzeichnis

Die für die Anerkennung des psychosozialen Prozessbe-
gleiters zuständige Stelle führt ein Verzeichnis der nach 
§ 1 anerkannten psychosozialen Prozessbegleiter. Das 
Verzeichnis dient der Auswahl eines psychosozialen Pro-
zessbegleiters durch das zuständige Gericht nach § 406g 
Abs. 3 StPO und zur Information des Verletzten. In das Ver-
zeichnis sind Name, Kontaktdaten und Angaben zu even-
tuellen fachlichen Schwerpunkten oder Beschränkungen 
der Tätigkeit des psychosozialen Prozessbegleiters aufzu-
nehmen. Das Verzeichnis kann an Verletzte ausgehändigt 
werden. Die in dem Verzeichnis enthaltenen Daten kön-
nen veröffentlicht werden, soweit der psychosoziale Pro-
zessbegleiter in die Veröffentlichung einwilligt.

§ 8
Verordnungsermächtigung

Das für Justiz zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung eine von § 3 abweichende Zu-
ständigkeit innerhalb seines Geschäftsbereichs zu regeln.

§ 9
Übergangsbestimmung

Wer einen anerkannten Aus- oder Weiterbildungslehrgang 
zum psychosozialen Prozessbegleiter im Sinne des § 3 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 PsychPbG begonnen, aber noch nicht 
beendet hat, kann befristet als psychosozialer Prozessbe-
gleiter anerkannt werden, wenn die übrigen in § 1 genann-
ten Voraussetzungen erfüllt sind. Die Dauer der Befristung 
darf sich nicht über den 31. Juli 2017 hinaus erstrecken.

§ 10
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 11
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

Erfurt, den 14. Dezember 2016
Der Präsident des Landtags

Carius
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Thüringer Verwaltungskostenordnung
für die Inanspruchnahme von Leistungen der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule 

(ThürVwKostOLFKS)
Vom 16. November 2016

Aufgrund des § 54 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 2 Satz 2 des Thü-
ringer Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (ThürBKG) 
in der Fassung vom 5. Februar 2008 (GVBl. S. 22), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. Juni 2014 
(GVBl. S. 159), verordnet das Ministerium für Inneres und 
Kommunales im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
nach Anhörung des Innen- und Kommunalausschusses fe-
derführend und des Haushalts- und Finanzausschusses:

§ 1

Für öffentliche Leistungen der Landesfeuerwehr- und Ka-
tastrophenschutzschule werden Verwaltungskosten nach 
dem als Anlage beigefügten Verwaltungskostenverzeich-
nis erhoben.

§ 2

Die Thüringer Allgemeine Verwaltungskostenordnung vom 
3. Dezember 2001 (GVBl. S. 456) in der jeweils geltenden 
Fassung fi ndet ergänzende Anwendung.

§ 3

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Erfurt, den 16. November 2016

Der Minister für Inneres und Kommunales

H. Poppenhäger

Anlage 
(zu § 1)

Verwaltungskostenverzeichnis

Nr. Gegenstand Bemessungsgrundlage Gebühr/Auslage
in Euro

1 2 3 4
1 

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

2.3

Aus- und Fortbildung von Angehörigen der Feuer-
wehr nach § 49 Abs. 1 Satz 2 ThürBKG

Aus- und Fortbildungsmaßnahme nach Kategorie A 
(Führung)

Aus- und Fortbildungsmaßnahme nach Kategorie B 
(ABC/Heißausbildung)

Aus- und Fortbildungsmaßnahme nach Kategorie C 
(Technik/technische Hilfeleistung)

Unterkunft und Verpfl egung im Zusammenhang mit 
der Aus- und Fortbildung von Angehörigen der Feu-
erwehr nach § 49 Abs. 1 Satz 2 ThürBKG

Unterbringung im Einzelzimmer

Unterbringung im Doppelzimmer

Verpfl egung
Frühstück
Mittagessen
Abendessen

je Person und Ausbildungstag

je Person und Ausbildungstag

je Person und Ausbildungstag

je Person und Nacht

je Person und Nacht

je Person
je Person
je Person

144,00

319,00

296,00

19,00

10,00

3,00
4,00
3,00
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Verordnung
über die Erhebung statistischer Daten nach dem Thüringer Gleichstellungsgesetz 

(Thüringer Gleichstellungsstatistikverordnung -ThürGleichStatVO-)
Vom 25. November 2016

Aufgrund des § 5 Abs. 2 des Thüringer Gleichstellungsge-
setzes vom 6. März 2013 (GVBl. S. 49), geändert durch Ar-
tikel 11 des Gesetzes vom 12. August 2014 (GVBl. S. 472), 
geändert durch das Erste Gesetz zur Änderung des Thürin-
ger Gleichstellungsgesetzes vom 7. Oktober 2016 (GVBl. 
S. 514) verordnet die Landesregierung nach Anhörung 
des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit:

§ 1
Erhebungsmerkmale

(1) Grundlage für die Analyse von Struktur und Entwicklung 
der Situation der Bediensteten sind die in den Dienststel-
len, die nach § 4 des Thüringer Gleichstellungsgesetzes 
einen Gleichstellungsplan aufzustellen haben, erhobe-
nen Daten zum Personalbestand, zu Gremienbesetzun-
gen, Bewerbungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Be-
förderungen, Höhergruppierungen sowie zu Fortbildungen 
nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Gleichstellungsge-
setzes unter Berücksichtigung der fachlichen Defi nitionen 
für die Erhebungsmerkmale nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
des Thüringer Gleichstellungsgesetzes entsprechend der 
Personalstandsstatistik nach dem Finanz- und Personal-
statistikgesetz. 

(2) Zur Analyse der Situation der Bediensteten erheben 
die in Absatz 1 genannten Dienststellen folgende statis-
tischen Angaben: 
1. die Anzahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

unter Ausweisung des jeweils geltenden Tarifvertrags, 
gegliedert nach Voll-, Teilzeit- und Altersteilzeittätigkeit, 
Entgeltgruppen, Funktionen mit Vorgesetzten- und Lei-
tungsaufgaben sowie gegebenenfalls getrennt nach 
Wertebenen, gemäß den Anlagen 1a, 1c, 2a und 2c,

2. die Anzahl der Beamtinnen und Beamten sowie der 
Richterinnen und Richter, gegliedert nach Voll-, Teil- 
und Altersteilzeittätigkeit, Besoldungsgruppen, Funk-
tionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, so-
wie getrennt nach Laufbahnen, gemäß den Anlagen 
1a, 1b, 2a, 2b und 2d,

3. die Anzahl der ohne Bezüge beurlaubten Beamtinnen 
und Beamten sowie der Richterinnen und Richter so-
wie der ohne Entgelt beurlaubten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, gegliedert nach Besoldungsgrup-
pen, Entgeltgruppen sowie gegebenenfalls getrennt 
nach Laufbahnen und Wertebenen, gemäß den Anla-
gen 1a bis 1c,

4. die Anzahl der beförderten Beamtinnen und Beamten, 
Richterinnen und Richter, gegliedert nach Voll-, Teilzeit- 
und Altersteilzeittätigkeit, ohne Bezüge Beurlaubte, Be-
soldungsgruppen und Laufbahnen, gemäß Anlage 3a,

5. die Anzahl der durch Übertragung einer höherwertigen 
Tätigkeit höhergruppierten Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, gegliedert nach Voll-, Teilzeit- und Alters-
teilzeittätigkeit, ohne Entgelt Beurlaubte, Entgeltgrup-
pen sowie gegebenenfalls nach Wertebenen, gemäß 
Anlage 3b,

6. aus Bewerbungs- und Stellenbesetzungsverfahren, ge-
trennt nach Laufbahnen und Wertebenen, die Anzahl 
der
a) internen und externen Stellenausschreibungen, 
b) auf interne und externe Stellenausschreibungen je-

weils eingegangenen Bewerbungen, 
c) auf interne und externe Stellenausschreibungen je-

weils erfolgten Stellenbesetzungen, 
d) Neueinstellungen zur Nachbesetzung bei Eltern-

zeit sowie der Umfang der Vertretung, 
gemäß den Anlagen 4a bis 4c,

7. die Anzahl der Bediensteten, die an Fortbildungen so-
wie Führungskräftefortbildungen teilgenommen haben, 
gegliedert nach Voll-, Teilzeit- und Altersteilzeittätigkeit, 
Beurlaubung, Besoldungsgruppen, Entgeltgruppen so-
wie nach Laufbahnen und Wertebenen, gemäß den An-
lagen 5a und 5b,

8. aus Gremienbesetzungen die Anzahl der nach § 13 
des Thüringer Gleichstellungsgesetzes bestellten oder 
vorgeschlagenen Mitglieder, getrennt nach Gremien-
bezeichnung, gemäß Anlage 6.

Die Angaben sind mit Ausnahme der nach Satz 1 Nr. 6 
Buchst. a zusätzlich nach Geschlecht zu trennen. Zu den 
Funktionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben nach 
Satz 1 Nr. 1 und 2 zählen Vorsitzende Richterinnen und 
Vorsitzende Richter sowie aufsichtführende Richterin-
nen und Richter, Dienststellen- oder Behördenleitungen, 
Dienstposten der Referats- und Abteilungsleitungen und 
vergleichbare Dienstposten in unteren, oberen und obers-
ten Landesbehörden sowie der Schulleitungen, vergleich-
bare Dienststellen- oder Behördenleitungen in den Verwal-
tungen der kommunalen Gebietskörperschaften und der 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Fallen bei 
Gremienbesetzungen nach Satz 1 Nr. 8 die vorschlags-
berechtigte und die bestellende Dienststelle auseinan-
der, sind zur Vermeidung von Doppelerfassungen die An-
gaben zu Gremien nur von der vorschlagsberechtigten 
Dienststelle zu erfassen. Zu Gremien zählen Kommissi-
onen, Beiräte, Verwaltungs-, Stiftungs- und Aufsichtsrä-
te, Vorstände, Kuratorien, Schiedsstellen und gleichartige 
Einrichtungen, die auf Dauer oder länger als zwölf Mona-
te eingerichtet sind. Bedienstete, die zum Stichtag nach 
§ 2 abgeordnet sind, werden bei der abordnenden Dienst-
stelle statistisch erfasst.  

(3) Zur Aufbereitung der statistischen Angaben werden fol-
gende Hilfsmerkmale erhoben:
1. Bezeichnung, Anschrift, Dienststellennummer der 

Dienststelle und
2. Angabe von Herr/Frau und Nachnamen sowie Anschrift 

und Telefonnummer der für Rückfragen zur Verfügung 
stehenden Bediensteten.

§ 2 
Stichtag, Erhebungszeitraum

Die statistischen Angaben nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 4 
werden im Abstand von drei Jahren zum Stichtag 30. Juni 
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des jeweiligen Jahres, beginnend im Jahre 2017, erhoben. 
Die statistischen Angaben nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 bis 8 
werden für den Zeitraum vom 1. Juli des vorvorvergange-
nen Jahres bis zum 30. Juni des Berichtsjahres erhoben. 

§ 3
Mitteilungspfl ichten

(1) Jede Dienststelle, die nach § 4 des Thüringer Gleich-
stellungsgesetzes einen Gleichstellungsplan aufzustellen 
hat, gibt ihre Meldung der nach § 1 Abs. 2 zu erfassenden 
statistischen Angaben sowie der Hilfsmerkmale nach § 1 
Abs. 3 bis zum 30. September des Berichtsjahres online 
über das Internetportal des Landesamtes für Statistik ab. 

(2) Handelt es sich bei der Dienststelle um eine nachge-
ordnete Landesbehörde, deren Personalzuständigkeit ganz 
oder teilweise von einer übergeordneten Landesbehörde 
ausgeübt wird, sind die Erhebungsdaten insoweit von der 
übergeordneten Landesbehörde um die notwendigen sta-
tistischen Angaben zu ergänzen und im Online-Verfahren 
bis zum 31. Oktober des Berichtsjahres dem Landesamt 
für Statistik zu übermitteln.

§ 4 
Form der Meldung

(1) Für die Online-Meldung und Datenübermittlung nach § 3 
Abs. 1 werden den in § 3 Abs. 3 des Thüringer Gleichstel-
lungsgesetzes bezeichneten Dienststellen zur Gewährleis-
tung der Datensicherheit eine Kennung und ein Passwort 
bereitgestellt. Die Anmeldung der zur Datenerhebung ver-
pfl ichteten Dienststellen erfolgt über eine vom Landesamt 
für Statistik bereitgestellte Internetseite. Nach erfolgter An-
meldung werden die Daten eingegeben und gespeichert. 
Die gemeldeten Daten können ausgedruckt und gespei-
chert werden. Korrekturen zu den Angaben sind bis spä-
testens 15. Oktober des Berichtsjahres möglich. Nachfol-
gend sind die Daten für die Dienststellen gesperrt. 

(2) Für die Online-Meldung und Datenübermittlung nach 
§ 3 Abs. 2 erhalten die übergeordneten Landesbehörden 
zum Zwecke der Gewährleistung der Datensicherheit eine 
weitere eigene Kennung und ein weiteres Passwort. Kor-
rekturen zu den Angaben sind bis spätestens 15. Novem-
ber des Berichtsjahres möglich. Die Daten sind nachfol-
gend für die Dienststellen gesperrt. 

(3) Dienststellen, die ihrer Mitteilungspfl icht nach § 3 nicht 
nachgekommen sind, werden nach Ablauf der in den Ab-
sätzen 1 und 2 genannten Fristen von dem für die Gleich-

stellung von Frau und Mann zuständigen Ministerium 
elektronisch gemahnt; § 26 Abs. 3 des Thüringer Gleich-
stellungsgesetzes bleibt unberührt.

§ 5 
Gesamtstatistik

Das Landesamt für Statistik programmiert und pfl egt die 
Zusammenführung der statistischen Angaben der Dienst-
stellen, unterteilt nach den Verwaltungen des Landes, 
der kommunalen Gebietskörperschaften und der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts, der jeweiligen Berichtsjahre. Es program-
miert die Auswertungstabellen und -grafi ken, welche im 
Rahmen der Anlauftätigkeiten wie Programmierung und 
Test der Online-Erhebung nach den Vorgaben des für die 
Gleichstellung von Frau und Mann zuständigen Ministe-
riums erarbeitet werden und stellt diese zur Abarbeitung 
für den von der Landesregierung nach § 14 des Thürin-
ger Gleichstellungsgesetzes zu erstellenden Erfahrungs-
bericht zur Verfügung.

§ 6 
Übergangsbestimmung

Für den Erfahrungsbericht der Landesregierung nach § 14 
des Thüringer Gleichstellungsgesetzes sind mit der Be-
reitstellung des Erhebungs- und Auswertungsprogramms 
zum Zwecke der Zusammenführung der statistischen An-
gaben nach § 5 die zum Stichtag 30. Juni 2014 noch ma-
nuell erfassten statistischen Angaben und Hilfsmerkmale 
online auf das Internetportal des Landesamtes für Statistik 
nachzumelden. Für die Form der Meldung gilt § 4 Abs. 1 
Satz 1 bis 4, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3. Den Zeitpunkt für die 
nachträgliche online-Meldung gibt das für die Gleichstel-
lung von Frau und Mann zuständige Ministerium bekannt.

§ 7 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Erfurt, den 25. November 2016

Die Landesregierung

Der Ministerpräsident  Die Ministerin für Arbeit, Sozi-
ales, Gesundheit, Frauen und 
Familie

Bodo Ramelow Heike Werner
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Zweite Verordnung 
zur Änderung der Thüringer Verwaltungskostenordnung 

für das amtliche Vermessungswesen
Vom 28. November 2016

"1 Ausgaben aus den Vermessungspunktdatenban-
ken - Öffentliche Leistungen aufgrund der §§ 18 
bis 20 ThürVermGeoG

1.1 Präsentationsausgaben aus den Vermessungs-
punktdatenbanken

1.1.1 Punktliste (Koordinatenverzeichnis) je angefangene 50 Vermessungs-
punkte 20,00

1.1.2 Einzelnachweis mit Punktbeschreibung je Festpunkt 10,00
1.1.3 Festpunktübersichten
1.1.3.1 bis DIN A3 je Blatt 10,00
1.1.3.2 größer als DIN A3 je Blatt 20,00

1.2 Datensätze aus den Vermessungspunktdatenban-
ken, sofern diese nicht online abgerufen werden Gebühr nach Nr. 13 mindestens 15,00

1.3 Daten des Satellitenpositionierungsdienstes der 
deutschen Landesvermessung (SAPOS®), sofern 
diese nicht online abgerufen werden Gebühr nach Nr. 13 mindestens 15,00

2 Ausgaben aus den Datenbanken des Liegen-
schaftskatasters - Öffentliche Leistungen aufgrund 
der §§ 18 bis 20 ThürVermGeoG

2.1 Präsentationsausgaben aus den Datenbanken des 
Liegenschaftskatasters 

2.1.1 Liegenschaftskarte
2.1.1.1 DIN A4 je Blatt 15,00
2.1.1.2 DIN A3 je Blatt 20,00
2.1.1.3 größer als DIN A3 bis einschließlich DIN A0 je Blatt 40,00
2.1.2 Flurstücksnachweis je Flurstück 10,00

mindestens 15,00
2.1.3 Flurstücks- und Eigentümernachweis je Flurstück 10,00

mindestens 15,00

Aufgrund des § 34 Nr. 1 des Thüringer Vermessungs- und 
Geoinformationsgesetzes (ThürVermGeoG) vom 16. De-
zember 2008 (GVBl. S. 574), geändert durch Artikel 1 
und 3 des Gesetzes vom 30. Juli 2012 (GVBl. S. 355), und
des § 23 Nr. 3 des Thüringer Gesetzes über die Öffent-
lich bestellten Vermessungsingenieure (ThürGÖbVI) vom 
22. März 2005 (GVBl. S. 115), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 30. Juli 2012 (GVBl. S. 355), ver-
ordnet das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft:

Artikel 1

Die Thüringer Verwaltungskostenordnung für das amtliche 
Vermessungswesen vom 29. Januar 2010 (GVBl. S. 1), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 5. November 2012 
(GVBl. S. 426), wird wie folgt geändert:

1. § 3 erhält folgende Fassung:

"§ 3

Kosten werden von den Kataster- und Vermessungsbe-
hörden nicht erhoben für
1. Geobasisdaten, die in Kommunikationsnetzwerken 

über Darstellungs- und Downloaddienste bereitgestellt 
werden und

2. die Weiterverwendung von Geobasisinformationen 
(jede Verwendung, Nachnutzung und Verbreitung für 
kommerzielle und nichtkommerzielle Zwecke durch 
Dritte)."

2. Die Anlage (Verwaltungskostenverzeichnis) wird wie 
folgt geändert:

a) In der Übersicht zum nachfolgenden Verwaltungs-
kostenverzeichnis werden die Angaben zu den 
Nummern 5 bis 7 sowie die Angaben zu den Staf-
feln A und F gestrichen.

b) Die Nummern 1 bis 4 erhalten folgende Fassung:
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2.1.4 Grundstücksnachweis je Grundstück 10,00
mindestens 15,00

2.1.5 Bestandsnachweis je Bestand 20,00
2.1.6 Auszug zur Bauvorlage je Auszug 20,00
2.1.7 Mehrausfertigungen zu Nr. 2.1.1 bis 2.1.6 je Mehrausfertigung 20 v. H. der 

Gebühr nach Nr. 2.1.1 bis 2.1.6

2.2 Datensätze aus den Datenbanken des Liegen-
schaftskatasters, sofern diese nicht online abgeru-
fen werden Gebühr nach Nr.13 mindestens 15,00

2.3 Ausgaben aus dem Zahlenwerk des Liegenschafts-
katasters

2.3.1 Vermessungsrisse und sonstige Zahlendokumen-
tationen

2.3.1.1 DIN A4 je Blatt 25,00
2.3.1.2 DIN A3 je Blatt 50,00
2.3.1.3 größer als DIN A3 bis einschließlich DIN A0 je Blatt 75,00
2.3.2 einzelne Maßzahlen je Maßzahl 2,00

mindestens 15,00

3 Ausgaben aus dem Amtlichen Topographisch-
Kartographischen Informationssystem (ATKIS®) - 
Öffentliche Leistungen aufgrund der §§ 18 bis 20 
ThürVermGeoG

3.1 ATKIS® - Präsentationsausgaben
3.1.1 Topographische Karten (TK 10/25/ 50/100) je Kartenblatt 5,00
3.1.2 Topographische Karten - Ausgabe mit Wanderwe-

gen (W) je Kartenblatt 4,77 bis 6,07

3.2 Topographische Sonderkarten 
3.2.1 TKK 100 (Kreiskarten) je Kartenblatt 5,00
3.2.2 sonstige Topographische Sonderkarten je Kartenblatt 3,00 bis 6,00

3.3 Übersichtskarten
3.3.1 ÜK Th 250 N (Übersichtskarte Thüringen) je Kartenblatt 6,00
3.3.2 ÜK Th 250 V (Übersichtskarte Thüringen mit Ver-

waltungsgrenzen) je Kartenblatt 4,50
3.3.3 G Th 250 (Gemeindegrenzenkarte Thüringen) je Kartenblatt 3,00
3.3.4 sonstige Übersichtskarten je Kartenblatt 3,00 bis 6,00

3.4 Historische Karten (HK)
3.4.1 HK 25 MTB (Messtischblatt) je Kartenblatt 4,21
3.4.2 HK 25 UrMTB (Urmesstischblatt)
3.4.2.1 Einzelblatt, einfarbig je Kartenblatt 3,27
3.4.2.2 Einzelblatt, mehrfarbig je Kartenblatt 4,21
3.4.3 HK 100 KDR (Karte des Deutschen Reiches, Ein-

zelblätter 40 cm x 50 cm) je Kartenblatt 2,43
3.4.4 HK 100 KDR - GBL (Großblätter) je Kartenblatt 7,20
3.4.5 HK 200 RSK (Reymannsche Spezialkarte)
3.4.5.1 Kartenserie Thüringen, 16 Blatt je Kartenserie 31,03
3.4.5.2 Einzelblatt, einfarbig je Kartenblatt 2,43
3.4.5.3 Einzelblatt, mehrfarbig je Kartenblatt 3,36
3.4.6 Historische Kartenreproduktionen je Kartenblatt 2,43 bis 7,20

3.5 Mehrfachabgaben von Produkten nach Nr. 3.1 bis 
3.4

3.5.1 Mehrfachabgaben an Endverbraucher
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3.5.1.1 11 bis 200 Exemplare 80 v. H. der Gebühr nach Nr. 3.1 
bis 3.4

3.5.1.2 ab 201 Exemplaren 70 v. H. der Gebühr nach Nr. 3.1 
bis 3.4

3.5.2 Mehrfachabgaben an den Groß- und Einzelhandel 60 v. H. der Gebühr nach Nr. 3.1 
bis 3.4

3.6 Datensätze aus den Datenbanken der amtlichen 
Geotopographie, sofern diese nicht online abgeru-
fen werden Gebühr nach Nr. 13 mindestens 15,00

4 Aktualisierungen von Ausgaben aus den Daten-
banken - Öffentliche Leistungen aufgrund der 
§§ 18 bis 20 ThürVermGeoG

4.1 jede Aktualisierung, sofern diese nicht online ab-
gerufen wird Gebühr nach Nr. 13 mindestens 15,00"

c) Die Nummern 5 bis 7 werden aufgehoben.

d) Die Nummern 8 bis 14 erhalten folgende Fassung:

"8 Ausgaben aus dem Landesluftbildarchiv - Öf-
fentliche Leistungen aufgrund der §§ 18 bis 20 
ThürVermGeoG

8.1 Analoge Ausgaben von Luftbildern und Orthophotos je Ausgabe und je angefangenen 
dm2 Plotfl äche 1,80

mindestens 15,00

8.2 Ausgaben von digitalen Luftbildern, sofern diese 
nicht online abgerufen werden Gebühr nach Nr. 13 mindestens 15,00

9 Bereitstellung von Vermessungsunterlagen
(Mit den Gebühren sind alle üblichen Leistungen ab-
gegolten, insbesondere:
-  der Zeitaufwand für die Zusammenstellung und 

Vervielfältigung der Unterlagen,
-  die zur Durchführung des jeweiligen Antrags er-

forderlichen Ausgaben aus den Datenbanken des 
Liegenschaftskatasters in analoger oder/und di-
gitaler Form,

-  ein Eigentümerverzeichnis mit den Flurstücks-be-
zeichnungen der betroffenen Flurstücke.)

9.1 für Liegenschaftsvermessungen nach § 9 Abs. 6 
ThürVermGeoG

9.1.1 Zerlegungen, Grenzwiederherstellungsverfahren, 
Sonderungen und sonstige Liegenschaftsvermes-
sungen je Antrag 132,00

9.1.2 Vermessungen lang gestreckter Anlagen je angefangene 500 m Achslänge 250,00
9.1.3 Gebäudeeinmessungen je Antrag 60,00

9.2 für die Beglaubigung der liegenschaftskataster-
rechtlichen Angaben bei der Anfertigung von La-
geplänen zum Bauantrag nach § 7 Abs. 2 der Thü-
ringer Bauvorlagenverordnung (ThürBauVorlVO) 
vom 23. März 2010 (GVBl. S. 129) in der jeweils 
geltenden Fassung in Verbindung mit § 2 Abs. 3 
ThürGÖbVI

9.2.1 für die amtliche Bescheinigung nach Nr. 10.3.1 über 
telefonische Auskunft verwaltungskostenfrei
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9.2.2 für die Anfertigung von amtlichen Lageplänen nach 
Nr. 10.3.2 je Antrag 60,00

9.3 für verfahrenstechnische Leistungen in Bodenord-
nungsverfahren nach dem Ersten Kapitel Vierter Teil 
des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung vom 
23. September 2004 (BGBl. S. 2414) in der jeweils 
geltenden Fassung Gebühr nach Nr. 13

9.4 für gutachterliche Tätigkeiten als Sachverständiger 
vor Gericht nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 ThürGÖbVI je Gutachten 132,00

9.5 für Grenzanzeigen nach § 2 Abs. 3 ThürGÖbVI je Antrag 132,00

9.6 Messungsvorbereitung für öffentliche Leistungen 
nach Nr. 9.1, 9.2.2, 9.4 und 9.5

9.6.1 vollständige Vorbereitung durch die obere Kataster- 
und Vermessungsbehörde 

100 v. H. der Gebühren nach 
Nr. 9.1, 9.2.2, 9.4 und 9.5

9.6.2 anteilige Leistungen durch die obere Kataster- und 
Vermessungsbehörde und die Öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieure

9.6.2.1 Vorbereitung und Bereitstellung in digitaler Form 50 v. H. der Gebühren nach Nr. 
9.1, 9.2.2, 9.4 und 9.5 für die obe-
re Kataster- und Vermessungs-
behörde

9.6.2.2 Abruf, Sichtung und Ausdruck der Unterlagen 50 v. H. der Gebühren nach Nr. 
9.1, 9.2.2, 9.4 und 9.5 für die Öf-
fentlich bestellten Vermessungs-
ingenieure

9.6.3 vollständige Vorbereitung durch die Öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieure

100 v. H. der Gebühren nach Nr. 
9.1, 9.2.2, 9.4 und 9.5

10 Vermessungsleistungen
10.1 Liegenschaftsvermessungen (ohne Abmarkungen) 

nach § 9 Abs. 6 ThürVermGeoG 
(Mit den Gebühren sind alle üblichen Leistungen ab-
gegolten, insbesondere:
-  die häusliche Vorbereitung zur Durchführung der 

Vermessung,
-  die örtliche Messungsdurchführung,
-  die häusliche Auswertung der Vermessung,
-  der Arbeitskräfte-, Instrumenten-, Messfahrzeug- 

und Funktechnikeinsatz,
-  die Rüst- und Reisezeiten sowie unvermeidliche 

Wartezeiten bei Vermessungsleistungen, die nicht 
nach den Gebühren nach dem Zeitaufwand der 
Nr. 13 abgerechnet werden.)

10.1.1 Zerlegungen Gebühr nach Staffel B
10.1.2 Grenzwiederherstellungsverfahren Gebühr nach Staffel C
10.1.3 Vermessungen lang gestreckter Anlagen 
10.1.3.1 außerhalb geschlossener Ortslagen Gebühr nach Staffel D
10.1.3.2 innerhalb geschlossener Ortslagen 120 v. H. der Gebühr nach Nr. 

10.1.3.1
10.1.4 Gebäudeeinmessungen Gebühr nach Staffel E
10.1.5 Sonderungen
10.1.5.1 außerhalb geschlossener Ortslagen 30 v. H.der Gebühr nach Nr. 

10.1.1
10.1.5.2 innerhalb geschlossener Ortslagen 45 v. H. der Gebühr nach Nr. 

10.1.1
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10.1.6 sonstige Liegenschaftsvermessungen Gebühr nach Nr. 13
10.1.7 Liegenschaftsvermessungen im Zusammenhang mit 

Bodenordnungsverfahren nach dem Baugesetzbuch
10.1.7.1 Umlegungen nach den §§ 45 bis 79 Baugesetzbuch
10.1.7.1.1 Vermessung der Verfahrensgrenze Gebühr nach Nr. 10.1.2
10.1.7.1.2 Übertragung der Grenzen in die Örtlichkeit Gebühr nach Nr. 10.1.6
10.1.7.2 Vermessungen im Rahmen von vereinfachten Um-

legungen nach den §§ 80 bis 84 Baugesetzbuch Gebühr nach Nr. 10.1.1

10.2 Abmarkungen auf Antrag nach § 14 ThürVermGeoG 
10.2.1 im unmittelbaren Zusammenhang mit einer Lie-

genschaftsvermessung nach Nr. 10.1.1 bis 10.1.3, 
10.1.7  und 10.4 je abgemarkten Grenzpunkt 25,00

10.2.2 öffentliche Leistungen im Nachgang zu einer abge-
schlossenen Liegenschaftsvermessung nach Nr. 
10.1.1 bis 10.1.3,10.1.7 und 10.4 (Nachholung von 
zurückgestellten Abmarkungen) Gebühr nach Nr. 13

10.3 Beglaubigung der liegenschaftskatasterrechtlichen 
Angaben bei der Anfertigung von Lageplänen zum 
Bauantrag nach § 7 Abs. 2 ThürBauVorlVO in Ver-
bindung mit § 2 Abs. 3 ThürGÖbVI

10.3.1 amtliche Bescheinigung "Liegenschaftskarte für Pla-
nungszwecke geeignet" je Antrag 50,00

10.3.2 amtliche Lagepläne zum Bauantrag (liegenschafts-
katasterrechtlicher Teil)

10.3.2.1 ohne örtlicher Vermessung und mit Berechnung der 
Grenzen nach Katasternachweis

30 v. H. der Gebühr nach Nr. 
10.1.2

10.3.2.2 mit örtlicher Vermessung 60 v. H. der Gebühr nach Nr. 
10.1.2

10.3.3 zusätzlicher besonderer Aufwand für digitale Aus-
gaben bei Nr. 10.3.1 und 10.3.2 Gebühr nach Nr. 13 mindestens 25,00

10.4 Liegenschaftsneuvermessungen nach § 16 Thür-
VermGeoG je Hektar

1 000,00
bis 11 000,00

10.5 Grenzanzeigen nach § 2 Abs. 3 ThürGÖbVI 60 v. H. der Gebühr nach Nr. 
10.1.2

11 Übernahme von Liegenschaftsvermessungen 
und Bodenordnungsverfahren nach dem Bau-
gesetzbuch - Öffentliche Leistungen aufgrund 
des § 11 ThürVermGeoG
(Mit den Gebühren sind alle üblichen Leistungen ab-
gegolten, insbesondere:
-  die Prüfung der Übernahmefähigkeit der einge-

reichten Vermessungsschriften,
-  die Fortführung des Liegenschaftskatasters,
-  das Erstellen und Versenden der Erstausfertigungen 

der erforderlichen Benachrichtigungen an die Betei-
ligten, z. B. Fortführungsnachweis bei Zerlegungen.)

11.1 Liegenschaftsvermessungen nach § 9 Abs. 6 Thür-
VermGeoG

11.1.1 Zerlegungen 25 v. H. der Gebühr nach Nr. 
10.1.1

11.1.2 Grenzwiederherstellungsverfahren 15 v. H. der Gebühr nach Nr. 
10.1.2

11.1.3 Vermessungen lang gestreckter Anlagen 15 v. H. der Gebühr nach Nr. 
10.1.3
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11.1.4 Gebäudeeinmessungen 10 v. H. der Gebühr nach Nr. 
10.1.4

11.1.5 Sonderungen 25 v. H. der Gebühr nach Nr. 
10.1.5

11.1.6 sonstige Liegenschaftsvermessungen 15 v. H. der Gebühr nach Nr. 
10.1.6

11.1.7 Abmarkungen im Nachgang zu einer abgeschlos-
senen Liegenschaftsvermessung

15 v. H. der Gebühr nach Nr. 
10.2.2

11.2 Bodenordnungsverfahren nach dem Baugesetzbuch verwaltungskostenfrei

12 Sonstige öffentliche Leistungen
12.1 Beglaubigungen, Bescheinigungen und Auskünfte 

nach § 18 ThürVermGeoG
12.1.1 Beglaubigungen von Auszügen aus dem Liegen-

schaftskataster oder von sonstigen Unterlagen je Beglaubigung 7,50
12.1.2 Bescheinigungen
12.1.2.1 ohne besonderen Aufwand je Bescheinigung 25,00
12.1.2.2 zusätzlicher besonderer Aufwand Gebühr nach Nr. 13
12.1.3 Erteilung von Auskünften für die eine ¼-Stunde über-

steigende Zeitdauer Gebühr nach Nr. 13
12.1.4 Bereitstellung von Unterlagen für die Selbstentnah-

me für die eine ¼-Stunde übersteigende Zeitdauer
je ¼-Stunde 10 v. H. der Gebühr 
nach Nr. 13

12.2 Entscheidung über die Erteilung eines Unschäd-
lichkeitszeugnisses nach den §§ 28 bis 31 Thür-
VermGeoG

je beteiligtem Rechtsinhaber 40,00
mindestens 200,00

12.3 Prüfung von Entfernungsmessgeräten (z. B. Benut-
zung der Kalibrierstrecke, Auswertung der Kalibrie-
rung, Instrumentenstatistik und Frequenzmessung) Gebühr nach Nr. 13

12.4 Grenzfeststellungsverträge nach § 13 Abs. 3 Thür-
VermGeoG im Zusammenhang mit Liegenschafts-
vermessungen nach Nr. 10.1 je Grenzfeststellungsvertrag 200,00

12.5 Berichtigung von Datenbanken nach § 9 Abs. 1 
und 2 der Thüringer Kommunalordnung verwaltungskostenfrei

13 Gebühren nach dem Zeitaufwand - Sonstige 
Tätigkeiten und Leistungen nach dem Thürin-
ger Vermessungs- und Geoinformationsgesetz, 
wenn für die Art der öffentlichen Leistung kein 
besonderer Gebührenansatz in diesem Verwal-
tungskostenverzeichnis festgelegt ist

13.1 Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Beam-
te des höheren technischen Dienstes im Fachgebiet 
Geodäsie und Geoinformation oder vergleichbare An-
gestellte bzw. Tarifbeschäftigte je ¼-Stunde 21,60

13.2 Messtruppführer, technische Fachkräfte, Beamte 
des gehobenen technischen Dienstes im Fachge-
biet Geodäsie und Geoinformation  oder vergleich-
bare Angestellte bzw. Tarifbeschäftigte je ¼-Stunde 16,80

13.3 sonstige technische Kräfte, Bürokräfte, Beamte des 
mittleren technischen Dienstes im Fachgebiet Geo-
däsie und Geoinformation oder vergleichbare Ange-
stellte bzw. Tarifbeschäftigte je ¼-Stunde 13,20

13.4 Messgehilfen oder entsprechend eingesetzte Kräfte je ¼-Stunde 10,80
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14 Auslagen
Zusätzlich zu den Gebühren nach Nr. 1 bis 13 sind 
folgende Auslagen zu erheben:

14.1 Entgelte für Post- und Telekommunikationsleistun-
gen, soweit sie das bei der jeweiligen öffentlichen 
Leistung übliche Maß übersteigen in voller Höhe

14.2 Aufwendungen für besonderes Verpackungsmate-
rial (beispielsweise Kartenrollen) in voller Höhe

14.3 Aufwendungen für die Verwendung von transpa-
rentem Material in voller Höhe

14.4 Aufwendungen für Abmarkungs- und Vermarkungs-
material in voller Höhe

14.5 Aufwendungen für Datenträger (ausgenommen ge-
ringwertige Speichermedien wie DVD) in voller Höhe

14.6 Beträge, die anderen Behörden, Stellen oder Per-
sonen für ihre Tätigkeit zustehen, sofern sie vom 
Gebührenschuldner nicht direkt erhoben werden 
können in voller Höhe

14.7 sonstige Auslagen, sofern sie zur Erledigung der öf-
fentlichen Leistung erforderlich waren in voller Höhe"

3. Die Anlage (Gebührenstaffeln) wird wie folgt geändert:

a) Staffel A wird aufgehoben.

b) Die Staffeln B bis E erhalten folgende Fassung:

"Staffel B
Zerlegungen

Gebühr in Euro = Tabellenwert (nach Vermessungsfl äche und Bodenrichtwert) x Multiplikator (nach Anzahl der anzuset-
zenden Flurstücke) x Reduktionsfaktor im Koordinatenkataster

Vermessungsfl äche
bis einschließlich

Bodenrichtwert in Euro/m2

in m2 bis 5 > 5 - 25 > 25 - 100 > 100 - 250 > 250

50 585 665 755 860 915
100 755 855 955 1 090 1 155
250 945 1 065 1 200 1 330 1 375
500 1 250 1 390 1 580 1 745 1 835

1 000 1 590 1 785 2 025 2 285 2 345
2 500 2 080 2 320 2 590 2 830 2 965
5 000 2 630 2 920 3 290 3 610 3 775

10 000 3 325 3 710 4 175 4 575 4 690
25 000 4 150 4 635 5 185 5 780 5 950
50 000 5 120 5 695 6 445 7 220 7 435

100 000 6 365 7 155 8 090 9 150 9 380
je weitere    50 000 + 595 + 700 + 785 + 915 + 925
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Anzahl der anzusetzenden
Flurstücke 1 und 2 > 2

Multiplikator 1,0 0,8 x Wurzel aus
Flurstücksanzahl

Prozentualer Anteil des Koordinatenkatasters Reduktionsfaktor

< 100 v. H. 1,0
   100 v. H. 0,75

Anmerkungen:

1. Der Bodenrichtwert ist der aktuelle Wert aus der Bodenrichtwertkarte zum Zeitpunkt der Beendigung der öffentlichen 
Leistung. Bei unterschiedlichen Bodenrichtwerten innerhalb eines zusammenhängenden Vermessungsgebietes ist die 
Gebühr mit einem mittleren Bodenrichtwert anteilig zur Vermessungsfl äche zu bestimmen. Liegt kein Bodenrichtwert 
vor, ist ein benachbarter bzw. vergleichbarer Wert zugrunde zu legen.

2. Die Vermessungsfl äche ist die Summe der Flächen aller anzusetzenden Flurstücke.

3. Den anzusetzenden Flurstücken ist in der Regel die Anzahl der neu gebildeten Flurstücke zugrunde zu legen. Als neu 
gebildetes Flurstück gilt jedes beantragte Flurstück (Trennstück) bzw. jedes Flurstück, an dessen Entstehung ein Inte-
resse des Antragstellers dargelegt oder anzunehmen ist. Sogenannte Reststücke sind dann mit einzubeziehen, wenn 
die Wiederherstellung der Grenzpunkte des Reststücks bzw. der Reststücke nach den vermessungstechnischen Vor-
schriften erforderlich ist.

4. Der Multiplikator ist auf eine Stelle nach dem Komma zu berechnen bzw. zu runden. Bei der Bildung von zwei Flurstü-
cken ohne Bestimmung des/der Reststücke(s) ist der Multiplikator bereits ab dem zweiten betroffenen Flurstück anzu-
setzen.

5. Der Reduktionsfaktor bleibt bei Sonderungen nach Nr. 10.1.5 (Zerlegungen ohne örtliche Vermessung) unberücksich-
tigt.

Staffel C
Grenzwiederherstellungsverfahren

Gebühr in Euro = Teilgebühr A (Grundaufwand nach Bodenrichtwertstufen) + gegebenenfalls Teilgebühr B (Anzahl der an-
zusetzenden Grenzpunkte x Tabellenwerte nach Bodenrichtwertstufen) + gegebenenfalls Teilgebühr C (Grenzlänge x Ta-
bellenwerte nach Bodenrichtwertstufen) 

Teilgebühr Bodenrichtwert in Euro/m2

bis 5 > 5 - 25 > 25 - 100 > 100 - 250 > 250
A Grundaufwand 540 620 700 790 840

B 1 je anzusetzendem Grenzpunkt 
im herkömmlichen Kataster

2 bis 15 Grenzpunkte 140 190 245 300 345
ab dem 16. Grenzpunkt 75 95 125 150 170

B 2 je anzusetzendem Grenzpunkt 
im Koordinatenkataster

2 bis 15 Grenzpunkte 110 140 190 230 260
ab dem 16. Grenzpunkt 55 75 95 115 130

C je angefangenen 50 m Grenzlän-
ge (ab 2 Grenzpunkten) 210 255 300 365 400
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Anmerkungen:

1. Als anzusetzende Grenzpunkte zählen die Grenzpunkte, die antragsgemäß zu untersuchen sind. Zur sachgemäßen 
Erledigung des Antrags mit überprüfte, benachbarte Grenzpunkte zählen nicht mit. Der erste Grenzpunkt ist im Grund-
aufwand enthalten.

2. Die Grenzlänge ist die Summe der Längen aller Grenzen zwischen den anzusetzenden Grenzpunkten. Dabei ist es un-
erheblich, ob sich zwischen den anzusetzenden Grenzpunkten noch weitere, nicht beantragte Grenzpunkte befi nden.

3. Bei in direktem zeitlichen und örtlichen Zusammenhang gemeinsam ausgeführten Vermessungsleistungen nach Nr. 10.1.1 
(Zerlegungen) und Nr. 10.1.2 (Grenzwiederherstellungsverfahren) bzw. Nr. 10.5 (Grenzanzeigen) auf einem oder meh-
reren, unmittelbar benachbarten Flurstücken eines Kostenschuldners wird die Teilgebühr A (Grundaufwand) nicht und 
die Teilgebühr B bereits ab dem ersten Grenzpunkt berücksichtigt.

Staffel D
Vermessungen lang gestreckter Anlagen

Gebühr in Euro = Summe der Tabellenwerte (nach Art der lang gestreckten Anlage) für Teilgebühr A (nach der Achslänge) 
+ Teilgebühr B (nach der Grenzlänge) + Teilgebühr C (nach der Anzahl der anzusetzenden Flurstücke)

Teilgebühr Art der lang gestreckten Anlage
I II III IV

Autobahnen
und Bundes-

wasserstraßen

Bundesstraßen,
Bahnanlagen

(Hauptstrecken)
und Gewässer
erster Ordnung

Kreis-, Landes-
und Gemeindestra-

ßen,
Bahnanlagen

(Nebenstrecken)
und sonstige nicht 

überschreitbare Ge-
wässer

Wege, sonstige Stra-
ßen und

sonstige überschreit-
bare

Gewässer

A je angefangene
500 m Achslänge 1 200 815 585 415

B je angefangene
50 m Grenzlänge 485 380 335 315

C je anzusetzendes
Flurstück 270 205 170 155

Anmerkungen:

1. Die Achslänge der in einem Zuge vermessenen lang gestreckten Anlage kann in der Regel aus einer geeigneten Karte 
entnommen werden. Nur in Ausnahmefällen (beispielsweise bei kurvenreichen Straßen) soll die Länge aus der Sum-
me der Teilstrecken ermittelt werden.

2. Die Grenzlänge von lang gestreckten Anlagen wird gebildet durch die Längen der die Anlage abgrenzenden neuen und 
auf Antrag wiederhergestellten Flurstücksgrenzen.
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Staffel E
Gebäudeeinmessungen

Gebühr in Euro = Tabellenwert (nach Rohbauwert der baulichen Anlage)

Rohbauwert der Einmessung der baulichen Anlage(n)
baulichen Anlage(n)

in Euro 
bis einschließlich

für ein Flurstück für mehrere Flurstücke (Sammeleinmessungen)
ab 2 Flurstücken

1 2 3
10 000 210 175
25 000 390 335

100 000 650 560
250 000 1 205 1 025
500 000 1 720 1 460

1 000 000 2 180 1 850
2 500 000 3 210 2 730
5 000 000 4 240 3 605
7 500 000 5 275 4 480

über 7 500 000 1,85 x
Wurzel aus
Rohbauwert

1,57 x
Wurzel aus
Rohbauwert

Anmerkungen:

1. Es soll in der Regel der vom Eigentümer bzw. Antragsteller mitgeteilte Rohbauwert angesetzt werden. In Zweifelsfäl-
len kann der Rohbauwert durch Multiplikation des Brutto-Rauminhalts der baulichen Anlage mit dem abhängig von der 
Gebäudeart anrechenbaren Bauwert in Euro je m3 nach § 27 Abs. 1 der Thüringer Verordnung über die Prüfi ngenieure 
und Prüfsachverständigen vom 4. Dezember 2009 (GVBl. S. 789) in der jeweils geltenden Fassung ermittelt werden. 
Ist danach der anrechenbare Bauwert nicht oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand bestimmbar, so ist als 
Rohbauwert 40 v. H. der Herstellungskosten anzusetzen.

2. Bei baulichen Anlagen mit einem Rohbauwert von über 7,5 Millionen Euro werden die nach den Spalten 2 und 3 be-
rechneten Gebühren auf volle 10 Euro gerundet.

3. Der Ansatz der Gebühren nach Spalte 3 für Sammeleinmessungen erfolgt bei zwei oder mehreren unmittelbar anein-
andergrenzenden Flurstücken, wenn die Einmessungen zeitlich im Zusammenhang durchgeführt werden.“

c) Staffel F wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 

Erfurt, den 28. November 2016

Die Ministerin für Infrastruktur 
und Landwirtschaft

Birgit Keller
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 Thüringer Verordnung
über den Urlaub und die Dienstbefreiung der Beamten und Richter

(Thüringer Urlaubsverordnung -ThürUrlVO-)
Vom 29. November 2016

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt
Allgemeines

§   1 Geltungsbereich
§   2 Urlaubsjahr
§   3 Wartezeit

Zweiter Abschnitt
Erholungsurlaub und Zusatzurlaub

Erster Unterabschnitt
Erholungsurlaub

§   4 Dauer des Erholungsurlaubs
§   5  Urlaubsdauer bei Abweichungen von der Fünf-

Tage-Woche
§   6 Stundenweise Urlaubsberechnung
§   7 Anrechnung früheren Urlaubs
§   8 Urlaubsansparung

Zweiter Unterabschnitt
Zusatzurlaub

§   9 Zusatzurlaub für Schwerbehinderte
§ 10 Begriffsbestimmung
§ 11  Zusatzurlaub für Wechselschicht-, Schicht- und 

Nachtdienst
§ 12 Zusatzurlaub in sonstigen Fällen
§ 13 Umfang des Zusatzurlaubs

Dritter Unterabschnitt
Gemeinsame Bestimmungen

§ 14  Erkrankung während des Erholungs- und Zusatz-
urlaubs

§ 15 Abwicklung des Erholungs- und Zusatzurlaubs
§ 16 Urlaubsabgeltung

Dritter Abschnitt
Elternzeit

§ 17 Anspruch auf Elternzeit
§ 18 Antragstellung, Beginn und Ende der Elternzeit
§ 19 Entlassung aus dem Beamtenverhältnis
§ 20 Sonstige Leistungen des Dienstherrn

Vierter Abschnitt
Sonderurlaub

§ 21  Sonderurlaub zur Ausübung staatsbürgerlicher 
Rechte und zur Erfüllung staatsbürgerlicher 
Pfl ichten

§ 22  Sonderurlaub für gewerkschaftliche Zwecke und 
für die Teilnahme an Tarifverhandlungen

§ 23  Sonderurlaub für die Teilnahme an Tagungen, Bil-
dungsveranstaltungen, Einsätzen und für sportli-
che Zwecke

§ 24 Sonderurlaub für Familienheimfahrten
§ 25 Sonderurlaub aus persönlichen Gründen
§ 26 Urlaub ohne Dienstbezüge

Fünfter Abschnitt
Fernbleiben vom Dienst aus sonstigen Gründen

§ 27 Ärztliche Untersuchung, Erkrankung
§ 28 Fernbleiben vom Dienst aus anderen Gründen

Sechster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen, Übergangs- und 

Schlussbestimmungen

§ 29 Urlaubsgewährung
§ 30 Widerruf des Urlaubs
§ 31 Verwaltungsvorschriften
§ 32 Übergangsbestimmung
§ 33 Gleichstellungsbestimmung
§ 34 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Aufgrund des § 60 Abs. 2 Satz 4, des § 66 Satz 1, des § 67 
Abs. 5 und des § 75 Nr. 2 des Thüringer Beamtengeset-
zes (ThürBG) in der Fassung vom 12. August 2014 (GVBl. 
S. 472), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
2. Juli 2016 (GVBl. S. 229), verordnet die Landesregierung:

Erster Abschnitt
Allgemeines

§ 1
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für die Beamten des Landes, der 
Gemeinden, der Landkreise und der anderen Gemeinde-
verbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts. Sofern nichts Abweichendes 
geregelt ist, gilt diese Verordnung für Richter im Landes-
dienst entsprechend.

§ 2
Urlaubsjahr

Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3
Wartezeit

Der Anspruch auf den vollständigen, nach § 4 zustehen-
den Erholungsurlaub wird erstmalig sechs Monate nach 
der Einstellung erworben (Wartezeit). Die Zeit einer frü-
heren Beschäftigung im öffentlichen Dienst, die weniger 
als 60 Tage vor der Einstellung endete, wird angerechnet. 
Bei Beamten, die zu Beginn des Urlaubsjahres das 18. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben, verkürzt sich die War-
tezeit auf drei Monate.
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Zweiter Abschnitt
Erholungsurlaub und Zusatzurlaub

Erster Unterabschnitt
Erholungsurlaub

§ 4
Dauer des Erholungsurlaubs

(1) Der Erholungsurlaub beträgt für Beamte, deren regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit auf fünf Tage in der Ka-
lenderwoche verteilt ist, für jedes Urlaubsjahr 30 Arbeits-
tage. Abweichend von Satz 1 beträgt der Erholungsurlaub 
für Beamte auf Widerruf 28 Arbeitstage im Urlaubsjahr.

(2) Beginnt oder endet das Beamtenverhältnis im Laufe 
des Urlaubsjahres, beträgt der Urlaub für jeden vollen Ka-
lendermonat der Dienstzugehörigkeit ein Zwölftel des Er-
holungsurlaubs nach Absatz 1.

(3) Der Erholungsurlaub nach Absatz 1 wird für jeden vol-
len Kalendermonat
1. eines Urlaubs ohne Besoldung oder 
2. einer langfristigen Freistellung von der Arbeit nach § 63 

ThürBG
um ein Zwölftel gekürzt. Satz 1 Nr. 1 gilt nicht, wenn wäh-
rend einer Elternzeit eine Teilzeitbeschäftigung nach § 17 
Abs. 4 ausgeübt wird. 

(4) Bei den Lehrkräften an staatlichen Schulen ist der Er-
holungsurlaub einschließlich eines Zusatzurlaubs durch 
die Schulferien abgegolten. Bleiben infolge einer dienstli-
chen Inanspruchnahme in den Schulferien die dienstfreien 
Ferientage hinter der Zahl der nach Absatz 1 zustehenden 
Urlaubstage zurück, so ist insoweit Erholungsurlaub au-
ßerhalb der Schulferien zu gewähren. Satz 2 gilt nach Maß-
gabe des § 14 bei einer Erkrankung während der Schul-
ferien entsprechend.

(5) Bei der Berechnung von Urlaubsansprüchen entste-
hende Bruchteile unter einem halben Urlaubstag werden 
abgerundet, sonst aufgerundet.

§ 5
Abweichungen von der Fünf-Tage-Woche

(1) Arbeitstage im Sinne dieser Verordnung sind alle Ka-
lendertage, an denen Beamte Dienst zu leisten haben. En-
det eine Dienstschicht nicht an dem Kalendertag, an dem 
sie begonnen hat, gilt als Arbeitstag im Sinne des Satzes 1 
nur der Kalendertag, an dem sie begonnen hat. Auf einen 
Werktag fallende gesetzliche Feiertage, für die kein Frei-
zeitausgleich gewährt wird, gelten nicht als Arbeitstage.

(2) Ist die Arbeitszeit im Durchschnitt des Urlaubsjahres auf 
mehr oder weniger als fünf Arbeitstage in der Kalender-
woche verteilt, so erhöht oder vermindert sich die Anzahl 
der Urlaubstage nach § 4 Abs. 1 im Verhältnis der durch-
schnittlichen Wochenarbeitstage zur Fünf-Tage-Woche. 

(3) Ändern sich die Verteilung und der Umfang der regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit während des Urlaubs-
jahres, berechnet sich der Urlaubsanspruch für dieses Ur-

laubsjahr aus der Summe der entsprechend der Verteilung 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit monatlich 
zustehenden Ansprüche. Erfolgen die Änderungen nach 
Satz 1 im Laufe eines Monats, ist für die Berechnung in 
diesem Monat der höhere Umfang der regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit anzusetzen.

(4) Ändert sich während des Urlaubsjahres nur die Vertei-
lung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit, werden 
alle zu diesem Zeitpunkt bestehenden Urlaubsansprüche 
entsprechend Absatz 2 angepasst. 

§ 6
Stundenweise Urlaubsberechnung

(1) Bei Beamten des Polizeivollzugsdienstes, des mittle-
ren allgemeinen Vollzugsdienstes bei den Justizvollzugs-
anstalten und des feuerwehrtechnischen Dienstes kann 
der Erholungsurlaub nach Stunden berechnet werden. 

(2) Ein nach § 4 Abs. 1 Satz 1 als Erholungsurlaub zuste-
hender Arbeitstag entspricht einem Fünftel der individuellen 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit der Beamten. Bei 
einer Änderung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit während des Urlaubsjahres ergibt sich der Urlaubsan-
spruch aus der Summe der für die Zeiträume unterschied-
licher regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeiten gesondert 
nach Satz 1 ermittelten Stunden. Ändert sich der Umfang 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit im Laufe ei-
nes Monats, ist für die Berechnung in diesem Monat der 
höhere Umfang der regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit anzusetzen. Bei der Berechnung verbleibende Reste 
von weniger als einem Fünftel der regelmäßigen wöchent-
lichen Arbeitszeit können so mit einem anderen Zeitgut-
haben zusammengefasst werden, dass Beamte für einen 
ganzen Tag freigestellt werden können. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Berechnung des Zu-
satzurlaubs entsprechend. 

§ 7
Anrechnung früheren Urlaubs

Erholungsurlaub, den Beamte in einem anderen Beschäf-
tigungsverhältnis für das laufende Urlaubsjahr in Anspruch 
genommen haben, ist auf den nach dieser Verordnung zu-
stehenden Erholungsurlaub anzurechnen. Erholungsur-
laub aus vorangegangenen Urlaubsjahren wird nicht an-
gerechnet.

§ 8
Urlaubsansparung

(1) Beamte können auf Antrag den Anteil des Erholungs-
urlaubs nach § 4 Abs. 1 Satz 1, der die Höhe des unions-
rechtlich gewährleisteten Mindesturlaubsanspruchs nach 
Artikel 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 
über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (ABl. 
L 299 vom 18.11.2003, S. 9) in der jeweils geltenden Fas-
sung übersteigt, ansparen. Höchstens können 130 Tage 
angespart werden. Der Antrag nach Satz 1 kann frühes-
tens nach Ablauf des Urlaubsjahres gestellt werden, aus 
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dem der Urlaub angespart werden soll, jedoch rechtzeitig 
vor dem Ablauf der Verfallsfristen des § 15 Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 3. 

(2) Eine zusammenhängende Inanspruchnahme des an-
gesparten Urlaubs von mehr als 30 Arbeitstagen soll min-
destens drei Monate vorher beantragt werden. Bei der 
Urlaubsgewährung sind dienstliche Belange zu berück-
sichtigen. § 6 Abs. 2 Satz 4 gilt entsprechend.

(3) Der angesparte Erholungsurlaub ist nach Stunden zu 
berechnen. Bei der Berechnung ist die individuelle durch-
schnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit der Be-
amten in dem Urlaubsjahr maßgeblich, aus dem Urlaub 
angespart werden soll.

(4) Die Absätze 1 bis 3 fi nden für Lehrkräfte, deren Stamm-
dienststelle eine staatliche Schule ist, keine Anwendung.

Zweiter Unterabschnitt
Zusatzurlaub

§ 9
Zusatzurlaub für schwerbehinderte Beamte

Der Zusatzurlaub für schwerbehinderte Beamte richtet sich 
nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch.

§ 10
Begriffsbestimmung

Im Sinne des § 11 ist:
1. Wechselschichtdienst der Dienst nach einem Dienst-

plan, der einen regelmäßigen Wechsel der täglichen 
Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht und bei dem 
die Beamten in je fünf Wochen durchschnittlich min-
destens 40 Dienststunden in der dienstplanmäßigen 
oder betriebsüblichen Nachtschicht leisten,

2. Schichtdienst der Dienst nach einem Dienstplan, der 
einen regelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit 
in Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht,

3. Nachtdienst der im Rahmen der regelmäßigen Arbeits-
zeit anfallende dienstplanmäßige beziehungsweise ver-
waltungsübliche Dienst zwischen 20 Uhr und 6 Uhr, so-
weit er nicht als Bereitschaftsdienst geleistet wird.

Als Wechselschichten im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 gelten 
wechselnde Dienstschichten, bei denen während der gan-
zen Woche (werktags, sonn- und feiertags) ununterbrochen 
Tag und Nacht gearbeitet wird, gegebenenfalls mit einer 
Unterbrechung der Arbeit von höchstens 48 Stunden. Um 
eine Nachtschicht im Sinne des Satzes 1 Nr. 3 handelt es 
sich dann, wenn der überwiegende Teil der Schicht wäh-
rend des Nachtdienstes geleistet wird. Eine Nachtschicht 
kann auch Zeiten erfassen, die keine Nachtdienststunden 
im Sinne des Satzes 1 Nr. 3 sind.

§ 11
Zusatzurlaub für Wechselschicht-, Schicht- und

Nachtdienst

(1) Der Zusatzurlaub für Wechselschichtdienst beträgt 
bei einer entsprechenden Dienstleistung im Kalenderjahr

bei der Fünf-
Tage-Woche

bei der Sechs-
Tage-Woche

im Urlaubsjahr

an mindestens an mindestens
  87 Arbeitstagen 104 Arbeitstagen 1 Arbeitstag
130 Arbeitstagen 156 Arbeitstagen 2 Arbeitstage 
173 Arbeitstagen 208 Arbeitstagen 3 Arbeitstage 
195 Arbeitstagen 234 Arbeitstagen 4 Arbeitstage.
Bei einer anderweitigen Verteilung der wöchentlichen Ar-
beitszeit ist die Zahl der für die Gewährung des Zusatzur-
laubs maßgebenden Arbeitstage entsprechend zu ermit-
teln. Beginnen an einem Kalendertag zwei Dienstschichten 
und endet die zweite Dienstschicht an einem anderen Ka-
lendertag, gelten abweichend von § 5 Abs. 1 Satz 2 beide 
Kalendertage als Arbeitstage.

(2) Verrichten Beamte, die die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 nicht erfüllen, nach einem Dienstplan Dienst zu 
erheblich unterschiedlichen Zeiten, so erhalten sie 
1. einen Arbeitstag Zusatzurlaub, wenn sie mindestens 

110 Stunden,
2. zwei Arbeitstage Zusatzurlaub, wenn sie mindestens 

220 Stunden,
3. drei Arbeitstage Zusatzurlaub, wenn sie mindestens 

330 Stunden,
4. vier Arbeitstage Zusatzurlaub, wenn sie mindestens 

450 Stunden
Nachtdienst im Kalenderjahr geleistet haben. Die Voraus-
setzungen des Satzes 1 sind nur erfüllt, wenn die Lage 
oder die Dauer der Dienstschichten überwiegend um min-
destens drei Stunden voneinander abweichen. 

(3) Beamte, die die Voraussetzungen für die Gewährung 
eines Zusatzurlaubs nach den Absätzen 1 und 2 nicht er-
füllen, erhalten
1. einen Arbeitstag Zusatzurlaub, wenn sie mindestens 

150 Stunden, 
2. zwei Arbeitstage Zusatzurlaub, wenn sie mindestens 

300 Stunden, 
3. drei Arbeitstage Zusatzurlaub, wenn sie mindestens 

450 Stunden,
4. vier Arbeitstage Zusatzurlaub, wenn sie mindestens 

600 Stunden
Nachtdienst im Kalenderjahr geleistet haben. 

(4) Bei Beamten des Polizeivollzugsdienstes ist der Zusatz-
urlaub abweichend von den Absätzen 1 bis 3 ausschließlich 
auf der Grundlage der tatsächlich geleisteten Nachtdienst-
stunden zu ermitteln. Hinsichtlich des Umfangs des Zusatz-
urlaubs ist Absatz 2 Satz 1 entsprechend anzuwenden.

(5) Für Zeiträume, in denen die Arbeitszeit von Beamten 
ermäßigt wurde, sind die Absätze 1 bis 4 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass die Zahl der nach den Absätzen 1 bis 
3 erforderlichen Arbeitsstunden in der Nachtschicht oder 
der Nachtdienststunden im Verhältnis der jeweils ermäßig-
ten regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit zur regelmä-
ßigen wöchentlichen Arbeitszeit der vollzeitbeschäftigten 
Beamten gekürzt wird. 

(6) Der Bemessung des Zusatzurlaubs für ein Urlaubsjahr 
werden die bei demselben Dienstherrn im jeweils vorange-
gangenen Urlaubsjahr erbrachten Dienstleistungen nach 
den Absätzen 1 bis 5 zugrunde gelegt. Endet das Beam-



 Nr. 11 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 22. Dezember 2016     577

tenverhältnis, können nachweislich erworbene Ansprüche 
auf Zusatzurlaub bereits im laufenden Urlaubsjahr abgewi-
ckelt werden. Der Zusatzurlaub nach den Absätzen 1 bis 
5 darf insgesamt vier Arbeitstage für das Urlaubsjahr nicht 
überschreiten; Absatz 7 bleibt unberührt. § 5 Abs. 2 bis 4 
ist nicht anzuwenden. 

(7) Für Beamte, die in dem für die Bemessung des Zusatz-
urlaubs maßgeblichen Urlaubsjahr das 50. Lebensjahr voll-
endet haben oder vollenden, erhöht sich der Zusatzurlaub 
um einen Arbeitstag. 

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten nicht für Beamte, die nach 
einem Dienstplan eingesetzt sind, der für den Regelfall 
Schichten von 24 Stunden Dauer vorsieht. Ist mindestens 
ein Viertel der Schichten, die Beamte im Sinne des Sat-
zes 1 leisten, kürzer als 24 Stunden, aber länger als elf 
Stunden, so erhalten sie für je fünf Monate Schichtdienst 
im Urlaubsjahr einen Arbeitstag Zusatzurlaub; Absatz 7 ist 
nicht anzuwenden. 

§ 12
Zusatzurlaub in sonstigen Fällen

(1) Einen Zusatzurlaub von vier Arbeitstagen erhalten Be-
amte, die überwiegend 
1. in unmittelbarem Kontakt mit an Tuberkulose Erkrank-

ten stehen,
2. mit infektiösem Material arbeiten,
3. ansteckend Kranke ärztlich oder pfl egerisch betreuen,
4. dem Einfl uss ionisierender Strahlen oder von Neutro-

nen ausgesetzt sind oder 
5. sonstige Tätigkeiten ausüben, die ihrer Art nach von 

der obersten Dienstbehörde als gesundheitsschädlich 
oder gesundheitsgefährdend anerkannt sind. 

Den gleichen Zusatzurlaub erhalten Beamte, die in psy-
chiatrischen oder vergleichbaren Einrichtungen tätig sind 
und überwiegend in unmittelbarem Kontakt mit den Kran-
ken stehen. 

(2) Der Zusatzurlaub wird, auch wenn mehrere der in Ab-
satz 1 genannten Gründe zusammentreffen, nur einmal 
gewährt. Als überwiegend ist eine Beschäftigung anzuse-
hen, die in den letzten sechs Monaten vor dem Urlaubsan-
tritt mehr als die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit aus-
macht. § 5 Abs. 2 bis 4 ist nicht anzuwenden.

§ 13
Umfang des Zusatzurlaubs

Zusatzurlaub nach den §§ 11 und 12 Abs. 1 darf insge-
samt fünf Arbeitstage im Urlaubsjahr nicht überschreiten. 

Dritter Unterabschnitt
Gemeinsame Bestimmungen

§ 14
Erkrankung während des Erholungs- oder Zusatzurlaubs

(1) Werden Beamte während des Erholungs- oder Zusatz-
urlaubs durch Krankheit dienstunfähig und zeigen sie dies 
unverzüglich an, so wird die Zeit der Dienstunfähigkeit nicht 
auf den gewährten Urlaub angerechnet. Die Dienstunfä-

higkeit ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen. Auf 
Anordnung des Dienstvorgesetzten ist ein amtsärztliches 
Zeugnis beizubringen.

(2) Zur Verlängerung des Urlaubs über die bewilligte Zeit 
hinaus bedarf es einer neuen Genehmigung. 

§ 15
Abwicklung des Erholungs- und Zusatzurlaubs

(1) Erholungs- und Zusatzurlaub soll grundsätzlich im Ur-
laubsjahr abgewickelt werden. Erholungs- und Zusatz-
urlaub, der nicht innerhalb von neun Monaten nach dem 
Ende des Urlaubsjahres abgewickelt worden ist, verfällt. 
Dies gilt nicht für die Erholungsurlaubstage, die nach § 8 
angespart wurden. Sofern bei Lehrkräften an staatlichen 
Schulen der Urlaub nicht nach § 4 Abs. 4 Satz 1 abgegol-
ten wurde, gilt für die Abwicklung während des in Satz 2 
bestimmten Übertragungszeitraums § 4 Abs. 4 Satz 2 ent-
sprechend. 

(2) In einem Urlaubsjahr zu viel gewährter Erholungs- und 
Zusatzurlaub ist so bald wie möglich durch Anrechnung auf 
einen neuen Urlaubsanspruch oder den nach § 8 ange-
sparten Urlaub auszugleichen. Erholungsurlaub in Höhe 
des unionsrechtlich gewährleisteten Mindesturlaubsan-
spruchs (Artikel 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88/EG) bleibt 
von der Anrechnung unberührt. 

(3) Haben Beamte den ihnen zustehenden Erholungs- und 
Zusatzurlaub vor Beginn 
1. eines Urlaubs ohne Besoldung, 
2. der mutterschutzrechtlichen Beschäftigungsverbote 

oder 
3. einer langfristigen Freistellung von der Arbeit (Sabbat-

jahr) 
nicht oder nicht vollständig erhalten, ist der Resturlaub 
nach dem Ende dieses Urlaubs ohne Besoldung oder die-
ser Freistellung dem Urlaubsanspruch des laufenden Ur-
laubsjahres hinzuzufügen. Nach Satz 1 übertragener und 
nicht in Anspruch genommener Erholungsurlaub kann nach 
Maßgabe des § 8 angespart werden.

(4) Können Beamte den Erholungs- und Zusatzurlaub we-
gen Dienstunfähigkeit nicht rechtzeitig nehmen, so ver-
fällt der Erholungs- und Zusatzurlaub erst, wenn er nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Wiederherstellung der 
Dienstfähigkeit, spätestens jedoch bis zum Ablauf von 15 
Monaten nach dem Ende des Urlaubsjahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist, abgewickelt worden ist. Absatz 1 
Satz 3 gilt entsprechend.

§ 16
Urlaubsabgeltung

(1) Können Beamte den ihnen nach § 4 zustehenden Erho-
lungsurlaub vor der Beendigung des Beamtenverhältnisses 
oder dem Beginn der Freistellungsphase einer langfristigen 
Teilzeitbeschäftigung nach § 63 Abs. 3 ThürBG nachweis-
lich nicht oder nicht vollständig nach § 15 abwickeln, so ist 
ihnen dafür von Amts wegen ein fi nanzieller Ausgleich zu 
gewähren. Satz 1 gilt nicht für den Anteil des Erholungs-
urlaubs nach § 4 Abs. 1 Satz 1, der die Höhe des unions-
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rechtlich gewährleisteten Mindesturlaubsanspruchs (Ar-
tikel 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88/EG) übersteigt. Eine 
Abgeltung ist ausgeschlossen, wenn sich an das enden-
de Beamtenverhältnis unmittelbar ein neues Beamtenver-
hältnis bei demselben Dienstherrn anschließt. 

(2) Die Anzahl der nach Absatz 1 abzugeltenden Urlaubs-
tage verringert sich um den in dem jeweiligen Urlaubsjahr 
in Anspruch genommenen Erholungs- und Zusatzurlaub 
sowie eine Freistellung nach § 3 der Thüringer Verord-
nung über die Arbeitszeit der Beamten vom 10. Juni 2005 
(GVBl. S. 279) in der jeweils geltenden Fassung oder § 6 
der Thüringer Verordnung über die Arbeitszeit der Polizei-
vollzugsbeamten vom 1. Juli 2009 (GVBl. S. 636) in der je-
weils geltenden Fassung. Haben Beamte aus dem Vorjahr 
übertragene oder nach § 8 angesparte Urlaubsansprüche 
in Anspruch genommen, gilt Satz 1 entsprechend. 

(3) Der Umfang der abzugeltenden Urlaubstage ist von der 
personalaktenführenden Dienststelle festzusetzen und der 
für die Auszahlung der Besoldung zuständigen Stelle mit-
zuteilen. § 4 Abs. 5 fi ndet keine Anwendung.

(4) Die Höhe des Abgeltungsbetrages bemisst sich nach 
dem Durchschnitt der Bruttobesoldung für die letzten drei 
Monate vor Beendigung des Beamtenverhältnisses oder 
dem Beginn der Freistellungsphase einer langfristigen Teil-
zeitbeschäftigung nach § 63 Abs. 3 ThürBG. Die Bruttobe-
soldung sind die Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2 des Thü-
ringer Besoldungsgesetzes (ThürBesG) vom 24. Juni 2008 
(GVBl. S. 134) in der jeweils geltenden Fassung oder An-
wärterbezüge, die während eines Erholungsurlaubs wei-
tergezahlt worden wären.

(5) Der Beamten nach den Absätzen 1 bis 4 zustehende 
Abgeltungsanspruch geht im Fall des Todes auf die Er-
ben über. 

(6) Für die Verjährung gilt § 12 ThürBesG entsprechend. 

Dritter Abschnitt
Elternzeit

§ 17
Anspruch auf Elternzeit

(1) Beamte haben unter den Voraussetzungen des § 15 
Abs. 1 und 1a des Bundeselterngeld- und Elternzeitgeset-
zes (BEEG) in der Fassung vom 27. Januar 2015 (BGBl. I 
S. 33) in der jeweils geltenden Fassung Anspruch auf El-
ternzeit ohne Dienst- oder Anwärterbezüge.

(2) Der Anspruch auf Elternzeit besteht bis zur Vollendung 
des dritten Lebensjahres des Kindes. Ein Anteil von bis zu 
24 Monaten kann zwischen dem dritten Geburtstag und 
dem vollendeten achten Lebensjahr in Anspruch genom-
men werden. Bei mehreren Kindern besteht der Anspruch 
auf Elternzeit für jedes Kind, auch wenn sich die Zeiträu-
me nach den Sätzen 1 und 2 überschneiden. Bei einem 
angenommenen Kind und bei einem Kind in Vollzeit- oder 
in Adoptionspfl ege kann Elternzeit von insgesamt bis zu 
drei Jahren ab der Aufnahme bei der berechtigten Person, 
längstens bis zur Vollendung des achten Lebensjahres des 
Kindes, genommen werden; die Sätze 2 und 3 fi nden ent-
sprechende Anwendung. 

(3) Die Elternzeit kann, auch anteilig, von jedem Elternteil 
allein oder von beiden Elternteilen gemeinsam genommen 
werden. Satz 1 gilt in den Fällen des § 15 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 Buchst. b und c BEEG entsprechend. Nimmt die Mut-
ter die Elternzeit im Anschluss an die Mutterschutzfrist, wird 
die Zeit der Mutterschutzfrist nach § 4 Abs. 1 Satz 1 der 
Thüringer Mutterschutzverordnung (ThürMuSchVO) vom 
30. September 1994 (GVBl. S. 1093) in der jeweils gel-
tenden Fassung für die Elternzeit der Mutter auf den Zeit-
raum nach Absatz 2 Satz 1 und 2 angerechnet. Nimmt die 
Mutter die Elternzeit im Anschluss an einen auf die Mut-
terschutzfrist folgenden Erholungsurlaub, werden die Zeit 
der Mutterschutzfrist nach § 4 Abs. 1 Satz 1 ThürMuSch-
VO und die Zeit des Erholungsurlaubs auf den Zeitraum 
nach Absatz 2 Satz 1 und 2 angerechnet.

(4) Während der Elternzeit ist Beamten auf Antrag eine 
Teilzeitbeschäftigung bei demselben Dienstherrn bis zu 
30 Wochenstunden im Durchschnitt des Monats zu be-
willigen, wenn zwingende dienstliche Gründe nicht ent-
gegenstehen. Für Richter ist während der Elternzeit eine 
Teilzeitbeschäftigung als Richter von mindestens der Hälf-
te bis zu drei Viertel des regelmäßigen Dienstes zulässig. 
Der Antrag ist, wenn die Teilzeitbeschäftigung im Zeitraum
1. bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes aus-

geübt werden soll, sieben Wochen und
2. zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten 

achten Lebensjahr des Kindes ausgeübt werden soll, 
13 Wochen

vor Beginn der Teilzeitbeschäftigung zu stellen. Der An-
trag muss den Beginn und den Umfang der verringerten 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit enthalten. Die ge-
wünschte Verteilung der verringerten regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit soll im Antrag angegeben werden. 
Wird ein Antrag auf eine Teilzeitbeschäftigung, die in ei-
ner Elternzeit zwischen
1. der Geburt und dem vollendeten dritten Lebensjahr des 

Kindes ausgeübt werden soll, nicht spätestens vier Wo-
chen nach Zugang des Antrags oder

2. dem dritten Geburtstag und dem vollendeten achten 
Lebensjahr des Kindes ausgeübt werden soll, nicht 
spätestens acht Wochen nach Zugang des Antrags 

schriftlich abgelehnt, gilt die Zustimmung zur Verringe-
rung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit und de-
ren Verteilung als genehmigt. Im Übrigen darf während der 
Elternzeit mit Genehmigung der nach Absatz 5 zuständi-
gen Stelle eine Teilzeitbeschäftigung in dem nach Satz 1 
genannten Umfang als Arbeitnehmer oder Selbstständi-
ger ausgeübt werden. Die Genehmigung kann nur inner-
halb von vier Wochen aus dringenden dienstlichen Grün-
den versagt werden.

(5) Die Gewährung der Elternzeit erfolgt durch den Dienst-
vorgesetzten.

§ 18
Antragstellung, Beginn und Ende der Elternzeit

(1) Die Elternzeit soll, wenn sie im Zeitraum
1. bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes in 

Anspruch genommen werden soll, spätestens sieben 
Wochen und
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2. zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten 
achten Lebensjahr des Kindes in Anspruch genommen 
werden soll, spätestens 13 Wochen 

vor Beginn der Elternzeit schriftlich beantragt werden. Bei 
dringenden Gründen ist ausnahmsweise eine angemesse-
ne kürzere Frist möglich. Dabei ist anzugeben, für welche 
Zeiträume sie beantragt wird. Jeder Elternteil kann seine 
Elternzeit auf drei Zeitabschnitte verteilen; eine Verteilung 
auf weitere Zeitabschnitte ist nur in besonderen Einzelfällen 
und nur mit Zustimmung des Dienstvorgesetzten möglich.

(2) Können Beamte aus einem von ihnen nicht zu vertreten-
den Grund eine sich unmittelbar an das Beschäftigungsver-
bot des § 4 Abs. 1 ThürMuSchVO anschließende Elternzeit 
nicht rechtzeitig beantragen, so können sie dies innerhalb 
einer Woche nach Wegfall des Grundes nachholen. 

(3) Die Elternzeit kann vorzeitig beendet oder im Rahmen 
des § 17 Abs. 1 bis 3 verlängert werden, wenn die nach 
§ 17 Abs. 5 zuständige Stelle zustimmt. Die vorzeitige Be-
endigung wegen der Geburt eines weiteren Kindes oder 
in Fällen besonderer Härte, insbesondere bei Eintritt einer 
schweren Krankheit, Schwerbehinderung, Tod eines El-
ternteils oder eines Kindes der berechtigten Person oder 
bei erheblich gefährdeter wirtschaftlicher Existenz der El-
tern nach Inanspruchnahme der Elternzeit, kann nur inner-
halb von vier Wochen nach Antragstellung aus dringenden 
dienstlichen Gründen abgelehnt werden. Die Elternzeit 
kann zur Inanspruchnahme der Schutzfristen nach § 2 
Abs. 2 sowie § 4 Abs. 1 ThürMuSchVO auch ohne Zustim-
mung des Dienstherrn vorzeitig beendet werden; in diesen 
Fällen soll die Beendigung der Elternzeit rechtzeitig mit-
geteilt werden. Die Elternzeit ist auf Antrag zu verlängern, 
wenn ein vorgesehener Wechsel in der Anspruchsberech-
tigung aus einem wichtigen Grund nicht erfolgen kann.

(4) Stirbt das Kind während der Elternzeit, endet die El-
ternzeit, soweit sie noch nicht abgelaufen ist, spätestens 
drei Wochen nach dem Tod des Kindes. 

(5) Eine Änderung der Anspruchsberechtigung ist unver-
züglich dem Dienstvorgesetzten mitzuteilen. 

§ 19
Entlassung aus dem Beamtenverhältnis

(1) Während der Elternzeit darf die Entlassung von Beam-
ten auf Probe oder auf Widerruf gegen ihren Willen nicht 
ausgesprochen werden. Satz 1 gilt nicht, wenn Beamte 
auf Widerruf oder Beamte auf Probe eine Teilzeitbeschäf-
tigung nach § 17 Abs. 4 Satz 1 oder 2 ausüben.

(2) Mit Zustimmung der nach § 17 Abs. 5 zuständigen Stel-
le kann abweichend von Absatz 1 Satz 1 die Entlassung 
von Beamten auf Probe oder auf Widerruf ausgesprochen 
werden, wenn ein Sachverhalt vorliegt, bei dem Beamte 
auf Lebenszeit im Wege eines Disziplinarverfahrens aus 
dem Dienst zu entfernen wären. 

(3) Die §§ 22 und 23 Abs. 1 und 2 des Beamtenstatusge-
setzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010) in der jeweils 
geltenden Fassung bleiben unberührt.

§ 20
Sonstige Leistungen des Dienstherrn

(1) Während der Elternzeit haben Beamte Anspruch auf 
Beihilfe in entsprechender Anwendung der Thüringer Bei-
hilfeverordnung vom 25. Mai 2012 (GVBl. S. 182) in der 
jeweils geltenden Fassung, sofern sie nicht bereits auf-
grund einer Teilzeitbeschäftigung unmittelbar Anspruch 
auf Beihilfe nach der Thüringer Beihilfeverordnung ha-
ben. Satz 1 gilt für Beamte, die nach besoldungsrechtli-
chen Vorschriften des Landes Anspruch auf freie Heilfür-
sorge haben, entsprechend.

(2) Beamten werden für die Zeit der Elternzeit die Beiträ-
ge für ihre Kranken- und Pfl egeversicherung bis zu mo-
natlich 30,50 Euro erstattet, wenn ihre Dienst- oder Anwär-
terbezüge ohne die mit Rücksicht auf den Familienstand 
gewährten Zuschläge und ohne Aufwandsentschädigung 
sowie ohne Auslandsbesoldung nach § 49 ThürBesG vor 
Beginn der Elternzeit die Versicherungspfl ichtgrenze in 
der gesetzlichen Krankenversicherung nicht überschritten 
haben oder überschritten hätten. Nehmen die Eltern ge-
meinsam Elternzeit, steht die Beitragserstattung nur dem 
Elternteil zu, bei dem das Kind im Familienzuschlag be-
rücksichtigt wird oder berücksichtigt werden soll. 

(3) Auf Antrag der Beamten werden für die Dauer der El-
ternzeit die Beiträge für die Kranken- und Pfl egeversiche-
rung, soweit sie auf einen auf den Beihilfebemessungs-
satz abgestimmten Prozenttarif entfallen, einschließlich 
etwaiger darin enthaltener Altersrückstellungen über die 
Erstattung nach Absatz 2 hinaus in voller Höhe erstattet, 
wenn die Beamten nachweisen, dass ihre durchschnittli-
chen monatlichen Dienst- oder Anwärterbezüge ohne die 
mit Rücksicht auf den Familienstand gewährten Zuschlä-
ge und ohne Aufwandsentschädigung sowie ohne Aus-
landsbesoldung nach § 49 ThürBesG in den letzten zwölf 
Monaten vor Beginn der Elternzeit einen Betrag, der dem 
Grundgehalt von Beamten der Endstufe der Besoldungs-
gruppe A 6 des Thüringer Besoldungsgesetzes entspricht, 
nicht überschritten hat und sie mit weniger als der Hälf-
te der für sie geltenden regelmäßigen Arbeitszeit oder gar 
nicht beschäftigt sind. Die Erstattung nach Satz 1 umfasst 
auch die Beiträge für die Krankenversicherung der Kin-
der, die im Familienzuschlag der Beamten berücksichtigt 
sind oder berücksichtigt werden sollen, soweit sie auf ei-
nen auf den Beihilfebemessungssatz abgestimmten Pro-
zenttarif entfallen. Haben Beamte vor Beginn der Elternzeit 
kein Einkommen erzielt, so ist bei der Berechnung nach 
Satz 1 das zuletzt erzielte Einkommen zugrunde zu legen. 

Vierter Abschnitt
Sonderurlaub

§ 21
Sonderurlaub zur Ausübung staatsbürgerlicher Rechte 

und zur Erfüllung staatsbürgerlicher Pfl ichten

(1) Für die Dauer der notwendigen Abwesenheit vom Dienst 
ist auf Antrag des Beamten Sonderurlaub unter Fortzah-
lung der Besoldung 
1. für die Teilnahme an öffentlichen Wahlen und Abstim-

mungen oder
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2. zur Wahrnehmung amtlicher, insbesondere gerichtli-
cher oder polizeilicher, Termine, soweit sie nicht durch 
private Angelegenheiten der Beamten veranlasst sind,

zu gewähren.

(2) Zur Ausübung anderer ehrenamtlicher Tätigkeiten im 
öffentlichen Leben kann den Beamten, soweit die Ange-
legenheit nicht außerhalb der regelmäßigen täglichen Ar-
beitszeit, gegebenenfalls nach deren Verlegung, erledigt 
werden kann, der erforderliche Sonderurlaub unter Fort-
zahlung der Besoldung gewährt werden. In jedem Fall 
muss die ordnungsgemäße Erledigung der Dienstgeschäf-
te gewährleistet sein. Wenn Beamte wegen der ehrenamt-
lichen Betätigung regelmäßig mehr als fünf Stunden wö-
chentlich dem Dienst fernbleiben müssen, kann ihnen nur 
Urlaub ohne Dienstbezüge nach § 67 ThürBG in Verbin-
dung mit § 26 gewährt werden. 

(3) Beamten, die bei Wahlen als Wahlvorstandsmitglieder 
oder Wahlhelfer mitwirken, kann Sonderurlaub unter Fort-
zahlung der Besoldung für jeweils einen Arbeitstag gewährt 
werden, soweit dies gesetzlich bestimmt ist.

§ 22
Sonderurlaub für gewerkschaftliche Zwecke und

für die Teilnahme an Tarifverhandlungen

(1) Für die Teilnahme an Sitzungen eines überörtlichen 
Gewerkschafts- oder Berufsverbandsvorstandes, dem Be-
amte angehören, und an Tagungen von Gewerkschaften 
oder Berufsverbänden auf internationaler, Bundes- oder 
Landesebene, an denen Beamte als Mitglied eines Ge-
werkschafts- oder Berufsverbandsvorstandes oder als ge-
wählter Delegierter teilnehmen, soll für die Dauer der not-
wendigen Abwesenheit vom Dienst Sonderurlaub unter 
Fortzahlung der Besoldung gewährt werden, wenn dienst-
liche Gründe nicht entgegenstehen.

(2) Beamte, die als Beauftragte der Gewerkschaften an 
den Sitzungen der Personalvertretung oder an Personal-
versammlungen teilnehmen, soweit das Thüringer Perso-
nalvertretungsgesetz in der Fassung vom 13. Januar 2013 
(GVBl. S. 1) in der jeweils geltenden Fassung eine solche 
Teilnahme ermöglicht, können für die Dauer der notwen-
digen Abwesenheit vom Dienst Sonderurlaub unter Fort-
zahlung der Besoldung erhalten. 

(3) Sonderurlaub nach den Absätzen 1 oder 2 kann für je-
weils bis zu sechs Arbeitstage im Urlaubsjahr gewährt wer-
den. Abweichend von Satz 1 kann die oberste Dienstbe-
hörde oder die von ihr ermächtigte Behörde in besonders 
begründeten Fällen Sonderurlaub nach den Absätzen 1 
oder 2 für bis zu jeweils zwölf Arbeitstage im Urlaubsjahr 
bewilligen. Der Sonderurlaub umfasst auch die Zeiten der 
Hin- oder Rückreise zum oder vom Ort der Veranstaltung, 
soweit sie notwendig in die Arbeitszeit fallen. § 5 Abs. 2 
bis 4 gilt entsprechend.

(4) Abweichend von Absatz 3 kann zur Teilnahme an Tarif-
verhandlungen mit dem Bund, der Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder oder ihren Mitgliedern oder der Vereinigung 
der kommunalen Arbeitgeberverbände auf Anforderung ei-
ner der vertragsschließenden Gewerkschaften Sonderur-

laub unter Fortzahlung der Besoldung ohne zeitliche Be-
grenzung erteilt werden.

§ 23
Sonderurlaub für die Teilnahme an Tagungen,
Bildungsveranstaltungen, Einsätzen und für

sportliche Zwecke

(1) Für folgende Fälle kann für die Dauer der notwendigen 
Abwesenheit vom Dienst Sonderurlaub unter Fortzahlung 
der Besoldung gewährt werden, wenn dienstliche Gründe 
nicht entgegenstehen:
1. für die Teilnahme an wissenschaftlichen Tagungen so-

wie an berufl ichen Aus- oder Fortbildungsveranstal-
tungen, die von staatlichen oder kommunalen Stel-
len durchgeführt werden, wenn die Teilnahme für die 
dienstliche Tätigkeit von Nutzen ist,

2. zur Ablegung von Prüfungen (Klausurarbeiten oder 
mündliche Prüfungen) nach einer Aus- oder Fortbil-
dung im Sinne der Nummer 1 bei Verwaltungs- oder 
Wirtschaftsakademien sowie gleichgestellten Bildungs-
einrichtungen,

3. für die Teilnahme an staatspolitischen Bildungsveran-
staltungen, wenn die Veranstaltung das Ziel verfolgt, 
Beamten in ihrer Eigenschaft als Staatsbürger die 
staatspolitischen Gegebenheiten ihrer Umwelt und die 
Werte der freiheitlich-demokratischen Staatsordnung 
verständlich zu machen, damit ihr Verantwortungsbe-
wusstsein und ihre Fähigkeit, diesem Verständnis ge-
mäß zu handeln, gestärkt wird,

4. für die Teilnahme an dienstlichen Veranstaltungen im 
Sinne des § 81 Abs. 2 des Soldatengesetzes in der 
Fassung vom 30. Mai 2005 (BGBl. I S. 1482) in der je-
weils geltenden Fassung und die Teilnahme an Aus- 
oder Fortbildungsveranstaltungen des Selbstschutzes, 
des Warndienstes, des Katastrophenschutzes oder 
der Hilfsorganisationen (beispielsweise Feuerwehren, 
Technisches Hilfswerk, Arbeiter-Samariter-Bund, Ro-
tes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser-Hilfsdienst, 
Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft) sowie im Fall 
des Einsatzes durch eine dieser Organisationen,

5. für die Teilnahme an Lehrgängen, die der Ausbildung 
zum Jugendgruppenleiter dienen, oder für die Tätig-
keit als ehrenamtlicher Jugendgruppenleiter, wenn die 
Lehrgänge oder Veranstaltungen von Trägern der ört-
lichen Jugendhilfe oder anerkannten Trägern der frei-
en Jugendhilfe (§ 75 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch in der Fassung vom 11. September 2012 -BGBl. I 
S. 2022- in der jeweils geltenden Fassung) durchge-
führt werden,

6. für die Teilnahme an Sitzungen eines überörtlichen Par-
teivorstandes, dem die Beamten angehören, oder an 
Bundes-, Landes- oder Bezirksparteitagen, wenn die 
Beamten als Mitglied eines Parteivorstandes oder als 
gewählte Delegierte teilnehmen,

7. für die Teilnahme an Arbeitstagungen überörtlicher 
Selbsthilfeorganisationen zur Betreuung behinderter 
Personen, wenn es sich um eine Veranstaltung auf 
Bundes- oder Landesebene handelt und die Beamten 
als Mitglied eines Vorstandes der Organisation teilneh-
men,

8. für die Teilnahme von Schwerbehinderten oder ihnen 
Gleichgestellten an Versehrtenleibesübungen im Sin-
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ne des § 11a des Bundesversorgungsgesetzes in der 
Fassung vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21) in der 
jeweils geltenden Fassung,

9. für die Teilnahme 
a) an Sitzungen der Verfassungsorgane oder überört-

licher Verwaltungsgremien der Kirchen oder sons-
tiger öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften, 
wenn die Beamten dem Verfassungsorgan oder 
Gremium angehören,

b) an Tagungen der Kirchen oder öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften, wenn die Beamten auf An-
forderung der Kirchenleitung oder obersten Leitung 
der Religionsgesellschaft als gewählter Delegierter 
oder als Mitglied eines Verwaltungsgremiums der 
Kirche oder der Religionsgesellschaft teilnehmen, 
oder 

c) an Veranstaltungen des Deutschen Katholikentags 
oder des Deutschen Evangelischen Kirchentags,

10. für die Teilnahme an Kongressen oder Vorstandssitzun-
gen internationaler Sportverbände, denen der Deutsche 
Olympische Sportbund oder ein ihm angeschlossener 
Sportverband angehören, an Mitgliederversammlungen 
oder Präsidiumssitzungen des Deutschen Olympischen 
Sportbundes oder ihm angeschlossener Sportverbän-
de auf Bundesebene sowie entsprechenden Zusam-
menkünften solcher Verbände auf Landesebene, wenn 
die Beamten dem Gremium angehören,

11. für die aktive Teilnahme
a) an Olympischen Spielen, sportlichen Welt- und Eu-

ropameisterschaften, internationalen sportlichen 
Länderwettkämpfen oder den dazugehörigen Vor-
bereitungskämpfen auf Bundesebene, wenn die 
Beamten von einem dem Deutschen Olympischen 
Sportbund angeschlossenen Verband als Teilneh-
mer benannt worden sind,

b) an Europapokal-Wettbewerben sowie den End-
kämpfen um deutsche oder thüringische sportliche 
Meisterschaften, wenn die Beamten von einem dem 
Deutschen Olympischen Sportbund angeschlosse-
nen Verband als Teilnehmer benannt worden sind,

c) an den Wettkämpfen beim Deutschen Turnfest.
Zu den aktiven Teilnehmern rechnen auch die Perso-
nen, deren Teilnahme nach den jeweiligen Statuten des 
Fachverbandes unter Berücksichtigung der Sportart für 
den sportlichen Einsatz der Mannschaft oder der Wett-
kämpfer dringend erforderlich ist.

(2) Für die Teilnahme an den in Absatz 1 genannten Ver-
anstaltungen kann insgesamt für bis zu sechs Arbeitsta-
ge, in besonders begründeten Fällen mit Zustimmung der 
obersten Dienstbehörde oder der von ihr ermächtigten Be-
hörde für bis zu zwölf Arbeitstage, im Urlaubsjahr Sonder-
urlaub unter Fortzahlung der Besoldung gewährt werden. 
§ 22 Abs. 3 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. § 14 Abs. 1 
des Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetzes in 
der Fassung vom 5. Februar 2008 (GVBl. S. 22) in der je-
weils geltenden Fassung bleibt unberührt. 

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann die oberste 
Dienstbehörde oder die von ihr ermächtigte Behörde
1. für die aktive Teilnahme an den Olympischen Spielen, 

sportlichen Welt- und Europameisterschaften, Europa-

pokal-Wettbewerben, internationalen sportlichen Län-
derwettkämpfen oder den dazugehörigen Vorberei-
tungskämpfen auf Bundesebene Sonderurlaub unter 
Fortzahlung der Besoldung auch über zwölf Arbeitsta-
ge pro Urlaubsjahr hinaus bewilligen,

2. für die Teilnahme an Studienreisen ins Ausland, soweit 
sie die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 geforderten Vorausset-
zungen erfüllen, insgesamt alle fünf Jahre für bis zu 
fünf Tage Sonderurlaub unter Fortzahlung der Besol-
dung gewähren; für die Teilnahme an Fahrten zum Be-
such von Einrichtungen der Europäischen Union soll 
grundsätzlich nur einmal innerhalb des Dienstverhält-
nisses Sonderurlaub unter Fortzahlung der Besoldung 
und für nicht mehr als fünf Tage gewährt werden. 

§ 24
Sonderurlaub für Familienheimfahrten

(1) Trennungsgeldberechtigten nach § 3 der Thüringer 
Trennungsgeldverordnung (ThürTGV) vom 2. Januar 2006 
(GVBl. S. 20) in der jeweils geltenden Fassung wird für 
Familienheimfahrten für bis zu neun Arbeitstage im Ur-
laubsjahr Sonderurlaub unter Fortzahlung der Besoldung 
gewährt; leisten Beamte in der Regel an mehr als an fünf 
Tagen in der Woche Dienst, erhalten sie für bis zu zwölf 
Arbeitstage Sonderurlaub im Urlaubsjahr. Besteht ein An-
spruch auf Trennungsgeld nur für einen Teil des Urlaubsjah-
res, verringert sich der Sonderurlaub nach Satz 1 entspre-
chend. In jedem Fall muss die ordnungsgemäße Erledigung 
der Dienstgeschäfte gewährleistet sein. Bei einer Entfer-
nung von weniger als 150 Kilometern zwischen dem Wohn-
ort der Familie und dem Dienstort wird kein Sonderurlaub 
für Familienheimfahrten gewährt. 

(2) Im Ausland tätige Beamte erhalten für jede Heimfahrt, 
für die ihnen eine Reisebeihilfe nach § 8 ThürTGV gewährt 
wird, für bis zu drei Arbeitstage Sonderurlaub unter Fort-
zahlung der Besoldung, höchstens jedoch für bis zu 16 Ar-
beitstage im Urlaubsjahr.

§ 25
Sonderurlaub aus persönlichen Gründen

(1) Für eine Kur, eine Rehabilitationsmaßnahme oder eine 
Maßnahme der medizinischen Rehabilitation für Mütter und 
Väter nach § 41 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch vom 
20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2482) in der jeweils gelten-
den Fassung, deren Notwendigkeit durch ein amts- oder 
vertrauensärztliches Zeugnis nachgewiesen ist oder die ein 
Sozialversicherungsträger aufgrund einer ärztlichen Unter-
suchung des Medizinischen Dienstes angeordnet hat, wird 
Sonderurlaub unter Fortzahlung der Besoldung gewährt. 
Dauer und Häufi gkeit des Sonderurlaubs bestimmen sich 
nach der Thüringer Beihilfeverordnung oder den maßge-
benden sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen. 
Soweit für eine in Satz 1 bezeichnete Maßnahme kein Son-
derurlaub unter Fortzahlung der Besoldung gewährt wird, 
ist auf Antrag der Beamten Sonderurlaub unter Wegfall der 
Besoldung oder Erholungsurlaub zu gewähren.

(2) In den nachstehenden Fällen wird Beamten Sonderur-
laub unter Fortzahlung der Besoldung in folgendem Um-
fang gewährt:
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1. bei Geburt eines Kindes, soweit sie nicht nach den §§ 2 
und 4 ThürMuSchVO von der Dienstleistungspfl icht ent-
bunden sind, jeweils ein Arbeitstag,

2. bei Tod des Ehegatten, eines Kindes, eines Elternteils, 
des eingetragenen Lebenspartners oder eines Part-
ners in eheähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnli-
cher Gemeinschaft jeweils zwei Arbeitstage,

3. bei einem Umzug an einen anderen Ort aus dienstli-
chem Grund ein Arbeitstag,

4. bei einem 25-, 40- oder 50-jährigen Dienstjubiläum je-
weils ein Arbeitstag, 

5. bei schwerer Erkrankung eines nahen Angehörigen 
im Sinne des § 7 Abs. 3 des Pfl egezeitgesetzes (Pfl e-
geZG) vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874) in der jeweils 
geltenden Fassung ein Arbeitstag im Urlaubsjahr,

6. bei einer akut aufgetretenen Pfl egesituation oder aku-
ter Änderung einer bestehenden Pfl egesituation eines 
nahen Angehörigen im Sinne des § 7 Abs. 3 Pfl egeZG 
bis zu zehn Arbeitstage im Urlaubsjahr,

7. bei schwerer Erkrankung der Betreuungsperson eines 
Kindes, das das achte Lebensjahr noch nicht vollen-
det hat oder wegen seiner Behinderung dauernd pfl e-
gebedürftig ist, bis zu vier Arbeitstage im Urlaubsjahr 
und

8. bei Elementarschadenereignissen, wenn hierdurch 
das Hab und Gut der Beamten oder seiner Angehöri-
gen, mit denen sie in demselben Haushalt leben, be-
einträchtigt oder zerstört wurde oder die unmittelbare 
Gefahr von Beeinträchtigung oder Zerstörung besteht 
oder sie selbst von der Evakuierung seiner Wohnstätte 
betroffen sind, bis zu drei Arbeitstage im Urlaubsjahr.

Aus anderen wichtigen persönlichen Gründen kann, wenn 
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, Sonderurlaub un-
ter Fortzahlung der Besoldung im Umfang von bis zu höchs-
tens drei Arbeitstagen im Urlaubsjahr gewährt werden.

(3) Beamten ist anstelle des Sonderurlaubs nach Absatz 2 
Satz 1 Nr. 5
1. längstens zehn Arbeitstage im Urlaubsjahr für jedes 

Kind, insgesamt jedoch höchstens 25 Arbeitstage im 
Urlaubsjahr und 

2. bei Alleinerziehenden längstens 20 Arbeitstage im Ur-
laubsjahr für jedes Kind, insgesamt jedoch höchstens 
50 Arbeitstage im Urlaubsjahr

Sonderurlaub unter Fortzahlung der Besoldung zu gewäh-
ren, wenn es nach ärztlichem Zeugnis erforderlich ist, dass 
sie zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pfl ege ihres er-
krankten Kindes der Arbeit fernbleiben, eine andere in ih-
rem Haushalt lebende Person das Kind nicht beaufsichti-
gen, betreuen oder pfl egen kann und das Kind das zwölfte 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf 
Hilfe angewiesen ist. Eine darüber hinausgehende Gewäh-
rung von Sonderurlaub unter Fortzahlung der Besoldung 
ist zulässig, wenn das Kind nach ärztlichem Zeugnis an 
einer Erkrankung leidet,
1. die bereits ein weit fortgeschrittenes Stadium erreicht 

hat und weiter fortschreitet,
2. bei der eine Heilung ausgeschlossen und eine pallia-

tivmedizinische Behandlung notwendig oder von einem 
Elternteil erwünscht ist, und

3. die lediglich eine begrenzte Lebenserwartung von Wo-
chen oder wenigen Monaten erwarten lässt.

Der Sonderurlaub nach Satz 2 kann nur einem Elternteil 
gewährt werden. 

(4) Als Kinder im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1, 2 
und 7 sowie des Absatzes 3 gelten leibliche (eheliche und 
nichteheliche) und angenommene Kinder, Stiefkinder so-
wie Kinder in Vollzeit- und Adoptionspfl ege. In den Fällen 
des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 5 bis 7 wird Sonderurlaub nur 
gewährt, soweit eine andere Person zur Pfl ege oder Be-
treuung nicht zur Verfügung steht und im Fall des Absat-
zes 2 Satz 1 Nr. 5 die Notwendigkeit der Anwesenheit der 
Beamten zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pfl ege ärzt-
lich bescheinigt wird. Auf Verlangen des Dienstherrn ist für 
eine Gewährung von Sonderurlaub nach Absatz 2 Satz 1 
Nr. 6 eine ärztliche Bescheinigung über die Pfl egebedürf-
tigkeit des nahen Angehörigen im Sinne des § 7 Abs. 4 
Pfl egeZG und ein Nachweis über die erforderlichen orga-
nisatorischen oder pfl egerischen Maßnahmen zu erbrin-
gen. Zur notwendigen Betreuung eines erkrankten Kindes 
oder eines erkrankten oder zu pfl egenden Angehörigen im 
Sinne der Absätze 2 und 3 können auch halbe Arbeitstage 
gewährt werden. In dem Fall beträgt die Freistellung die 
Hälfte der für den jeweiligen Arbeitstag festgesetzten re-
gelmäßigen Arbeitszeit. Sofern keine dienstlichen Interes-
sen entgegenstehen, können sich Berechtigte, wenn sie 
beide Beamte desselben Dienstherrn sind, die Ansprüche 
nach Absatz 3 Satz 1 gegenseitig übertragen.

(5) In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 6 und 7 und 
des Absatzes 3 Satz 1 gilt § 5 Abs. 2 bis 4 entsprechend.

§ 26
Urlaub ohne Dienstbezüge

(1) Urlaub ohne Dienstbezüge nach § 67 Abs. 1 bis 4 
ThürBG wird unter Fortfall des Anspruchs auf Besoldung 
gewährt; die Höchstdauer der Beurlaubung soll die in § 70 
Abs. 1 Satz 3 ThürBG genannte Grenze nicht überschrei-
ten. Dient Urlaub nach Satz 1 auch dienstlichen Interessen, 
kann die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimm-
te Stelle den Beamten die Besoldung ganz oder teilweise 
belassen. Die Fortzahlung der Besoldung über die Dauer 
von drei Monaten hinaus bedarf bei Beamten des Landes 
der Zustimmung des für das Beamtenrecht zuständigen 
Ministeriums, bei Beamten der Gemeinden, der Gemein-
deverbände und der sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts der Zustimmung der obersten Auf-
sichtsbehörde, oder der von ihr bestimmten Behörde. Die 
Fortzahlung der Besoldung kann mit der Bedingung ver-
bunden werden, dass Beamte die Besoldung ganz oder 
teilweise zurückerstatten müssen, wenn sie vor Ablauf von 
fünf Jahren nach dem Ende der Beurlaubung auf eigenen 
Antrag aus dem Dienst ausscheiden. 

(2) Erhalten Beamte in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 
bis 4 Zuwendungen von anderer Seite, gilt § 9 Abs. 1 Thür-
BesG entsprechend.

Fünfter Abschnitt
Fernbleiben vom Dienst aus sonstigen Gründen

§ 27
Ärztliche Untersuchung, Erkrankung

(1) Für die Dauer einer als notwendig nachgewiesenen Ab-
wesenheit vom Dienst bei amts-, vertrauens- oder versor-
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gungsärztlich angeordneten Untersuchungen oder kurz-
fristigen Behandlungen einschließlich der Anpassung, 
Wiederherstellung oder Erneuerung von Körperersatzstü-
cken oder wegen einer sonstigen ärztlichen Behandlung 
der Beamten, die während der Arbeitszeit erfolgen muss, 
ist Dienstbefreiung unter Fortzahlung der Besoldung zu 
gewähren. Satz 1 gilt auch für Untersuchungen nach § 16 
des Mutterschutzgesetzes in der Fassung vom 20. Juni 
2002 (BGBl. I S. 2318) in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Sind Beamte wegen Krankheit dienstunfähig, haben 
sie die Erkrankung und deren voraussichtliche Dauer dem 
Dienstvorgesetzten unverzüglich anzuzeigen. In gleicher 
Weise ist die Beendigung der Krankheit anzuzeigen. 

(3) Dauert die Dienstunfähigkeit länger als drei Arbeitsta-
ge, so haben Beamte spätestens am vierten Arbeitstag, 
auf Verlangen des Dienstvorgesetzten auch früher, ein 
ärztliches Zeugnis vorzulegen. Auf Anordnung des Dienst-
vorgesetzten ist ein amtsärztliches Zeugnis beizubringen. 

(4) Wollen Beamte während ihrer Krankheit ihren Wohn-
ort längerfristig verlassen, so haben sie dies vorher ihrem 
Dienstvorgesetzten anzuzeigen und ihre Erreichbarkeit si-
cherzustellen. 

§ 28
Fernbleiben vom Dienst aus anderen Gründen

Im Übrigen dürfen Beamte nur aus besonderen Gründen 
und nur mit vorheriger Zustimmung des Dienstvorgesetzten 
vom Dienst fernbleiben. Kann aufgrund besonderer Um-
stände die Zustimmung nicht vorher eingeholt werden, so 
ist ihre Erteilung ausnahmsweise unverzüglich im Nach-
hinein zu beantragen.

Sechster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen, Übergangs- und 

Schlussbestimmungen

§ 29
Urlaubsgewährung

(1) Beamte haben den Urlaub rechtzeitig zu beantragen. 

(2) Für die Gewährung des Urlaubs ist der Dienstvorge-
setzte zuständig; er kann diese Befugnis auf den Vorge-
setzten übertragen. Behördenleitern wird der Urlaub von 
der vorgesetzten Dienststelle gewährt. Die oberste Dienst-
behörde bestimmt, ob und für welche Zeit der Leiter einer 
Behörde sich selbst beurlauben kann. 

(3) Urlaub ist so zu gewähren, dass die ordnungsgemä-
ße Erledigung der Dienstgeschäfte gewährleistet ist und 
Stellvertretungskosten möglichst vermieden werden. Erho-
lungs- und Zusatzurlaub ist in ganzen Tagen zu gewähren. 
Sonderurlaub kann auch stundenweise gewährt werden, 
soweit dies dem Urlaubszweck nicht widerspricht.

(4) Der Erholungsurlaub ist auf Wunsch geteilt zu gewäh-
ren; die Teilung soll dem Zweck des Erholungsurlaubs 
nicht widersprechen.

(5) Auf Anordnung des Dienstvorgesetzten haben Beam-
te dafür zu sorgen, dass ihnen während des Urlaubs Mit-
teilungen ihrer Dienstbehörde jederzeit zugeleitet wer-
den können. 

§ 30
Widerruf des Urlaubs

(1) Die Gewährung des Urlaubs kann ausnahmsweise wi-
derrufen werden, wenn bei Abwesenheit der Beamten die 
ordnungsgemäße Erledigung der Dienstgeschäfte nicht 
mehr gewährleistet wäre. Mehraufwendungen, die Be-
amten durch den Widerruf entstehen, werden nach den 
Bestimmungen des Thüringer Reisekostengesetzes vom 
23. Dezember 2005 (GVBl. S. 446) in der jeweils gelten-
den Fassung ersetzt. 

(2) Die Gewährung eines Urlaubs ist zu widerrufen, wenn 
der Urlaub zu einem anderen als dem bewilligten Zweck 
verwendet wird oder wenn andere Gründe, die die Beam-
ten zu vertreten haben, den Widerruf erfordern. In diesem 
Fall ist der Urlaub auf den Erholungsurlaub des gleichen 
Jahres und, soweit Beamte diesen Urlaub bereits genom-
men haben, auf den Erholungsurlaub des folgenden Jah-
res anzurechnen. Absatz 1 Satz 2 ist nicht anzuwenden. 

(3) Auf Antrag der Beamten kann ein bewilligter Urlaub aus 
wichtigen Gründen verlängert oder abgebrochen werden, 
sofern dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. 

§ 31
Verwaltungsvorschriften

Das für das Beamtenrecht zuständige Ministerium kann 
zur Durchführung dieser Verordnung im Benehmen mit den 
jeweils beteiligten Ministerien Verwaltungsvorschriften er-
lassen. Soweit Verwaltungsvorschriften zur Durchführung 
dieser Verordnung nur den Geschäftsbereich eines Minis-
teriums betreffen, können diese durch das entsprechende 
Ministerium im Einvernehmen mit dem für das Beamten-
recht zuständigen Ministerium erlassen werden.

§ 32
Übergangsbestimmung

(1) Erholungsurlaub, der bis zum 30. September 2016 
nach § 7a der Thüringer Urlaubsverordnung in der bis 
zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung angespart 
wurde, wird, soweit er noch nicht in Anspruch genommen 
wurde, in die Ansparmöglichkeit nach § 8 übertragen. Er 
wird auf die in § 8 Abs. 1 Satz 2 festgelegte Höchstgrenze 
von 130 Tagen angerechnet; eine Umrechnung nach § 8 
Abs. 3 fi ndet nicht statt.

(2) Absatz 1 fi ndet für Lehrkräfte, deren Stammdienststel-
le eine staatliche Schule ist, keine Anwendung. Für diese 
gilt § 7a Abs. 2 in der bis zum 31. Dezember 2016 gelten-
den Fassung fort.
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§ 33
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verordnung 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 34
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft und 
mit Ablauf des 31. Dezember 2022 außer Kraft.

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten nach Absatz 1 tritt die 
Thüringer Urlaubsverordnung vom 30. September 1994 
(GVBl. S. 1095), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Ge-
setzes vom 12. August 2014 (GVBl. S. 472), außer Kraft.

Erfurt, den 29. November 2016

Die Landesregierung

Der Ministerpräsident Der Minister für Inneres 
   und Kommunales

Bodo Ramelow  H. Poppenhäger
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